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Allgemeines

Der Rechnungshof hat sich 1978 zu der Organisation und dem Personalbedarf
der Kreisverwaltungen gutachtlich geauf3ert. Zwischenzeitliche Veranderungen
im Aufgabenbereich, der verstarkte Einsatz neuer Steuerungsinstrumente und
Informationstechniken und kirzere regelmallige Arbeitszeiten fir Angestellte
machten eine Neubearbeitung des Gutachtens erforderlich. Hierzu hat der
Rechnungshof im Rahmen der turnusmafRligen uberdrtlichen Prufungen der
Haushalts- und Wirtschaftsfihrung der Landkreise schwerpunktmafiig bei
sieben Landkreisen ™ die Organisation und den Personalbedarf untersucht.

Die Priufung wurde von Ltd. Ministerialrat G6tz geleitet. Mit der Durchfliihrung
waren Ministerialrat Werner, Oberrechnungsrat Hirsch, Rechnungsrat Feigel
und Regierungsamtfrau Mayer beauftragt. Die ortlichen Erhebungen wurden in
den Jahren 1996 bis 1999 vorgenommen.

Die nach einheitlichen Verfahren durchgefiuihrten Prifungen waren vor allem
darauf ausgerichtet, generelle Erkenntnisse tber eine zweckmé&Rige Organisa-
tion der Kreisverwaltungen und tber den zur ordnungsgemal3en Erfullung der
Aufgaben notwendigen Personal- und Sachaufwand sowie daruber zu ge-
winnen, ob die Aufgaben mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf
andere Weise wirksamer erfullt werden kénnen (8 90 Nr. 4i.V.m. § 111 LHO).

Die organisatorische Einbindung der Gesundheitsamter zum 1. Januar 1997 in
die Kreisverwaltung und ihr Personalbedarf waren nicht in die Prifung einbe-
zogen. Sie bleiben einer gesonderten Untersuchung vorbehalten. Gleiches gilt
fur die Koordinierungsstelle fir gemeindenahe psychiatrische Hilfen sowie den
psychiatrischen Dienst.

Die Ergebnisse der Prifungen sind den gepriften Verwaltungen und den Auf-
sichtsbehorden zur Auswertung mitgeteilt worden. Wahrend der ortlichen Erhe-
bungen sind Anderungen im Aufgaben- und Arbeitsumfang und bei den
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Arbeitstechniken eingetreten. Sie wurden bericksichtigt, soweit sich die Daten
bereits erfassen und die Auswirkungen erkennen lieBen. Spatere Anderungen
konnten nicht mehr in die Prufung einbezogen werden.

Um diesen und kunftigen Veranderungen Rechnung zu tragen, wird der Rech-
nungshof bei den turnusmagigen Prifungen der Haushalts- und Wirtschafts-
fuhrung der Landkreise die fur die Fortschreibung des Gutachtens notwendigen
Daten erheben. Auferdem konnten Ergebnisse der Kreisverwaltungen aus
eigenen Organisationsuntersuchungen dazu ausgewertet werden. Es wére von
gro3em Nutzen, wenn die Kreisverwaltungen dem Rechnungshof diese Ergeb-
nisse zu Vergleichszwecken zur Verfigung stellten.

Das vorliegende Gutachten fasst die Ergebnisse der Prifungen zusammen. Es
soll den Kreisverwaltungen als Orientierungshilfe fur ihre Entscheidungen zur
Organisation und zum Personalbedarf dienen. Wesentliche Erkenntnisse, die
aufgrund von Anregungen und Hinweisen der Kreisverwaltungen gewonnen
wurden, sind im Gutachten bertcksichtigt.

Der Entwurf des Gutachtens wurde mit den Mitgliedern des Rechts- und Ver-
fassungsausschusses des Landkreistags Rheinland-Pfalz und mit Vertretern
der sieben gepruften Kreisverwaltungen ausfuhrlich erortert. Einwande gegen
die ermittelten Arbeitszeitwerte wurden dabei nicht erhoben. Die vorgetragenen
Anregungen, die Besonderheiten in den einzelnen Landkreisen angemessen zu
wurdigen, sind in das Gutachten aufgenommen worden.



Wesentliches Ergebnis

Der vom Landkreistag Rheinland-Pfalz im Jahr 1996 erarbeitete Verwaltungs-
gliederungsplan ist eine geeignete Grundlage fur die Gliederung der Kreisver-
waltungen. Vor allem kleinere Verwaltungen kénnen ihre Verwaltungsorganisa-
tion noch starker straffen. Eine Gliederung der Verwaltung in mehr als sechs
Abteilungen ist in keinem Fall erforderlich (Nr. 3.1, 3.4 und 3.5).

Der Verwaltungsgliederungsplan enthélt keine Empfehlungen hinsichtlich der
Zahl der Geschaftsbereiche. Nach dem Ergebnis der Prifung sind in der Regel
zwei bis vier Geschaftsbereiche als sachgerecht anzusehen (Nr. 4).

Der Personalbedarf wurde fur alle im Verwaltungsgliederungsplan aufgefihrten
Aufgaben (sogenannte Kernverwaltung) ermittelt. Der Ermittlung lagen - neben
sonstigen Unterlagen Uber Art und Umfang der Tatigkeiten - Arbeitsplatzbe-
schreibungen aller Bediensteten zugrunde. Ihre Angaben wurden durch Arbeits-
platzuntersuchungen, Gesprdche und eingehende Ero6rterungen uberprift
(Nr. 5.1.1 bis 5.1.5). Ein Bedarf fur eine zentrale Schriftguterstellung zeigte sich
nur noch in geringem Umfang. Er kann, je nach Grof3e der Verwaltung, in der
Regel mit 1 bis 1,5 Stellen gedeckt werden (Nr. 5.1.6).

Die Landkreisordnung sieht fir die selbstdndige Leitung von Geschafts-
bereichen nur Kreisbeigeordnete und den leitenden staatlichen Beamten vor.
Fur eine Ubertragung dieser Funktion auf andere Beamte des hoheren Dienstes
(friher Dezernenten) fehlt - von Ubergangsregelungen abgesehen - eine recht-
liche Grundlage. Eine zusatzliche Leitungsebene zwischen den Geschafts-
bereichen und den Abteilungen ist grundsatzlich nicht gerechtfertigt. Ein Bedarf
fur eine solche Zwischenebene kdnnte sich allenfalls dann ergeben, wenn keine
hauptamtlichen Kreisbeigeordneten bestellt und ehrenamtlichen Kreisbeige-
ordneten keine oder im Aufgabenumfang eingeschrénkte Geschaftsbereiche
zur selbstandigen Leitung Gbertragen sind (Nr. 5.2.2).

Ob neben dem Bedarf fur den Vorsitz im Kreisrechtsausschuss noch ein Bedarf
an Kraften mit der Befahigung zum Richteramt oder zum héheren Verwaltungs-
dienst besteht, ist nach Inhalt und Umfang der Aufgaben einer Leitungsebene
zwischen den Geschaftsbereichen und den Abteilungen oder nach dem Auf-
gabenzuschnitt einer Abteilung zu beurteilen (Nr. 5.2.3).
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Die Abteilungsleiter sind nur in grol3en Abteilungen durch Leitungstatigkeiten
voll in Anspruch genommen. In Referaten ist in der Regel erst bei mehr als funf
Mitarbeitern von einem messbaren Aufwand fir Leitungstatigkeiten auszugehen
(Nr.5.2.4 und 5.2.5).

Der Personalbedarf je 10.000 Einwohner (bei den gepruften Kreisverwaltungen
zwischen 10,9 und 15,3 Vollzeitkréfte) ist kein geeigneter Vergleichsmalistab
zur Bemessung des Personalbedarfs, weil der Umfang eines wesentlichen Teils
der Aufgaben nicht einwohnerbezogen ist (z.B. Aufgaben der Kraftfahrzeugzu-
lassung, der Bauaufsicht und der Landwirtschaftsverwaltung). Generell |asst
sich nur feststellen, dass sich der Personalbedarf je 10.000 Einwohner bei
Landkreisen mit hoheren Einwohnerzahlen verringert (Nr. 5.5).

Abweichungen des Personalbestandes von den auf die Aufgabengruppen und
zum Teil auf die Aufgabenbereiche des Verwaltungsgliederungsplans unter-
gliederten Bedarfswerten (Anlage 5) sollten Anlass sein, den Personalbedarf
gezielt zu untersuchen (Nr. 5.5.4).

Fur 33 abgegrenzte Sachbearbeitertatigkeiten, bei denen gleichartige Arbeits-
vorgange standig vorkommen, wurden mittlere Bearbeitungszeiten und fur die
Bearbeitung von 19 weiteren Verwaltungsvorgdngen Anhaltswerte ermittelt. Die
mittleren Bearbeitungszeiten und die Anhaltswerte kbénnen als Grundlage fur
ortliche Personalbedarfsbemessungen dienen (Nr. 5.6).

Die den Rechnungs- und Gemeindeprifungsamtern neben den Pflichtaufgaben
der ortlichen Prifung von den Landraten Ubertragenen zuséatzlichen Aufgaben
wichen erheblich voneinander ab, so dass keine generellen Personalbedarfs-
werte ermittelt werden konnten (Nr. 6). Fir die vom Rechnungshof Ubertragene
Uberdrtliche Prifung wurden aufgrund des messbaren Arbeitsumfangs und der
bendotigten Arbeitszeit Bedarfswerte festgelegt (Anlage 8).

Die Prifungen geben Anlass zu einigen Hinweisen fir eine sachgerechte Auf-
gabenzuordnung (Nr. 7.1), den Vorzimmerdienst (Nr. 7.2), den wirtschaftlichen
Einsatz von Teilzeitkraften (Nr. 7.3), die technikuntersttitzte Informationsverarbei-
tung (Nr. 7.4), die Einrichtung einer zentralen Buf3geldstelle (Nr. 7.5), die zwangs-
weise Stilllegung von Fahrzeugen (Nr. 7.6), die Zustandigkeit fur die Leistungen
der Krankenhilfe (Nr.7.7), die Geltendmachung von Unterhaltsansprichen
(Nr. 7.8), die Aufgaben der Betreuungsbehorde (Nr. 7.9), den Bedarf an sozialen
Fachkraften (Nr. 7.10), den Beratungsdienst der Bauaufsichtsbehdrde (Nr. 7.11),
die Baukontrolle (Nr. 7.12) und den vorbeugenden Brandschutz (Nr. 7.13).



3. Verwaltungsgliederung

3.1 Der Landkreistag Rheinland-Pfalz hat den 1976 vom Ministerium des Innern
veroffentlichten Muster-Verwaltungsgliederungsplan 1996 grundlegend Uberar-
beitet . Damit hat er Anderungen im Aufgabenbereich (z.B. Ausgliederung der
Polizei aus den Kreisverwaltungen) und im Kommunalverfassungsrecht (z.B.
Bestellung hauptamtlicher Beigeordneter, Funktion des leitenden staatlichen
Beamten) Rechnung getragen. Das Modell, im Folgenden als "Verwaltungs-
gliederungsplan” bezeichnet (Anlage 1), sieht fur die Aufbauorganisation drei

Anlage 1 Ebenen, und zwar Geschéftsbereiche, Abteilungen und Referate, vor:

2) Landkreistag Rheinland-Pfalz, Sonderrundschreiben S 313/96 vom 7. Juni 1996.



Geschaftsbereiche

Abteilung 1 Abteilung 2 Abteilung 3 Abteilung 4 Abteilung 5 Abteilung 6
Zentrale Aufgaben und Rechtsangelegenheiten, Ordnung und Verkehr Kreisjugend- und Bauen und Umwelt Lebensmitteliberwachung,
Finanzen Schule und Kultur Sozialamt Veterindrwesen
10 Biroleitung, Gleich- 20 Kommunalaufsicht 30 Ordnungsbehdrde 40 Planungsaufgaben 50 Allgemeine Bauver- 60 Lebensmittelliber-
stellungsstelle, Katastrophenschutz waltung, Bauauf- wachung, Tierschutz
Birgerberatung sicht, Bauférderung
11 Organisation und 21  Allgemeine Rechts- 31  Auslénderrecht 41  Sozialhilfe und 51 Kreiseigenes Bau- 61 Landwirtschaft,
Datenverarbeitung angelegenheiten soziale Sonderauf- wesen Weinbau
gaben *)
12 Personalverwaltung 22 Zentrale Bul3geld- 32 StraRenverkehr, 42 Verwaltung 52 Umweltschutz,
stelle Verkehrswirtschaft Jugendamt Landespflege
13 Grundsatzplanung, 23 Schule und Sport 33 Kfz-Zulassung 43 Betreuung, 53 Abfallwirtschaft *)
Kreisentwicklung Vormundschaft,
Pflegschaften
14 Allgemeine Finanz- 24 Kultur 44 Erziehungshilfe,
verwaltung, wirt- Jugendschutz,
schaftliche Einrich- Familien- und Mt-
tungen terberatung **)
15 Kreiskasse
*) Bei groeren Kreis- *) In Kreisen ohne Eigen-
verwaltungen empfiehlit betrieb Teilung in
sich ggf. eine Aufteilung mehrere Referate
(Sozialhilfe, soziale erforderlich
Sonderaufgaben)
**) Bei groRen Kreisen
empfiehlt sich ggf.
eine regionale Teilung
des Referats
Rechnungs- und Kreisvolkshochschule Kreismusikschule Museen u.a. Eigenbetriebe

Gemeindeprifungsamt




3.2

3.3

3.4

3.5
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Das Rechnungs- und Gemeindeprifungsamt ist in die Verwaltungsgliederung
nicht eingebunden, es ist dem Landrat unmittelbar unterstellt (8 59 LKO). Die
kulturellen Einrichtungen Kreisvolkshochschule, Kreismusikschule, Museen so-
wie die in Eigenbetrieben wahrgenommenen Aufgaben sind ebenfalls aul3er-
halb der Abteilungsgliederung ausgewiesen. Diese Aufgaben fallen nicht
gleichermalRen bei allen Kreisverwaltungen an oder werden in unterschied-
lichen Organisationsformen erledigt.

Der Rechnungshof hat bei den Prifungen die Gliederung und die im Verwal-
tungsgliederungsplan enthaltene Aufgabenbeschreibung als einheitliche und
damit vergleichbare Basis zugrunde gelegt. Im Gutachten wird die numme-
rische Gliederung des Verwaltungsgliederungsplans fur die Referate und die
einzelnen Aufgaben als Ordnungsnummer (Ordn. Nr.) verwendet.

Bei den Prifungen hat sich bestatigt, dass die Gliederung in héchstens sechs
Abteilungen grundsatzlich zweckmaRig ist. Die Eingliederung der Gesund-
heitsamter erfordert keine zuséatzliche Abteilung. Der Landkreistag ging davon
aus, dass die Gesundheitsamter Ubergangsweise als eigene Organisations-
einheit weitergefuihrt werden sollten. Nach den Stellenplanen 2000 waren bei
den gepriiften Kreisverwaltungen fur diese Amter zwischen 11,5 und
65,3 Stellen ausgewiesen. Bei dieser Grol3enordnung kdnnen die Gesundheits-
amter je nach Stellenausstattung entweder in eine der sechs Abteilungen ein-
gegliedert oder bei Straffung der Organisation im Ubrigen als eigene Abteilung
gefuhrt werden. Bei einer fiktiven Gliederung der gepruften Kreisverwaltungen
in die sechs Abteilungen nach dem Verwaltungsgliederungsplan waren die Ab-
teilung 2 mit durchschnittlich 14,3 Stellen und die Abteilung 6 mit 11,3 Stellen
im Vergleich zu den anderen vier Abteilungen ™ nur schwach ausgestattet, so
dass eine weitere Straffung ohne weiteres maglich ist.

Der Verwaltungsgliederungsplan weist Referate aus, deren Aufgabenumfang
- vor allem bei kleineren Kreisverwaltungen - nicht ausreicht, um eine personell
eigenstandige Organisationseinheit zu rechtfertigen. Bei den gepriften Kreis-

3 Der Stellenbedarf bei den sieben gepriften Kreisverwaltungen ergibt folgende Durch-

schnittswerte:

Abteilung 1 38,3 Stellen
Abteilung 2 14,3 Stellen
Abteilung 3 33,5 Stellen
Abteilung 4 54,8 Stellen
Abteilung 5 30,0 Stellen
Abteilung 6 11,3 Stellen.
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verwaltungen gab es z.B. insgesamt 43 Referate, deren Aufgaben nach dem
Aufgabengliederungsplan von héchstens drei Kraften zu erledigen waren. Das
Ergebnis der Prufungen zeigt, dass die Verwaltung noch weiter gestrafft werden
kann, indem sogenannte Kleinstreferate aufgeldst und artverwandte Aufgaben
noch starker zusammengefasst werden. Dies trifft vorwiegend flr folgende Auf-
gaben zu:

Referat 10 - Buroleitung, Gleichstellungsstelle, Blrgerberatung -

Die Aufgaben Zentrale Dienste, Bewirtschaftung der Verwaltungsgebaude,
Beschaffung und Unterhaltung von Inventar, Burobedarf (Ordn. Nr. 10.8,
10.10 und 10.11) sollten wegen des Sachzusammenhangs dem Referat 11
- Organisation und Datenverarbeitung - zugeordnet werden.

Referat 20 - Kommunalaufsicht -

Die Aufgaben (Personalbedarf zwischen 1,2 und 2,3 Kréaften) kdnnten mit
denen des Referats 21 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - (Personal-
bedarf zwischen 2,1 und 3,9 Kréften) in einem Referat zusammengefasst
werden.

Referat 24 - Kultur -

Die Aufgaben (Arbeitszeitbedarf fir die allgemeinen Verwaltungstatigkeiten
zwischen 0,2 und 1,1 Kraften) sollten mit den Aufgaben des Referats 23
- Schule und Sport - unter Erganzung der Referatsbezeichnung in einem
Referat zusammengefasst werden.

Referat 32 - StralRenverkehr, Verkehrswirtschaft -

Die Aufgaben Offentlicher Personennahverkehr mit Schillerbeférderung
(Ordn. Nr. 32.7) sollten dem Referat 23 - Schule und Sport - zugewiesen
werden.

Referat 40 - Planungsaufgaben -

In dem Referat (Personalbedarf 2,5 bis 4,5 Krafte) sollten neben den die
beiden Bereiche der Abteilung (Jugend und Soziales) betreffenden Pla-
nungsaufgaben weitere referatsiuibergreifende Aufgaben (z.B. Datenver-
arbeitungsangelegenheiten, Pflegesatzvereinbarungen, Haushaltswesen)
gebundelt werden.



3.6

3.7
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Referat 51 - Kreiseigenes Bauwesen -

Die Aufgabe Kreisstraf3en (Ordn. Nr. 51.6) sollte dem Referat 14 - Alige-
meine Finanzverwaltung, wirtschaftliche Einrichtungen - zugeordnet wer-
den, weil den Landkreisen in dey Regel lediglich die finanzielle Abwicklung
des KreisstralRenbaus obliegt 7. Die verbleibenden Aufgaben (Perso-
nalbedarf zwischen 1,1 und 3,8 Kraften) sollten mit denen des Referats 50
- Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Bauférderung - zusammen-
gefuhrt werden.

Auch fir die Zahl der Referate muss grundsatzlich das Prinzip des organisa-
torischen Minimums gelten, d.h. es durfen nur so viele gebildet werden, wie fur
eine sach- und zeitgerechte Erfullung der Verwaltungsaufgaben notwendig sind.
Zu kleine Referate beeintrachtigen eine gleichmallige Auslastung des Perso-
nals und erschweren das Auffangen von Arbeitsspitzen und die Vertretung bei
Krankheit und Urlaub.

Die Aufbauorganisationen der gepriften Kreisverwaltungen wichen teilweise er-
heblich voneinander ab. Die Gliederung der meisten Verwaltungen beruhte
noch auf dem Muster-Verwaltungsgliederungsplan von 1976, der fur die Verwal-
tung eine Gliederung in Dezernate, zehn Abteilungen und 39 Referate vorsah.
Abweichungen davon ergaben sich u.a. durch die Bildung einer zuséatzlichen
Leitungsebene (z.B. Hauptabteilung). Wahrend des Prifungszeitraums haben
zwei der gepruften Kreisverwaltungen ihre Organisation weitgehend geéndert
und unterhalb der Geschéftsbereichsebene sechs Organisationseinheiten gebil-
det, im Ubrigen entsprach ihre Organisation weitgehend der vom Landkreistag
empfohlenen Gliederung. Die anderen funf Kreisverwaltungen hatten grof3ere
Umorganisationsmaf3nahmen noch nicht durchgefihrt.

Bei einigen Verwaltungen waren die Aufgaben in den Geschaftsbereichen oder
in den Abteilungen nicht nach sachlichen Gesichtspunkten zugeordnet. Bei
einer Verwaltung waren beispielsweise die Aufgaben einer Abteilung auf meh-
rere Geschaftsbereiche aufgeteilt. In einer anderen Verwaltung waren die Auf-
gaben Sport und Wohnungsbauférderung in der Abteilung Finanzen wahrzu-
nehmen.

4) Auf Antrag sind den Landkreisen Planung und Bau der Kreisstraf3en sowie der hierfiir

erforderliche Grunderwerb oder einzelne dieser Aufgaben zu Ubertragen.
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Ein ordnungsgemalier, zlugiger und wirtschaftlicher Verwaltungsvollzug erfor-
dert eine klare, an Art und Umfang der Aufgaben orientierte, sachgerechte Glie-
derung der Verwaltung in einzelne Organisationseinheiten. Dabei ist der Vollzug
gleicher, gleichartiger oder in sachlichem Zusammenhang stehender Aufgaben
maoglichst bei einer Organisationseinheit zusammenzufassen. Zustandigkeit und
Verantwortung der Organisationseinheiten sind eindeutig gegeneinander abzu-
grenzen.
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Verwaltungsfiihrung und Geschaftsbereiche

Der Verwaltungsgliederungsplan enthalt keine Empfehlung zur Zahl und zur
Strukturierung der Geschaftsbereiche. Die Landkreisordnung schreibt verbind-
lich nur die Bildung eines Geschaftsbereichs vor, dessen Leitung dem leitenden
staatlichen Beamten zu lbertragen ist. Im Ubrigen entscheidet der Kreistag
Uber die Zahl der Geschaftsbereiche und dariber, ob zwei oder drei Kreisbei-
geordnete bestellt werden. Zwei oder drei Kreisbeigeordnete muss jeder Land-
kreis haben. Zwei kdnnen hauptamtlich tatig sein. Hauptamtlichen Kreisbeige-
ordneten muss, ehrenamtlichen kann die Leitung angemessener Geschafts-
bereiche Uibertragen werden. Im Rahmen einer Ubergangsregelung konnten die
Landrate auch Beamte des Landkreises als leitende kommun@e Beamte
bestellen und ihnen einen Geschéftsbereich zur Leitung Ubertragen ™.

Die bei den Prufungen vorgefundenen Leitungsstrukturen waren sehr unter-
schiedlich, wie die folgende Ubersicht zeigt:

Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Einwohner am 30.06. des Prifungsjahrs (105.418|113.739|120.604120.863|144.145(192.360(207.004

Hauptamtliche Kreisbeigeordnete 1 - - 2 - - 2

Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete mit
Geschéftsbereich - - 1 1 2 3 -

Kommunale Beamte mit Geschafts-
bereich 1 - 1 - - - -

Nach dem Ergebnis der Prifungen sind bei der GréRe und dem Aufgaben-
umfang der Landkreise in der Regel zwei bis vier Geschéaftsbereiche als sach-
gerecht anzusehen.

Werden flr Kreisbeigeordnete Geschéftsbereiche gebildet, missen diese nach
844 Abs. 3 Satz 1 LKO angemessen sein. Fur hauptamtliche Kreisbeigeord-
nete sind Geschaftsbereiche so zu bilden, dass die darin zusammengefassten
Aufgaben nach Umfang und Inhalt von solchem Gewicht sind, dass ae dem
Anspruch der Amtsinhaber auf eine ihrem Amt (Bes.Gr. A 16 bis B 4) ™ ange-

% Artikel 5 Abs. 8 Landesgesetz zur Anderung der Landkreisordnung fiir Rheinland-Pfalz vom

7. Dezember 1990 (GVBI. S. 326).
6 Landesverordnung Uber die Besoldung und Dienstaufwandsentschadigung der haupt-
amtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit (Kommunal-Besoldungsverordnung
- LKomBesVO -) in der Fassung vom 27. Mai 1994 (GVBI. S. 271).
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messene und der Besoldung entsprechende Verwendung und Beschéftigung
gentgen. Die Ausschdpfung der Hochstzahl der hauptamtlichen Kreisbeigeord-
neten durfte deshalb allenfalls bei groRen und einwohnerstarken Landkreisen
mit einer entsprechenden Aufgabenstruktur vertretbar sein.

Der Geschaftsbereich eines ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten sollte sich - vor
allem im Hinblick auf den Aufgabenumfang - deutlich vom Verantwortungs-
bereich eines hauptamtlichen Kreisbeigeordneten unterscheiden. Dabei sollte
auf der Leitungsebene maoglichst nicht getrennt werden, was in den nachge-
ordneten Organisationsebenen sinnvoll zusammengefasst ist.
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Personalbedarf

Verfahren bei der Personalbedarfsermittlung

Der Rechnungshof hat den Bedarf an Verwaltungskraften fur die im Verwal-
tungsgliederungsplan angegebenen und von allen Kreisverwaltungen wahrzu-
nehmenden Aufgaben (sog. Kernverwaltung) ermittelt. Demzufolge ist beispiels-
weise der Bedarf fur Hausmeister, Kraftfahrer, Reinigungskrafte, die Bedienste-
ten der Sport-, Freizeit- und Fremdenverkehrseinrichtungen, die Schulverwal-
tungskrafte, das Fleischbeschaupersonal, die Kréfte in Krankenhausern und
Beschaftige in technischen Arbeitsgruppen oder Bautrupps in den Personalbe-
darfszahlen nicht enthalten.

Der Ermittlung des Personalbedarfs lagen Arbeitsplatzbeschreibungen nach
einem einheitlichen Vordruck (Anlage 2) fur alle Beamten und Angestellten der
Kernverwaltung zugrunde, u.a. mit Angaben tber

- den Ausbildungsstand,
- den Umfang der Beschéftigung,

- die Aufgaben im Einzelnen und die zu ihrer Wahrnehmung jeweils not-
wendigen Zeitanteile,

- die technischen Arbeitsmittel,

- die Arbeitsruckstdnde und Arbeitserschwernisse und die Leistung von
Mehrarbeits- oder Uberstunden.

AulRerdem konnten Vorschlage zur besseren Erledigung der Aufgaben gemacht
werden.

Die Bediensteten wurden uUber die Arbeitsplatzerhebungen durch ein Merkblatt
informiert (Anlage 3). Die Angaben in den Arbeitsplatzbeschreibungen wurden
geprift und bei Unklarheiten im Benehmen mit den Bediensteten und ihren
Vorgesetzten berichtigt oder erganzt. Die fur die Berechnung des Personalbe-
darfs mal3gebende Arbeitsmenge wurde anhand von Jahresfallzahlen ermittelt.
Das waren in der Regel die neuen Antrage eines Kalenderjahres. Fielen in
einem Aufgabenbereich Vorgange an, die tber einen langeren Zeitraum zu be-
arbeiten waren (beispielsweise die Gewéahrung von sozialen Leistungen), wurde
zwischen laufenden Fallen sowie Zugangen und Abgéngen wahrend des
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Jahres unterschieden. Diese Aufteilung ermoglichte eine wirklichkeitsndhere Er-
fassung des fur die jeweiligen Félle unterschiedlichen Bearbeitungsaufwands.
Die Anzahl der einzelnen Bearbeitungsvorgange wurde tberwiegend mit Hilfe
der in den Kreisverwaltungen vorhandenen Informationstechnik ermittelt.

Die Organisationsplane und Dienstanweisungen wurden ausgewertet. Die an-
gegebene Arbeitsmenge wurde aufgrund von Nachweisen Uber Antragsein-
gange, Statistiken, Verwaltungsberichten und Akten tberprift. Ferner wurde bei
Kreisverwaltungen mit einem zentralen Schreibdienst das in einem Zeitraum
von etwa vier Wochen gefertigte Schriftgut ausgewertet. Einzelne Verwaltungs-
ablaufe wurden vordruckméaRig in Form einer Arbeitsablaufdarstellung mit tag-
lichen Aufzeichnungen oder im Laufzettelverfahren erfasst. Die Angaben wur-
den bei den Arbeitsplatzuntersuchungen herangezogen und mit den Bedienste-
ten und deren Vorgesetzten besprochen. In den Gesprachen wurden Zweifels-
fragen geklart und Mdglichkeiten zur Verbesserung einzelner Arbeitsablaufe
erortert.

Die Arbeitsplatzuntersuchungen erstreckten sich vor allem auf die Ermittlung
von Umfang und Art der wahrzunehmenden Téatigkeiten, auf die Zweckmalig-
keit der Arbeitsablaufe sowie auf die Bemessung oder sorgfaltige Schatzung
der fur die Bearbeitung bestimmter Verwaltungsvorgange erforderlichen Ar-
beitszeit. Die im Einzelfall ermittelten Werte wurden mit Ergebnissen anderer
Verwaltungen und sonstiger Stellen (z.B. der Kommunalen Gemeinschafts-
stelle) verglichen, soweit sich deren Werte als hinreichend bestimmt und zum
Vergleich als brauchbar erwiesen.

Um ortliche Besonderheiten besser erkennen und beurteilen zu kdnnen, wurden
von den gepriften Kreisverwaltungen zusétzliche Angaben erbeten (Anlage 4),
beispielsweise Uber die Zahl der Fraktionen im Kreistag, den Umfang der
delegierten Aufgaben, die Einrichtung von Aul3enstellen, den Betrieb eigener
offentlicher Einrichtungen, die Erledigung von Aufgaben fur Dritte, den Stand
eigener Organisations- und Personalbedarfsprifungen, die Altersstruktur der
Bediensteten und Uber die technische Ausstattung der Verwaltung. Ein be-
grundeter Personalmehrbedarf bei einzelnen Kreisverwaltungen wegen der zu-
satzlichen oder einer besonders intensiven Wahrnehmung bestimmter Auf-
gaben ist bei der Darstellung des Personalbedarfs dieser Kreisverwaltungen ge-
sondert ausgewiesen (siehe Anlage 5).
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Die Ermittlung des Personalbedarfs orientierte sich an einem zweckmaligen
Arbeitsablauf, an durchschnittlich leistungsfahigen Bediensteten, an einem Ein-
satz informationstechnischer Hilfsmittel in wirtschaftlich angemessenem Um-
fang und grundsatzlich an einer ganzheitlichen Sachbearbeitung.

Durch die Informationstechnik haben Schreib- und Zuarbeitungstatigkeiten
wesentlich an Bedeutung verloren. Bei den Prufungen zeichnete sich ab, dass
ein zentraler Schreibdienst nicht mehr zeitgemal ist. BeiEEen Kreisverwal-
tungen, die noch einen zentralen Schreibdienst unterhielten ™’, ergab die Aus-
wertung des Schriftguts, dass der weitaus Uberwiegende Teil nur einen Umfang
von bis zu zwei Seiten hatte und die technischen Moglichkeiten einer rationellen
Schriftguterstellung noch unzureichend genutzt wurden. Die Einrichtung ver-
netzter Bildschirmarbeitsplatze und der Einsatz benutzerfreundlicher Software
haben den Arbeitszeitaufwand fir die Fertigung des Schriftguts im zentralen
Schreibdienst erheblich verringert. Bei grél3tmaoglicher Nutzung der Informa-
tionstechnik erscheint es zweckmaliger und sachgerechter, dass die Sachbear-
beiter ihr Schriftgut im Wesentlichen selbst fertigen.

Fur einen zentralen Schreibdienst verbleiben allenfalls noch groRere Fliel3texte,
z.B. umfangreiche Sitzungsprotokolle, umfassende Stellungnahmen, Wider-
spruchsbescheide und Schriftgut mit besonderen Anforderungen an die Forma-
tierung. Der Personalbedarf hierfur ist nicht hoch. Bei den gepruften Kreis-
verwaltungen wurden die Krafte des zentralen Schreibdienstes haufig zu unter-
schiedlichen Vertretungs- und Hilfstatigkeiten herangezogen. Diese Tatigkeiten,
beispielsweise fiur die Vertretung von Kraften in der Telefonzentrale, in der
Bilcherei, in den Vorzimmern, in den Schulen, bei der Abwicklung von Sit-
zungen und fir die Hilfe bei termingebundenen oder saisonalen Mehrarbeiten
(z.B. Antrage auf Forderung der Landwirtschaft), fallen auch bei Auflésung des
zentralen Schreibdienstes an. Zusammen mit dem fir die Fertigung des ver-
bliebenen zentralen Schriftguts erforderlichen Personalbedarf durften dafur
grundséatzlich 1 bis 1,5 Stellen ausreichen. In den gro3ten Landkreisen (um
200.000 Einwohner) kann auch ein hoherer Bedarf gegeben sein. Der fur an-
gemessen angesehene Bedarf ist in die Personalbedarfsibersicht (Nr. 5.5) auf-
genommen und in der Abteilung 1 als Zentraler Schreibdienst ausgewiesen.

7

Nach den Erklarungen der Verwaltungen standen auch in diesen Fallen organisatorische
Anderungen an.
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Zur Bemessung des Personalbedarfs wurden Arbeitszeitwerte ermittelt fur
- die Wahrnehmung von Leitungsfunktionen (Nr. 5.2),

- Sachbearbeitertatigkeiten, bei denen Arbeitsmenge und Arbeitszeit be-
stimmbar waren (Nr. 5.3) und

- Zeitzuschlage (Nr. 5.4).

Soweit keine Arbeitszeitwerte ermittelt werden konnten, kann auf die in der
Anlage 5 aufgefuhrten Bedarfswerte zurtickgegriffen werden. Dabei sind jedoch
die ortlichen Besonderheiten zu beachten.

Leitungsfunktionen

Die fur die Wahrnehmung von LeitungsfunktionenEL notwendige Arbeitszeit
hangt wesentlich von der Organisation, der Ubertragung von Entscheidungsbe-
fugnissen, dem personlichen Fuhrungsverhalten, den angewandten Fihrungs-
techniken und der Zahl und Befahigung von Mitarbeitern sowie von den Fahig-
keiten der Vorgesetzten selbst ab. Der Zeitbedarf weicht daher nach dem
Ergebnis der Prufungen in den einzelnen Organisationseinheiten und auch bei
entsprechenden Organisationseinheiten verschiedener Kreisverwaltungen von-
einander ab.

Seit der Ubernahme des Beigeordnetensystems der Gemeindeordnung in die
Landkreisordnung kann die selbstandige Leitung von Geschaftsbereichen
nur Kreisbeigeordneten und dem leitenden staatlichen Beamten ubertragen
werden. Da zur selbstandigen Leitung eines Geschaftsbereichs begriffsnot-
wendig auch die Kompetenz zur rechtlichen Aul3envertretung des Landkreises
gehort, fehlt fir eine Ubertragung dieser Funktion auf andere Beamte des
hoheren Dienstes (friiher Dezernenten) -von Ubergangsregelungen abge-
sehen - eine rechtliche Grundlage.

8 Z.B. Zielvorstellungen, Konzepte und Leitlinien fur die Aufgabenerfillung entwickeln, Auf-

gabenwahrnehmung organisieren, Mitarbeiter flhren, Wirtschaftlichkeit der Verwaltungs-
leistungen Gberwachen.
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Bei einer den qualitativen Anforderungen und der hohen Dotierung entspre-
chenden Ausstattung der Geschéaftsbereichsebene ist es auch grundsatzlich
nicht zu rechtfertigen, eine zusatzliche Leitungsebene zwischen den Geschafts-
bereichen und den Abteilungen (z.B. "Hauptabteilungen®) zu bilden.

Sofern keine hauptamtlichen Kreisbeigeordneten bestellt und ehrenamtlichen
Kreisbeigeordneten keine oder im Aufgabenumfang eingeschrankte Geschafts-
bereiche zur selbstandigen Leitung Ubertragen sind, konnte sich allerdings ein
Bedarf fir eine solche Zwischenebene ergeben. Die Amtsinhaber auf dieser
Ebene hétten jedoch nicht die Kompetenz zur standigen Vertretung des Land-
rats und zur rechtlichen AulR3envertretung des Landkreises wie ein Kreisbeige-
ordneter oder der leitende staatliche Beamte. Sie wéaren nach Weisung des
Landrats fur die innere Koordination der ihnen unterstellten Abteilungen und
Referate zustandig und héatten qualifizierte Verwaltungstéatigkeiten (z.B. als
Justitiar) zu tbernehmen. Wegen der unterschiedlichen GréfRe und Aufgaben-
struktur der Landkreise kann aber nur im konkreten Einzelfall beurteilt werden,
ob eine solche Zwischenebene notwendig ist. Dabei ist zu beachten, dass die
Bildung angemessener Geschaftsbereiche und die Ubertragung ihrer selbstan-
digen Leitung auf haupt- oder ehrenamtliche Kreisbeigeordnete jederzeit mog-
lich bleibt. Das kdnnte aber zu erheblichen Strukturveranderungen in einer Ver-
waltung fihren, weil neben den Amtsinhabern auf der Ebene der Geschafts-
bereiche auch die Amtsinhaber auf der Zwischenebene amtsangemessen zu
beschaftigen sind.

Der Bedarf an Kraften mit der Befahigung zum Richteramt oder zum hdhe-
ren Verwaltungsdienst wurde lediglich im Hinblick auf den Vorsitz im Kreis-
rechtsausschuss ermittelt. Dieser ist beim Referat 21 - Allgemeine Rechts-
angelegenheiten - bericksichtigt. Ein dartber hinausgehender Bedarf ist da-
nach zu beurteilen, ob Inhalt und Umfang der Aufgaben einer Leitungsebene
zwischen den Geschaftsbereichen und den Abteilungen (vgl. Nr. 5.2.2) oder der
Aufgabenzuschnitt einer Abteilung dies erfordern.

Bei den gepruften Kreisverwaltungen nahmen Mitarbeiter mit der Beféahigung
zum Richteramt oder zum hdheren Verwaltungsdienst neben dem Vorsitz im
Kreisrechtsausschuss folgende Funktionen wabhr:
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Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Einwohner am 30.06. des Prufungsjahrs 105.418|113.739|120.604(120.863(144.145|192.360/|207.004

Aufgabenbereich in % der Arbeitszeit einer Kraft
"Geschéftsbereichsleiter” 50 g 75
"Hauptabteilungsleiter" - - - - 210

"Beauftragter im Geschéftsbereich des

Landrats" 70 - - - - - -

In die Personalbedarfstbersicht der gepriften Kreisverwaltungen (Nr. 5.5) wur-
den die Stellenanteile dieser Krafte nachrichtlich tbernommen.

Bei den gepruften Kreisverwaltungen wandten die Leiter von Abteilungen mit
mehr als sechs Mitarbeitern je Mitarbeiter zwischen 1,2 und 2,5 % ihrer Arbeits-
zeit fur Leitungsfunktionen auf. Diese wurden allerdings nicht immer in dem ge-
botenen Mald wahrgenommen, was sich insgesamt nachteilig auf den Verwal-
tungsablauf auswirkte.

Nach dem Ergebnis der Prifungen nehmen die Leitungsfunktionen die Arbeits-
zeiten des Leiters nur in gro3en Abteilungen voll in Anspruch. lhrer ordnungs-
gemalRen Wahrnehmung kommt - auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten -
ein hoher Stellenwert zu. In Abteilungen mit mehr als 40 Mitarbeitern durften
Leitungsaufgaben in der Regel zu delegieren sein.

Der fur die Leitung der Abteilungen angemessene Zeitbedarf ist in der Perso-
nalbedarfsibersicht (Nr. 5.5) gesondert dargestellt. Die verbleibende Arbeitszeit
der Abteilungsleiter ist fur die Bearbeitung von Angelegenheiten von grund-
satzlicher Bedeutung und von schwierigen Einzelfallen, ggf. auch durch die
Ubernahme eines geeigneten Sachgebiets, zu nutzen.

Der Zeitbedarf fur die Leitung von Referaten ist abhéngig von der Zahl der
Mitarbeiter. Bei einer nach dem Verwaltungsgliederungsplan aufgebauten Orga-
nisation wirde sich bei den gepriften Kreisverwaltungen in den einzelnen Refe-
raten ein durchschnittlicher Personalbedarf von 2,6 (Abteilung 2) bis 10,2 Kraf-
ten (Abteilung 4) ergeben. Etwa ein Drittel aller Referate wéare mit hochstens
vier Kraften auszustatten. Nach dem Ergebnis der Prifungen ist bei Referaten

9)

Anstelle von Abteilungen waren sechs "Geschéftsbereiche" (einschliel3lich Gesundheits-
amt) gebildet, die von Kraften des hdheren Dienstes geleitet wurden. Deren Aufwand ist bei
den Abteilungen nachgewiesen.
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dieser GroRRe der Zeitaufwand fur Leitungsaufgaben unerheblich. Bei Referaten
mit mehr als funf Mitarbeitern ist dagegen in der Regel von einem Leitungs-
aufwand auszugehen. Ein zusatzlicher Leitungsaufwand besteht, wenn dem
Referatsleiter wegen der Grof3e der Abteilung Leitungstatigkeiten des Ab-
teilungsleiters Ubertragen sind.

Der auf dieser Grundlage fir angemessen angesehene Zeitbedarf fur die Lei-
tung von Referaten ist in die Personalbedarfstibersicht (Nr. 5.5) aufgenommen
worden.

Sachbearbeitertatigkeiten

Fur Tatigkeitsbereiche, in denen gleichartige Arbeitsvorgange standig vorkom-
men, wurde die fir die Bearbeitung eines ,Falles” (z.B. Antrag auf Gewahrung
einer Beihilfe, Antrag auf Gewadhrung von Landespflegegeld) durchschnittlich
bendtigte Zeit ermittelt. Die Tatigkeitsbereiche, die daftr in Betracht kamen,
wurden erfasst, strukturiert und abgegrenzt (Nr. 5.6). Die fur die Sachbearbei-
tung - einschliel3lich der Vor-, Neben- und Nacharbeiten - in einem Fall ben6-
tigte Zeit ergab den Arbeitszeitwert, der als mittlere Bearbeitungszeit ange-
nommen werden kann. Im Ubrigen wurden Anhaltswerte ermittelt.

Die mittleren Bearbeitungszeiten geben die durchschnittlichen reinen Bearbei-
tungszeiten fur den jeweils beschriebenen Fall an. Sie beziehen sich vorwie-
gend auf solche Téatigkeiten, die nach feststehenden Grundsatzen zu erledigen
sind und die nur unwesentlich durch auf3ere Umstande beeinflusst werden. Der
Personalbedarf wird ermittelt als Produkt aus Fallzahl und mittlerer Bearbel-
tungszeit. Die sich hieraus ergebende Arbeitszeit in Minuten ist um einen Zu-
schlag fur personlich bedingte Arbeitsausfalle (ca. 10 %) und einen weiteren
vom jeweiligen Arbeitsplatz abhangigen Zuschlag fir nicht unmittelbar auf-
gabenbezogene Tatigkeiten (hdchstens 15 %) zu erganzen (Nr. 5.4). Pas Ver-
haltnis dieser Summe zu den durchschnittlichen Jahresarbeitszeiten = ergibt
den Personalbedarf in Kraften.

Die Anhaltswerte geben die zumutbare Arbeitsquote je Vollzeitkraft und Jahr
wieder. In den Anhaltswerten sind neben den reinen Bearbeitungszeiten per-

10) Als durchschnittliche Jahresarbeitszeit wurden unter Berlcksichtigung von Urlaub und

Ausfalltagen fir Beamte 98.600 und fiir Angestellte 94.900 Minuten angesetzt.
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sonlich bedingte Ausfallzeiten und nicht unmittelbar aufgabenbezogene Tétig-
keiten mit dem Hochstsatz von zusammen 25 % bericksichtigt. Teilweise sind
die Anhaltswerte mit Spannweiten angegeben. Damit wird den nachwje vor bei
den Verwaltungen bestehenden Unterschieden in der Organisation ~ und der
technischen Ausstattung Rechnung getragen. Ein weiterer Grund sind die
unterschiedlichen regelméaRigen Arbeitszeiten fir Beamte (40 Stunden/Woche)
und Angestellte (38,5 Stunden/Woche).

Zeitzuschlage

Zu den Ausfallzeiten infolge personlicher Bedurfnisse gehoéren z.B. Kaffee-
pausen und kurze private Gesprache. Aul3erdem rechnen dazu Ristzeiten,
Zeiten fur die Materialbeschaffung fur den eigenen Arbeitsplatz sowie flr die
Teilnahme an Personalversammlungen und am Betriebsausflug.

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle geht davon aus, dass diese Tatigkeiten
10 % der Arbeitszeit in Anspruch nehmen ™. Nach den Erfahrungen bei den
Prufungen hat sich dieser Anteil bestatigt. Der Wert ist in allen Fallen den
mittleren Bearbeitungszeiten hinzuzurechnen.

Des Weiteren fallen Tatigkeiten an, die nicht unmittelbar aufgabenbezogen
einem bestimmten Vorgang zuzuordnen sind. Ursachen hierfir sind beispiels-
weise Erschwernisse in der raumlichen Unterbringung, Botengange, Erteilung
von fachunabhéngigen Auskinften, Durchsicht von verwaltungsinternen Um-
laufen allgemeiner Art und von Gesetzes- und Fachblattern, Teilnahme an Fort-
und Weiterbildungsveranstaltungen, Einordnung von Erganzungslieferungen,
ausgedehnte Offnungszeiten, starker Publikumsverkehr, Amtshilfeleistungen
und Beratungsleistungen, denen keine Antragstellung nachfolgt. Nach dem Er-
gebnis der Prufungen kann davon ausgegangen werden, dass fur derartige
Tatigkeiten insgesamt bis zu 15 % als Zeitzuschlag auf die mittleren Bearbei-
tungszeiten angemessen sind. Der Zeitbedarf ist an den einzelnen Arbeits-
platzen verschieden, er ist im Einzelfall zu ermitteln. Es bestehen keine
Bedenken, wenn in publikumsintensiven Aufgabenbereichen der H6chstsatz an-
gesetzt wird.

1) EinschlieRlich unterschiedlicher Offnungszeiten und Wahrnehmung von Aufgaben in

AuRenstellen.

12) Vgl. KGSt Bericht Nr. 5/1995 Nr. 5.2.
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Personalbedarf der gepruften Kreisverwaltungen - Kernverwaltung -

In der folgenden Ubersicht ist der Personalbedarf fiir die Kernverwaltung der in
die Querschnittsuntersuchung einbezogenen sieben Kreisverwaltungen, aufge-
gliedert in Abteilungen und ferate nach den Vorgaben des Verwaltungs-
gliederungsplans, dargestellt —. Die Gliederung wurde der besseren Vergleich-
barkeit wegen auch in den Fallen zugrunde gelegt, in denen die Aufgaben-
zuordnung in der gepruften Verwaltung mit der des Verwaltungsgliederungs-
plans nicht Gbereinstimmte. Hierdurch ergeben sich bei den betroffenen Ver-
waltungen Abweichungen der Bedarfswerte bei einzelnen Organisationsein-
heiten, die sich jedoch insgesamt wieder ausgleichen. Die Werte geben einen
ersten Uberblick tiber den Stellenbedarf fiir die Kernverwaltung und ermog-
lichen einen groben Vergleich mit der Stellenausstattung der eigenen Verwal-
tung. Dabei ist zu beachten, dass der Umfang der Aufgaben in verschiedenen
Bereichen nicht durch die Zahl der Einwohner, sondern durch andere Faktoren
(z.B. Kraftfahrzeugbestand, Baugenehmigungsantrage, Tierbestand) bestimmt
wird.

13) Ohne die im Verwaltungsgliederungsplan dem Referat 53 - Abfallwirtschaft - zugewiesenen

Aufgaben. Diese wurden in Eigenbetrieben oder in Einrichtungen, die nach den Bestim-
mungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung verwaltet wurden, wahrgenommen.
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Personalbedarf der Landkreise

- Kernverwaltung -

Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Jahr der Prifung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Einwohner am 30.06. des Priifungsjahrs 105.418) 113.739| 120.604| 120.863| 144.145| 192.360| 207.004
1 2 3 4 5 6 7 8
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Kréfte | Krafte | Krafte
Vorzimmerdienst Landrat 1,3 1,0 1,0 1,0 15 14 15
Vorzimmerdienst hauptamtliche Kreisbeigeordnete 0,7 - - 0,9 - - 15
Krafte des hdheren Dienstes (Nr. 5.2.3) nachrichtlich (1,2) - (0,8) - (2,2) - -
Personalrat (freigestellt) 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3,0 15 2,0 29 25 24 4,0
Abteilung 1
- Zentrale Aufgaben und Finanzen -
Abteilungsleitung 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0
Schreibdienst und Hilfssachbearbeitung 0,6 - 0,3 0,5 0,7 1,7 0,1
Ortlich bedingter Mehrbedarf 05| - - - - 0,8 0,4
Zentraler Schreibdienst 1,0 0,5 1,0 1,0 15 1,0 2,0
Referat 10 - Buroleitung, Gleichstellungsstelle, 10,7 9,6| 11,8 9,2| 14,2 16,8 15,1
Birgerberatung
Referat 11 - Organisation und Datenverarbeitung 2,6 53 49 2,6 45 7,6 6,6
Referat 12 - Personalverwaltung 4,0 3,2 4,3 3,4 4,3 5,8 6,2
Referat 13 - Grundsatzplanung, Kreisentwicklung 59 2,5 0,4 1,3 3.4 3.4 8,0
Referat 14 - Allgemeine Finanzverwaltung, 2,1 2,4 3,2 2,7 3,8 4,2 4,3
Wirtschaftliche Einrichtungen
Referat 15 - Kreiskasse 8,4 3,9 7,4 8,0 9,7 4,9 51
36,8] 28,3] 34,3] 29,6] 43,1| 47,2 488
Abteilung 2
- Rechtsangelegenheiten, Schule und Kultur -
Abteilungsleitung 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7
Schreibdienst und Hilfssachbearbeitung 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 0,6
Ortlich bedingter Mehrbedarf - - - 0,4 25 - -
Referat 20 - Kommunalaufsicht 1,7 2,2 2,0 1,9 1,2 2,3 2,2
Referat 21 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten 2,3 2,1 2,1 3,1 2,8 3.9 31
Referat 22 - Zentrale Bul3geldstelle 25 3,7 25 31 4,3 59 6,0
Referat 23 - Schule und Sport 3,6 2,1 25 51 31 3,7 4,4
Referat 24 - Kultur 0,8 0,2 0,2 0,2 1,1 1,0 0,8
11,8 11,2 10,2 14,8 16,3 183 17,8
Abteilung 3
- Ordnung und Verkehr -
Abteilungsleitung 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0
Schreibdienst und Hilfssachbearbeitung 0,4 - 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2
Ortlich bedingter Mehrbedarf 0,8 02| - 09| - 1,1 -
Referat 30 - Ordnungsbehdérde, Katastrophenschutz 5,2 4.9 4.0 4.9 5,9 6,6 8,9
Referat 31 - Auslanderrecht 2,9 4,0 51 7,3 8,1 115 7,1
Referat 32 - StraRBenverkehr, Verkehrswirtschaft 6,0 6,2 6,6 6,7 6,0 13,3 9,6
Referat 33 - Kraftfahrzeugzulassung 8,5/ 10,5/ 10,7] 10,2] 115 16,9 14,3
245 26,6 27,71 31,1 32,6/ 509 411
Ubertrag: 77,3| 67,6/ 750 784| 966| 1188| 111,7
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Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Jahr der Priifung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Einwohner am 30.06. des Priifungsjahrs 105.418) 113.739| 120.604| 120.863| 144.145| 192.360| 207.004
1 2 3 4 5 6 7 8
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte
Ubertrag: 773 | 67,6 | 750 | 78,4 | 96,6 | 118,8 | 111,7
Abteilung 4
- Kreisjugend- und Sozialamt -
Abteilungsleitung 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Schreibdienst und Hilfssachbearbeitung 1,4 - 1,3 0,7 15 1,4 0,4
Ortlich bedingter Mehrbedarf 1,8 - 1,0 1,0 0,5 9,5 1,0
Referat 40 - Planungsaufgaben 2,5 29 3,0 3,0 4,5 4,0 25
Referat 41 - Sozialhilfe und soziale Sonderaufgaben 16,8/ 17,01 14,0 14,7( 20,9 22,3 225
Referat 42 - Verwaltung Jugendamt 9,6 6,1 9,4 6,5 8,4 10,4 119
Referat 43 - Betreuung, Vormundschaft, Pflegschaften 7,6 7,6 53 6,6 7,9 9,8 7,2
Referat 44 - Erziehungshilfe, Jugendschutz, Familien- 12,3 8,6 10,01 11,1 14,2 21,8 12,3
und Mutterberatung
53,01 43,2 45,0| 44,6] 589| 80,2 58,8
Abteilung 5
- Bauen und Umwelt -
Abteilungsleitung 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0
Schreibdienst und Hilfssachbearbeitung 0,9 0,2 1,7 0,5 1,1 1,0 0,8
Ortlich bedingter Mehrbedarf - - - - 1.4 1,2 0,0
Referat 50 - Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht,
Bauforderung 14,8 15,6 13,7 14,4 188 17,6 245
Referat 51 - Kreiseigenes Bauwesen 1,6 3,0 2,8 2,4 2,5 4,3 53
Referat 52 - Umweltschutz, Landespflege 52 6,2 6,0 6,3 8,9 9,1 12,0
23,2 25,8| 25,0 24,4| 33,6/ 34,1 43,6
Abteilung 6
- Lebensmitteliberwachung, Veterinarwesen -
Abteilungsleitung 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Schreibdienst und Hilfssachbearbeitung 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2
Ortlich bedingter Mehrbedarf - - - - 08| - -
Referat 60 - Lebensmitteliiberwachung, Tierschutz 6,8 7,3 6,0 57 6,6 7,0 8,2
Referat 61 - Landwirtschaft, Weinbau 4,3 5,6 3,9 2,4 1,9 3,4 4,2
11,7 13,5 10,6 89| 10,2 11,1 131
Summe: 164,01 150,1| 154,8| 156,3| 197,2| 244,2| 227,22
davon drtlich bedingter Mehrbedarf 3,10 0,201 1,00f 2,30 5,20( 12,60 1,40
Summe ohne drtlich bedingten Mehrbedarf 160,9| 149,9| 153,8| 154,0| 192,0| 231,6| 225,8
Personalbedarf je 10.000 Einwohner 15,3| 13,2| 12,8| 12,7| 13,3| 12,0( 10,9
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Der Ermittlung des Personalbedarfs lag der Aufgabenumfang zugrunde, der bei
den ortlichen Erhebungen bestand oder absehbar war. Wesentliche Verande-
rungen im Aufgaben- oder im Arbeitsumfang machen es ggf. erforderlich, die
Personalbedarfswerte anzupassen.

Bei allen Kreisverwaltungen besteht auch ein personenbezogener Mehrbedarf
(z.B. wegen geminderter Leistungsfahigkeit oder Behinderung einzelner Be-
diensteter, Personalratstatigkeit oder ehrenamtlicher Tatigkeit). Dieser ist - mit
Ausnahme der Stellen fur freigestellte Personalrate - in den Personalbedarfs-
werten nicht enthalten. Er kann einer Organisationseinheit nur nach ortlichen
Gegebenheiten und fur die Dauer der Tatigkeit des Bediensteten zugerechnet
werden.

Fur ortliche Besonderheiten - das sind Aufgaben, die im Verwaltungsgliede-
rungsplan nicht enthalten sind - ist der jeweilige Bedarf auf der Ebene der Ab-
teilungen zusammengefasst. Um eine maoglichst grof3e interkommunale Ver-
gleichbarkeit zu erzielen, blieb dieser Bedarf bei der Ermittlung des Personal-
bedarfs fur die Kernverwaltung je 10.000 Einwohner unbertcksichtigt. Dieser
lag in dem Landkreis mit der hochsten Einwohnerzahl bei 10,9 und in dem
Landkreis mit der niedrigsten Einwohnerzahl bei 15,3 Vollzeitkraften. Daraus
wird erkennbar, dass sich der Personalbedarf je 10.000 Einwohner bei hdoherer
Einwohnerzahl verringert.

Eine tiefere Untergliederung ist in der Anlage 5 dargestellt. Der ermittelte Perso-
nalbedarf ist auf die einzelnen Aufgabengruppen nach dem Verwaltungsgliede-
rungsplan aufgeteilt. Ein Vergleich der Personalbedarfswerte nach Aufgaben-
gruppen ermoglicht es den Verwaltungen, gezielt in tiefergehende Personal-
bedarfsuntersuchungen einzusteigen.

Die Aufgabengruppen des Verwaltungsgliederungsplans enthalten teilweise
mehrere Aufgabenbereiche. Fur einige dieser Aufgabenbereiche ist der Perso-
nalbedarf bei der Aufgabengruppe gesondert aufgefthrt.

Neben den ortlichen Besonderheiten (Nr. 5.5.3) gibt es bei den Kreisverwal-
tungen eine Reihe anderer Umstande (z.B. unterschiedlicher Umfang der dele-
gierten Sozialhilfeaufgaben, tberdurchschnittlicher Aufgabenumfang in einzel-
nen Bereichen oder besonders intensive oder zusatzliche Wahrnehmung be-
stimmter Aufgaben), die sich auf den Personalbedarf auswirken kénnen. Der-
artige Gegebenheiten, die erkennbare Abweichungen beim Personalbedarf der
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gepruften Kreisverwaltungen verursachen, sind ebenfalls in der Anlage 5, je-
weils getrennt nach Abteilungen, erlautert.

Die Aufgaben Kreisvolkshochschule, Kreismusikschule, sonstige kulturelle Ein-
richtungen und die Abfallwirtschaftseinrichtung sind nicht der Kernverwaltung
zugeordnet. Der Personalbedarf bei den gepriften Kreisverwaltungen fur die
Verwaltung dieser Einrichtungen ist in Anlage 6 dargestellt.

Fur die Auswertung der Bedarfswerte in den Anlagen 5 und 6 ist zu beachten,
dass neben der Einwohnerzahl auch andere Merkmale den Personalbedarf be-
einflussen. Das kdnnen beispielsweise die geografische Lage, die Grol3e und
die Struktur des Landkreises, die Zahl und die Grof3e der Stadte und Ge-
meinden, besondere Einrichtungen des Landkreises und kommunalpolitische
Zielsetzungen sein. Daher sind die fir die einzelnen Kreisverwaltungen er-
mittelten Personalbedarfswerte nicht ohne weiteres vergleichbar und auch nicht
unmittelbar auf andere Kreisverwaltungen (auch nicht bei etwa gleicher Be-
volkerungszahl) dbertragbar. Die o6rtlichen Besonderheiten sind jedoch im
Wesentlichen in den Anmerkungen in der Anlage 5 dargestellt. Die fur die Abtei-
lungen, Referate, Aufgabengruppen, ausgewéhlten Aufgabenbereiche und be-
sonderen Einrichtungen der Landkreise erarbeiteten Bedarfswerte kbnnen bei
Beachtung der erwahnten Besonderheiten daher als Anhalt und Entschei-
dungshilfe bei der Bemessung des Personalbedarfs dienen. Ein hdoherer Per-
sonalbedarf kann in Einzelfallen auch dann gerechtfertigt sein, wenn der Auf-
wand durch die Erzielung héherer Einnahmen (z.B. Ruckerséatze) zumindest
ausgeglichen wird. Um genauere Ergebnisse zu erhalten, sind gezielte Erhe-
bungen am Arbeitsplatz erforderlich.

Mittlere Bearbeitungszeiten und Anhaltswerte

Die mittleren Bearbeitungszeiten und Anhaltswerte fir Sachbearbeitertatig-
keiten (Nr. 5.3) sind in der Anlage 7 zusammengefasst. In der Reihenfolge des
Verwaltungsgliederungsplans sind 52 Verwaltungsvorgange und einzelne Tatig-
keiten mit ihrem wesentlichen Inhalt ndher beschrieben (Spalte 3 der Anlage 7).
Bei der Beschreibung wurde Wert darauf gelegt, die Schnittstellen zu anderen
Tatigkeitsbereichen genau abzugrenzen.

Bei der Bestimmung des in den einzelnen Tatigkeitsbereichen zu bearbeitenden
.Falles” (Spalte 4 der Anlage 7) wurde auf Bezeichnungen zurtickgegriffen, mit
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denen die Arbeitsmenge maoglichst ohne grof3eren Aufwand, beispielsweise aus
Dateien, Eingangsnachweisen, Zahlungslisten, Statistiken, festgestellt werden
kann. Sofern mit der Bestimmung des "Falles" nicht alle Tatigkeitsbereiche ab-
gedeckt werden konnten (z.B. der Zeitbedarf fur die Ablehnung eines Antrags,
wenn als "Fall" beispielsweise die Anzahl der Genehmigungen, die Anzahl der
eingebirgerten Personen oder die Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse gilt),
wurden auch die hierfur benétigten Arbeitszeiten festgestellt und in den mitt-
leren Bearbeitungszeiten und Anhaltswerten bertcksichtigt.

Die mittleren Bearbeitungszeiten (Spalte 5 der Anlage 7) enthalten nicht den
Zeitbedarf fur personliche Ausfallzeiten und nicht unmittelbar aufgabenbe-
zogene Tatigkeiten. In den Anhaltswerten (Spalte 6 der Anlage 7) sind die Zu-
schlage dagegen mit 25 % eingerechnet.
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Rechnungs- und Gemeindeprifungsamt
Das Rechnungsprifungsamt und das Gemeindeprifungsamt sind unter der
Bezeichnung Rechnungs- und Gemeindeprifungsamt orﬁisatorisch mitein-
)

ander verbunden und unterstehen unmittelbar dem Landrat ™ .

Die Rechnungs- und Gemeindeprufungsamter der gepruften Kreisverwaltungen
hatten zur Zeit der 6rtlichen Erhebungen folgende Personalausstattung:

Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Einwohner am 30.06. des Prufungsjahrs 105.418|113.739|120.604(120.863(144.145|192.360|207.004

Personalbestand 4 3,5 4 3 4,5 4,5 3

Den fur die ortliche Prufung der Jahresrechnung der Landkreise zustdndigen
Rechnungsprifungsamtern waren Uber ihre Pflichtaufgaben (8 57 LKO i.V.m.
§ 112 Abs. 1 GemO) hinaus - unabhéngig von der Einwohnerzahl der Land-
kreise - vielfaltige, weitere, den Personalbedarf beeinflussende Aufgaben tber-
tragen. Wegen der erheblich voneinander abweichenden Aufgabenzuweisung
war es nicht moglich, einen vergleichbaren Aufgabenumfang festzulegen. Die
Personalausstattung der Rechnungs- und Gemeindeprufungsamter bei den ge-
pruften Kreisverwaltungen ist daher als Vergleichswert zur Bemessung des
Personalbedarfs in anderen Verwaltungen wenig geeignet.

Fur die Uberdrtliche Prufung ist der Aufgabenumfang hingegen abgesteckt. Er
erstreckt sich auf die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsfiuhrung aller Ge-
meinden, Gemeindeverbande und sonstigen juristischen Personen des offent-
lichen Rechts, deren@rﬂfung der Rechnungshof auf die Gemeindeprifungs-
amter Ubertragen hat . Diese unterliegen insoweit den fachlichen Weisungen
des Rechnungshofs. Sie siad mit einer ihren Aufgaben angemessenen Zahl von
Bediensteten zu besetzen .

14) § 1 Landesverordnung Uber die Gemeindeprifungsamter vom 5. April 1979 (GVBI. S. 107),
geandert durch Gesetz vom 12. Oktober 1999 (GVBI. S. 325), § 59 Abs. 2 LKO.

19) EinschlieBlich einer halben Stelle fur eine Schreibkraft.

16) §14 Abs.1 Landesgesetz Uber den Rechnungshof Rheinland-Pfalz vom 20. Dezem-
ber 1971 (GVBI. 1972 S. 23), gedndert durch Gesetz vom 2. Marz 1998 (GVBI. S. 29), VV
zu § 14, Rundschreiben des Rechnungshofs vom 30. November 1979 (MinBl. S. 446).

17)

§ 2 Landesverordnung Uber die Gemeindeprufungsamter.
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Der Personalbedarf fur die tberortliche Prifung ist in Anlage 8 ausgewiesen. Er
richtet sich nach dem fang der Ubertragenen Aufgaben und dem Prifungs-
turnus von vier Jahren . Der Aufgabenumfang ergibt sich im Wesentlichen
aus der Gruppenzugehdrigkeit, der Zahl und der Grof3e der Prufungsobjekte.

Der Zeitbedarf wurde in Anlehnung an die Zeitvorgaben ermittelt, die der Rech-
nungshof bei der Planung seiner eigenen Prifungen verwendet. Zur Ermittlung
des Zeitbedarfs fur die Prifung der kleineren Ortsgemeinden wurden Prifungs-
mitteilungen von verschiedenen Gemeindeprifungsamtern ausgewertet und Er-
fahrungswerte des Rechnungshofs einbezogen. Dabei wurde bericksichtigt,
dass die meisten Ortsgemeinden (88 %) weniger als 2.000 Einwohner haben
und die Gemeindeprufungsamter dasgom Rechnungshof empfohlene verein-
fachte Prifungsverfahren anwenden™’. Hinzu kommt ein besonderer Zeit-
bedarf fur die Uberdrtliche Prifung der Gemeindekassen, ihrer Zahlstellen und
der Sonderkassen, die regelmallig jahrlich einmal unvermutet zu prufen sind.

Die Gemeindeprufungsadmter nehmen neben den Prufungen weitere Aufgaben
wabhr, beispielsweise die Beratung von Gemeinden, die Erteilung von Auskunf-
ten, die Auswertung der Berichte Uber die Prifung des Jahresabschlusses ge-
meindlicher Betriebe und Einrichtungen, die Aufstellung des Arbeitsplans, die
Beantwortung von Einzelanfragen des Rechnungshofs und die Teilnahme an
Arbeitstagungen. Dafir ist ein pauschaler Arbeitszeitbedarf angesetzt. Aul3er-
dem ist fur Fortbildungs- und SchulungsmafRnahmen, das Lesen von Umlaufen,
die Teilnahme an Dienstbesprechungen und fir Rucksprachen ein pauschaler
Zuschlag je Mitarbeiter in die Bedarfsermittlung einbezogen. Ferner sind per-
sonlich bedingte Ausfallzeiten und nicht unmittelbar aufgabenbezogene Tétig-
keiten bei den Bedarfswerten bertcksichtigt.

18) Die Verwaltungsvorschriften zu § 14 Landesgesetz iber den Rechnungshof Rheinland-
Pfalz sehen vor, dass die Prifung durch die Gemeindeprifungsamter in Zeitabstanden von
héchstens drei bis vier Jahren vorgenommen werden soll (Rdschr. des Rechnungshofs
vom 30. November 1979, Nr. 2 Abs. 2, MinBIl. 1979 S. 446).

19)

Rechnungshof Rheinland-Pfalz: Die Durchfilhrung der Gberdrtlichen Prifung - Arbeitshilfe
fur die Gemeindeprufungsamter -, Tz. Ill der Ergebnisniederschrift vom 30. Septem-
ber 1999, Az.: 6-7186-454 Uber die Arbeitstagung der Gemeindepriifungsamter der Kreis-
verwaltungen von Rheinland-Pfalz am 15. Oktober 1998 in Ingelheim am Rhein.
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Hinweise zur Organisation und zum Verwaltungsvollzug

Aufgabenzuordnung

Nicht selten Ubersteigt der Zeitbedarf in einem Sachgebiet die Arbeitszeit einer
Kraft, so dass die gleichen Aufgaben an mehreren Arbeitsplatzen erledigt
werden.

Bei Aufgaben, die haufig Aul3endienst erfordern, ist es in der Regel wirt-
schaftlicher, sie nach regionalen Gesichtspunkten aufzuteilen, weil hierdurch er-
hebliche Fahr- und Wegezeiten einzusparen sind. Diese Aufteilung ist auch
deshalb von Vorteil, weil - im Gegensatz zu einer alphabetischen Aufgabenzu-
ordnung - der Sachbearbeiter nur die fur seinen Zustandigkeitsbereich erforder-
lichen Ortskenntnisse besitzen muss. Fir eine regionale Zuordnung eignen sich
insbesondere die Jugend- und Sozialhilfeaufgaben, die Wohngeldangelegen-
heiten sowie die Aufgaben der Betreuungsbehdrde, der Bauaufsichtsbehérde,
des Umweltschutzes, der Lebensmitteliberwachung und des Vollstreckungs-
dienstes.

Verschiedentlich waren auch diese Aufgabenbereiche nach Anfangsbuchstaben
aufgeteilt. Das wurde damit begrindet, dass nur so die Aufgaben gleichmaRig
zu verteilen seien. Dementgegen haben die Prifungen gezeigt, dass es bei
Antragsverfahren mit Hilfe der Informationstechnik kurzfristig und ohne wesent-
lichen Aufwand mdglich ist, den Aufgabenbestand festzustellen und die Zustén-
digkeit anzupassen.

Vorzimmerdienst

Einige Verwaltungen hielten Stellen fur Vorzimmerkrafte auch fur ehrenamtliche
Beigeordnete sowie fur Mitarbeiter des hoheren Dienstes und Abteilungsleiter
vor. Dafir besteht grundsatzlich kein Bedarf. Sofern sich im Einzelfall ein be-
sonderer Bedarf dennoch ergeben sollte (z.B. wegen eines hohen Anteils von
AulBendiensttatigkeiten), sollten diese Aufgaben einem Mischarbeitsplatz inner-
halb der Abteilung zugewiesen werden.
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Teilzeitarbeitsplatze

Die Kreisverwaltungen stellen zunehmend Teilzeitarbeitsplatze zur Verfigung.
Die Uberwiegende Zahl der Bewerber winscht, nur vormittags beschéftigt zu
werden. Das verursacht einen héheren Aufwand fur Buroraum und technische
Hilfsmittel und erschwert haufig den Dienstbetrieb.

Am 1. Januar 2001 +tyat das Gesetz zur Forderung der Teilzeitarbeit von Arbeit-
nehmern in Kraft™’. Danach haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer Einver-
nehmen Uber die vom Arbeitgeber festzulegende Verteilung der Arbeitszeit zu
erzielen (8 8 Abs. 3). Die Arbeitszeit ist zwar den Wiinschen des Arbeitnehmers
entsprechend festzulegen, aber nur soweit betriebliche Grinde nicht entgegen-
stehen (8 8 Abs. 4). Dem Begehren, Teilzeitarbeit nur an Vormittagen zu
leisten, kann daher nur stattgegeben werden, wenn dies mit den Aufgaben am
Arbeitsplatz und den Anforderungen des Dienstbetriebs zu vereinbaren ist (z.B.
Offnungszeiten der Kraftfahrzeugzulassungsstelle nur vormittags). Im Ubrigen
sollte ein ausgewogener Interessenausgleich angestrebt werden, der auch den
wirtschaftlichen Einsatz von Teilzeitkraften nicht auf3er Acht lasst und bei-
spielsweise Arbeitsplatze ermdglicht,

- die vor- und nachmittags mit Teilzeitkraften besetzt sind (ggf. im Wechsel),

- deren standige Besetzung durch die Vereinbarung von Blockarbeitszeiten
(z.B. 2 %2 Tage in der Woche, ggf. im Wechsel) sichergestellt ist,

- bei denen durch den Einsatz technischer Hilfsmittel (z.B. Anrufbeantworter)
der Dienstbetrieb moglichst wenig beeintrachtigt wird.

Technikunterstitzte Informationsverarbeitung (Tul)

Die Ausstattung der Kreisverwaltungen mit Informations- und Kommunikations-
technik hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Die zentralen Aufgaben
einschliel3lich der Betreuung und ggf. der Schulung der Anwender waren meis-
tens dem Referat Organisation und Datenverarbeitung tbertragen. Nach den
Feststellungen bei den Prifungen kann neben dem Umfang von Beschaffungen
und Projekten, dem Kenntnisstand der Anwender und der Funktionalitat der

20) Gesetz iiber Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsvertrage und zur Anderung und Aufhebung

arbeitsrechtlicher Bestimmungen vom 21. Dezember 2000 (BGBI. | S. 1966).
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eingesetzten Verfahren die Zahl der Bildschirmarbeitsplatze ein Hilfsmittel zur
Bemessung des Personalbedarfs sein. Ein grof3er Teil der Anwender nutzte die
technischen Einrichtungen lediglich im Rahmen der Burokommunikation. Im
Zusammenhang mit der Aufgabenstellung der Landkreise kann deshalb davon
ausgegangen werden, dass eine Kraft 50 bis 70 Bildschirmarbeitsplatze be-
treuen kann. Der Hochstwert kann beispielsweise dann angenommen werden,
wenn SchulungsmalRnahmen von privaten Unternehmen geleistet und Mitar-
beiter in einzelnen Organisationseinheiten (Abteilungen/Referate) als ,Tul-An-
sprechpartner” bestellt werden. Ihnen obliegt es z.B. die Anwender zu beraten,
geringfugige Probleme bei der Anwendung zu l6sen, kleinere Hardwaredefekte
zu beheben sowie bei der Prozessoptimierung mitzuwirken.

Der Arbeitszeitaufwand der , TUI-Ansprechpartner” lasst sich nicht allgemein be-
stimmen. Er ist vielmehr abhangig von der jeweiligen Aufgabenstellung und den
Fahigkeiten sowohl der Betreuer als auch der Anwender. Nach den Feststel-
lungen bei den Prifungen reichen in der Regel - auch in gré3eren Organisa-
tionseinheiten - bis zu 20 % der Arbeitszeit einer Vollzeitkraft aus. Die dezen-
trale Anwenderbetreuung entlastet die zentrale Stelle fur die technikunterstitzte
Informationsverarbeitung und mindert dort den Personalbedarf.

Viele Verwaltungen haben die Mdglichkeiten des Einsatzes der Informations-
technik nicht ausgeschopft. Einige Mitarbeiter waren nicht oder nicht aus-
reichend geschult, bei anderen lag zwischen der Schulung und dem Einsatz der
Programme ein langerer Zeitraum. Die informationstechnischen Einrichtungen
in den Verwaltungen erfordern einen hohen Investitionsaufwand. Die Informa-
tionstechnik sollte daher so eingesetzt werden, dass Kosten und Nutzen in
einem ausgewogenen Verhaltnis zueinander stehen.

Zentrale Bul3geldstelle

Bei einigen Verwaltungen wurden die Aufgaben nach dem Gesetz uber Ord-
nungswidrigkeiten dezentral in verschiedenen Abteilungen wahrgenommen.

Die dezentrale Sachbearbeitung erfordert, dass sich viele Krafte mit dem be-
sonderen Verfahrensrecht vertraut machen und ihr Wissen auf dem Laufenden
halten mussen. Auch die einheitliche Handhabung bei der Bemessung der Bul3-
gelder ist bei dezentraler Bearbeitung nicht immer gewahrleistet. Nach den
Erfahrungen bei den Prufungen lassen sich eine wirtschaftliche Aufgabener-
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fullung und eine gleichmé&Rigere Rechtsanwendung mit einer zentralen Bul3-
geldstelle eher erreichen.

Bei zentralen Bul3geldstellen ergab sich teilweise vermeidbarer Aufwand, well
alle Verfahren vor Anhérung der Betroffenen (8 55 OWIG) an die Bul3geldstelle
abgegeben wurden, viele Verfahren jedoch schon aufgrund der Anhdérung der
Betroffenen einzustellen waren.

Der Ahndung einer Ordnungswidrigkeit geht in der Regel eine ordnungs-
rechtliche Verfigung voran ~—, vor deren Erlass der Betroffene anzuhdren ist
(8 28 VWVTG). Es bietet sich an, dass die Fachdienststellen auch die Anhérung
im Ordnungswidrigkeitsverfahren durchfihren und das Verfahren erst dann an
die zentrale Bul3geldstelle abgeben, wenn die Ahndung einer Ordnungswidrig-
keit nicht von vornherein ausscheidet. Damit wird auch vermieden, dass Burger
von zwei Stellen der Verwaltung zum gleichen Sachverhalt gehort werden.

Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen

In sechs der gepriften Landkreise war die Durchfihrung von Zwangsmalf3-
nahmen zur Durchsetzung der Untersagung des Betriebs von Fahrzeugen (sog.
zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen) Kraften der Zulassungsstelle oder
der Kreiskasse Ubertragen. Ein Landkreis bediente sich gegen Kostenerstattung
der Vollstreckungsbehérden der kreisangehérigen Gemeinden.

Die Aufgaben lassen sich nach dem Ergebnis der Prifungen wirtschaftlich er-
fullen, wenn die Kreiskasse sie wahrnimmt. Die meisten Landkreise beschéaf-
tigen eigene Kréafte fur die Vollstreckung ihrer Geldforderungen. Diese kénnten
auch die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen durchfiihren.

Die Vollstreckung von Geldforderungen erfordert ebenso wie die zwangsweise
Stilllegung von Fahrzeugen - oft in erheblichem Umfang - AufRendiensttétig-
keiten. Die dafur notwendige Zeit lasst sich mindern, wenn die Vollstreckungs-
krafte bei einer regionalen Abgrenzung ihrer Zustandigkeit und einer
sachgerechten Touren- und Einsatzplanung beide Aufgaben erledigen. Nicht
selten handelt es sich bei Vollstreckungsschuldnern und Fahrzeughaltern,

21) Mit Ausnahme der Verfahren im Zusammenhang mit Angelegenheiten des Stral3en-

verkehrs.
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deren Fahrzeuge stillzulegen sind, um dieselben Personen, so dass bei einem
AulBendiensttermin mehrere Auftrage erledigt oder Vorgange zugiger bearbeitet
werden konnen. Die gemeinsame Wahrnehmung beider Aufgaben erleichtert
auch eine sachgerechte Vertretung. Das ist deshalb von Bedeutung, weil bei
der zwangsweisen Stilllegung von Fahrzeugen h&ufig aus haftungsrechtlichen
Griunden ein Handeln ohne Aufschub geboten ist.

Zustandigkeit fur die Leistungen der Krankenhilfe

Der Personalbedarf der Kreisverwaltungen fur die Wahrnehmung von Sozial-
hilfeaufgaben ist unterschiedlich. Der Grund daftr liegt teilweise im abweichen-
den Umfang der delegierten Sozialhilfeaufgaben. So haben einige Landkreise
auch die Zustandigkeit fur die Leistungen der Krankenhilfe auf die Verbands-
gemeinden sowie die verbandsfreien Stadte und Gemeinden Ubertragen.

Bei dieser Hilfeart konnen im Einzelfall, besonders bei stationaren Malinahmen,
erhebliche Aufwendungen entstehen. Andererseits bestehen aber auch haufig
vorrangige Anspriiche (z.B. gegen Krankenkassen, Haftpflicht- und Unfallver-
sicherungen oder dritte Personen), die von Delegationsnehmern nicht immer im
erforderlichen Mal3 verfolgt werden. lhre Geltendmachung setzt oft spezielle
Rechtskenntnisse voraus und ist mit einem zusatzlichen Verwaltungsaufwand
verbunden.

Die Aufwendungen fir die Krankenhilfe hat der Landkreis als 6rtlicher Trager der
Sozialhilfe in voller Hohe zu tragen. Es liegt daher allein in seinem Interesse,
dass alle vorrangigen Anspriche ausgeschopft werden. Deshalb sollte er sich die
Entscheidungen Uber die Leistungen der Krankenhilfe, jedenfalls die der statio-
naren Krankenhilfe, vorbehalten und auch die Kosten selbst abrechnen.

Geltendmachung von Unterhaltsansprichen

Fur die Geltendmachung von Unterhaltsanspriichen waren tiberwiegend eigene
Sachgebiete gebildet oder Sachbearbeiter speziell zustandig. Der notwendige
Informationsaustausch zwischen den Sozialhilfe- und den Unterhaltssachbe-
arbeitern war zum Teil sehr aufwendig, vor allem wenn die Unterhaltsstellen
bereits eingeschaltet waren, bevor geprift war, ob eine Heranziehung Unter-
haltspflichtiger Uberhaupt in Betracht kam.
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Zum Unterhalt kdnnen erfahrungsgemald erheblich weniger Personen herange-
zogen werden, als grundsatzlich zum Unterhalt verpflichtet sind. Es empfiehlt
sich daher, dass die Sozialhilfesachbearbeiter die wirtschaftlichen Verhaltnisse
von Unterhaltspflichtigen tberpriufen =, Die Unterhaltssachbearbeiter sollten
erst dann beteiligt werden, wenn

- vom Unterhaltspflichtigen - nach Erinnerung - keine Auskunft tber die wirt-
schaftlichen Verhéltnisse erteilt wird und sie mit Androhung von Zwangs-
mitteln oder einer zivilrechtlichen Klage eingeholt werden muss oder

- wenn nach den Angaben zu den wirtschaftlichen Verhéaltnissen ein Unter-
haltsanspruch voraussichtlich besteht, der Unterhalt zu berechnen und ggf.
auch gerichtlich durchzusetzen ist.

Wird so verfahren, ist ein gro3er Teil des Informationsaustauschs zwischen den
Sachbearbeitern entbehrlich. Gleichzeitig werden bei einer ganzheitlichen Bear-
beitung des Falles durch den Sozialhilfesachbearbeiter die Nachteile einer ge-
trennten Fallbearbeitung weitgehend vermieden.

Betreuungsbehérde

Das Betreuungsgesetz sieht mehrere Mdglichkeiten fir die Bestellung eines Be-
treuers fur Volljahrige vor. Vorrangig ist eine nattrliche Person zum Betreuer zu
bestellen. In erster Linie kommen hierfur Mitglieder aus dem Familien- und Be-
kanntenkreis des Betroffenen und auch sonstige geeignete Privatpersonen in
Frage. Kann der Betroffene durch eine oder mehrere natirliche Personen nicht
hinreichend betreut werden, so bestellt das Vormundschaftsgericht einen aner-
kannten Betreuungsverein zum Betreuer. Scheidet dies aus, ist die Betreu-
ungsbehorde zum Betreuer (sogenannte Behdrdenbetreuung) zu bestellen.

Der Personalbedarf der Betreuungsbehorde wird maf3geblich von der Anzahl
der Personen bestimmt, die von der Behorde selbst betreut werden. Die Anzahl
dieser Félle lag bei den gepriften Kreisverwaltungen zwischen einer und
129 Betreuungen, woraus sich ein Personalbedarf zwischen 0,5 und 2,25 Kraf-
ten ergab. Teilweise wandten die Mitarbeiter der Betreuungsbehérden mehr

22)

Eine erneute Uberpriifung ist in der Regel nach zwei Jahren vorzunehmen (vgl. § 1605
Abs. 2 BGB).
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Arbeitszeit fur die Betreuung einzelner Personen als fur die Aufgaben nach dem
Gesetz Ubeglie Wahrnehmung behdrdlicher Aufgaben bei der Betreuung Voll-
jahriger auf —.

Der ausgewiesene Personalbedarf bei den Verwaltungen bertcksichtigt die
Verhdltnisse, wie sie bei den drtlichen Erhebungen vorgefunden wurden. Die
Kreisverwaltungen sollten der Intention des Gesetzes entsprechend Betreuun-
gen aber nur in Ausnahmeféllen ibernehmen und verstarkt auf die Ubernahme
von Betreuungen durch naturliche Personen und Betreuungsvereine hinwirken.
Dann ist es bei einigen Verwaltungen madglich, die Stellenausstattung zu verrin-
gern und die Aufgaben wirtschaftlicher zu erftllen.

Bedarf an sozialen Fachkraften

Die Landkreise lieBen ihnen obliegende soziale Aufgaben im Bereich der
Jugendhilfe (z.B. Familien- und Erziehungsberatung, Suchtberatung, sozial-
padagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, Schutzhilfe und sons-
tige sozialpddagogische Einzelbetreuung) in unterschiedlichem Malie von Tré&-
gern der freien Jugendhilfe gegen Erstattung des Aufwands wahrnehmen.
AulRerdem wirkten nicht selten Honorarkréfte oder sonstige Kréfte, die pauschal
vergutet wurden, bei der Aufgabenwahrnehmung mit.

Die Ubertragung von Aufgaben auf Dritte hat Einfluss auf den Stellenbedarf fiir
eigene soziale Fachkrafte. Das ist nicht nur bei einem Vergleich von Bedarfs-
zahlen verschiedener Kreisverwaltungen, sondern auch bei der Bemessung des
Personalbedarfs zu bertcksichtigen. Es kann davon ausgegangen werden,
dass ein Kostenerstattungsbetrag an Dritte von etwa 100.000 DM dem Aufwand
fur eine soziale Fachkraft entspricht.

Beratungsdienst der Bauaufsichtsbehorde

Nach Einfihrung des vereinfachten Baugenehmigungsyerfahrens und der Er-
weiterung des Katalogs genehmigungsfreier Vorhaben =~ erwarteten die Bau-

23) Betreuungsbehdrdengesetz (BtBG) vom 12. September 1990 (BGBI. | S. 2002, 2025), i.d.F.

vom 25. Juni 1998 (BGBI. | S. 1580, 1587).
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aufsichtsbehorden einen wesentlich héheren Beratungsaufwand. Bei den Pri-
fungen hat sich dies nicht bestétigt. Der Personalbedarfswert enthalt daher
Arbeitszeiten flr Beratungstatigkeiten im bisher durchschnittlichen Umfang.
Sollte ein hoherer Aufwand dafir erforderlich werden, kann dieser durch ent-
sprechende Gebuhreneinnahmen gedeckt werden. Die Landesverordnung tber
die Gebuhren fur Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehdrden und tber die Ver-
gutung der Leistungen der Prifingenieure fur Baustatik (Besonderes Gebuhren-
verzeichnis) —~ sieht unter laufender Nr. 4.2 fir die Beratung der am Bau be-
teiligten verantwortlichen Personen (8 58 Abs. 1 Satz 2 LBauO) eine Verwal-
tungsgebuhr von 25 DM je angefangener Arbeitsviertelstunde vor, wobei die
erste Arbeitsviertelstunde gebihren- und auslagenfrei ist.

Baukontrolle

Die Aufgaben der Baukontrolle haben sich in den letzten Jahren wesentlich ge-
andert. Die friher obligatorischen Bauabnahmen nach der Erstellung des Roh-
baus und nach der endgdltigen Fertigstellung stehen nunmehr im Ermessen der
Bauaufsichtsbehdrde. Der Personalbedarf fir Baukontrollaufgaben ist danach
weitgehend davon abhangig, wie intensiv Kontrollmalinahmen durchgefihrt
werden. Die gepruften Kreisverwaltungen hatten die Zahl der Stellen fir Bau-
kontrollaufgaben Uberwiegend zurtickgeftihrt. Die festgestellten Aul3endienst-
zeiten der Baukontrolleure lagen bei den gepruften Kreisverwaltungen im
Durchschnitt zwischen 28 und 75 % der Arbeitszeit. In mehr als der Halfte der
Verwaltungen verbrachten die Krafte ihre Arbeitszeit Uberwiegend im Innen-
dienst. Durch die Anderungen der Landesbauordnung sind auch Anzeige- und
Vorlagepflichten entfallen, deren Uberwachung in der Regel den Bau-
kontrolleuren Ubertragen war. Hieraus kann - den bei den ortlichen Erhebungen
angetroffenen Gegebenheiten zuwider - ein im Vergleich zur friheren Rechts-
lage geringerer Bedarf fir Innendienstarbeiten abgeleitet werden.

Die Innendienstanteile der Baukontrolleure sollten auf den erforderlichen Um-
fang verringert werden. Dann kdnnte der Aul3endienst im bisherigen Umfang
mit weniger Personal durchgefuhrt werden. Schon wegen der Notwendigkeit

24) Vgl. 88 62, 66 und 67 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. Novem-
ber 1998 (GVBI. S. 365), zuletzt geandert durch Art.5 des Gesetzes vom 9. Novem-
ber 1999 (GVBI. S. 407).

25)

Zuletzt in der Fassung vom 28. April 1998 (GVBI. S.132).
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von Vertretungen sollten fur Baukontrollaufgaben jedoch mindestens zwei
Krafte eingesetzt werden.

Vorbeugender Brandschutz

Die feuerwehrtechnischen Bediensteten wandten ihre Arbeitszeit tiberwiegend
fur brandschutztechnische Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahrea,auf.
Die Landesverordnung tber Sachverstandige fur baulichen Brandschutz = hat
den Bauherrn die Moglichkeit er6ffnet, die brandschutztechnische Begut-
achtung von einem Sachverstandigen vornehmen zu lassen. Bei Abschluss der
ortlichen Erhebungen im Sommer 1999 waren landesweit einige brandschutz-
technische Sachverstandige zugelassen. Eine Entlastung der feuerwehrtech-
nischen Bediensteten konnte bei den drtlichen Erhebungen aber nicht festge-
stellt werden.

Deshalb wird von einem unveranderten Bedarf von grundséatzlich einer Fach-
kraft ausgegangen. Sollte sich der Umfang der brandschutztechnischen Stel-
lungnahmen im Baugenehmigungsverfahren merkbar verringern, sind die ent-
sprechenden Folgerungen zu ziehen. Dabei kdnnten die Zusammenarbeit be-
nachbarter Landkreise und der Einsatz einer gemeinsamen Fachkraft erwogen
werden.

gez.
Dr. Paul Georg Schneider
Prasident

26) Vom 25. Mérz 1997 (GVBI. S. 133).
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Verwaltungsgliederungsplan

Muster des Landkreistags Rheinland-Pfalz nach dem Stand 2/1996

Abteilung 1: Zentrale Aufgaben und Finanzen

Referat 10 - Buroleitung, Gleichstellungsstelle, Biirgerberatung

Aufgaben:

1. Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsfilhrung, soweit nicht im
Einzelnen anderen Referaten zugewiesen

2 Verfassung und Verwaltung des Landkreises

3. Sammlung des Kreisrechts

4. Kreistag, Kreisausschuss und sonstige Ausschiisse, Kreisvorstand

5 Mitgliedschaft beim Landkreistag Rheinland-Pfalz, sonstigen Verbanden, Vereinen,
Institutionen, Organisationen (soweit kein anderes Referat zustéandig ist)

6 Reprasentation, Ehrungen und Partnerschaften

7. Allgemeiner Dienstbetrieb

8. Zentrale Dienste

9 Dienstreisen und Dienstfahrzeuge

10.  Bewirtschaftung der Verwaltungsgebaude

11. Beschaffung und Unterhaltung von Inventar, Birobedarf

12.  Zusammenarbeit mit anderen Behorden (Allgemeines)

13. Dienstbesprechungen (Landrate, Birgermeister, Kreisvorstand, Abteilungsleiter)

14.  Gleichstellungsstelle

15. Datenschutzbeauftragte

16.  Beratung der Birger, insbesondere liber die Zustandigkeit der einzelnen Behdrden

17.  Presse- und Offentlichkeitsarbeit

18.  Amtsblatt des Landkreises

19.  Verwaltungsberichte

Referat 11 - Organisation und Datenverarbeitung

Aufgaben:

1. Organisationsgrundlagen der Verwaltung (insbesondere Verwaltungsgliederungsplan,
Geschaftsverteilungsplan, Dienstordnung, Aktenplan)

Organisations- und Geschéftsprifungen, Arbeitsuntersuchungen,
Personalbedarfsermittlung, Auswertung von Gutachten und Prifungsberichten
Stellenbewertung

Mitwirkung beim Personaleinsatz

Verwaltungsreform, Verwaltungsvereinfachung

Automatisierte Datenverarbeitung

Prufung und Freigabe von ADV-Programmen in Verbindung mit Rechnungsprifungsamt
und Fachabteilungen

8. Vordruckwesen, Einsatz von Arbeitsmitteln

N

NooM®
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Referat 12 - Personalverwaltung

Aufgaben:

©CoOoNoOAMWNE

Grundsatzfragen der Personalwirtschaft, Personalentwicklungskonzept
Personalvertretung, Berufsverbande

Stellenplan, Stellenbesetzung

Personalangelegenheiten

Besoldung, Vergutung, Lohne, sonstige Entschadigungen
Beihilfen [, Unterstltzungen

Nebentéatigkeiten

Dienstordnungssachen

Federfuihrung in Dienstaufsichtsbeschwerden

Aus- und Fortbildung

Arbeitszeitregelung

Arbeitsschutz, soweit nicht Referat 51 zustandig ist

Referat 13 - Grundsatzplanung, Kreisentwicklung

Aufgaben:

1. Kreisentwicklung

2. Landes- und Regionalplanung

3. Interkommunale Zusammenarbeit

4. Wirtschafts- und Fremdenverkehrsférderung

4.1  Allgemeine Wirtschaftsforderung

4.2  Allgemeine Beziehungen zu Verbanden und Organisationen der Wirtschaft und des
Verkehrs

4.2  Mitwirkung bei der Kreisentwicklungsplanung

4.4  Forderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben

4.5  Forderung der heimischen Wirtschaft

4.6  Weinwerbung

4.7  Ausstellungs- und Messewesen

4.8  Forderung des offentlichen Nahverkehrs

4.9  Forderung des Fremdenverkehrs (z.B. Werbung fiir das Kreisgebiet, fir Tagungen,
Kongresse und Veranstaltungen im Kreisgebiet, Gewahrung von Zuschiissen, Heraus-
gabe von Werbedruckschriften, Durchfihrung von Wettbewerben)

4.10 Besondere Aufgaben des Fremdenverkehrs (z.B. Fremdenverkehrsvereine)

1)

Organisatorisch von Personalangelegenheiten zu trennen.
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Referat 14 - Allgemeine Finanzverwaltung, Wirtschaftliche Einrichtungen

Aufgaben:

Finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen

Finanz- und Haushaltsplanung

Ausfiihrung des Haushaltsplanes

Aufstellung der Jahresrechnung
Schuldenverwaltung

Finanzausgleich (Finanzzuweisungen, Um@gen)
Vermdgens- und Liegenschaftsverwaltung
Versicherungen

Finanzstatistik

10. Kreissteuern

11.  Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
12. Sonstige Aufgaben (z.B. Verwaltung von Stiftungen)
13.  Wirtschaftliche Unternehmen

14. Gewahrtrager der Sparkasse

15. Beteiligung an Gesellschaften

16. Mitgliedschaft in Zweckverbanden

©CoNoOAMONE

Referat 15 - Kreiskasse

Aufgaben:

Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Buchfiihrung, Belegwesen

Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenstéanden
Vorbereitung der Jahresrechnung, kassenmaRiger Jahresabschluss
Mahn- und Vollstreckungsverfahren

agprOdE

2 Lo . .
) Soweit nicht einem anderen Referat zugewiesen.
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Abteilung 2: Rechtsangelegenheiten, Schule und Kultur

Referat 20 - Kommunalaufsicht

Aufgaben:

1. Rechtsaufsicht Uber die Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden (mit Ausnahme der
grofR3en kreisangehdrigen Stadte) und Verbandsgemeinden

2. Rechtsaufsicht im Bereich der kommunalen Finanzen und der wirtschaftlichen
Betétigung, insbesondere:

2.1  Prufung der Haushaltssatzungen und Haushaltsplane auf Rechtsverletzungen

2.2  Genehmigung von Krediten und dhnlichen Rechtsgeschéften

2.3 Prufung der Antrage auf Landeszuweisungen aus dem Ausgleichsstock und dem
Investitionsstock, Prifung aller anderen Antréage auf Bewilligung von Bundes- und
Landesmitteln daraufhin, ob die Gemeinde (VG) den Eigenanteil und die Folgekosten
ohne Gefahr fur ihre dauernde Leistungsfahigkeit tragen kann

2.4  Kommunaler Finanzausgleich, Finanzstatistik und Finanzplanung

2.5 Kommunale Eigenbetriebe, 6ffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

3. Grenzanderungen, Vermogensauseinandersetzungen, Namen, Wappen und Flaggen der
Gemeinden und Verbandsgemeinden

4. Zweckverbande (Bildung, Auflésung und Rechtsaufsicht) und andere Formen
kommunaler Zusammenarbeit

5. Stiftungsaufsicht nach dem Landesstiftungsgesetz

6. Wabhlen

Referat 21 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Aufgaben:

1. Kreisrechtsausschuss

2. Angelegenheiten der Rechtspflege — Schoffen etc.
3. Ortsgerichte, Schiedsménner

4. Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretungen

5. Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften

6. Rechtsfragen von grundséatzlicher Bedeutung

Referat 22 - Zentrale Bul3geldstelle

Aufgaben:

1.
2.

Erlass von Bu3geldbescheiden fiir die gesamte Kreisverwaltung
Erteilung von Verwarnungen mit Verwarnungsgeld, soweit nicht andere Referate
zustandig
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Referat 23 - Schule und Sport

5

Aufgaben:

1. Schultragerschaft des Landkreises

2. Verwaltung der Sonderschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsbildenden Schulen,
Schulzentren

3. AuRerschulische Benutzung von Schulanlagen

4. Schullandheime

5. Jugendverkehrsschulen

6. Lernmittelfreiheit

7. Sonstige staatliche Schulverwaltungsangelegenheiten

8. Kreismedienzentrum

9. Vollzug des Sportférderungsgesetzes

9.1 Bau von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen sowie Beratung beim kommunalen Sport-
stattenbau (Goldener Plan)

9.2  Sportfachliche Prifung von Férderungsmal3nahmen, Mitwirkung bei der baulichen
Prufung und Aufsicht

9.3  Sportleitplanung

10. Bundesjugendspiele, Kreissportfeste, sonstige sportliche Veranstaltungen und Ehrungen

11.  Sportausschuss und Sportstattenbeirat

Referat 24 - Kultur

Aufgaben:

1.

apLDd

Zentral wahrzunehmende Aufgaben fir die kulturellen Einrichtungen der Kreise
- Kreisvolkshochschule

- Kreismusikschule

- Museen

- Buchereien

Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz

Heimatpflege, Heimatmuseum

Theater- und Konzertveranstaltungen

Kunstpflege

Die Aufgabe Schiilerbeférderung entfallt in diesem Referat; eine Zusammenlegung mit einem OPNV-
Referat wird vorgeschlagen.
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Abteilung 3: Ordnung und Verkehr

Referat 30 - Ordnungsbehdrde, Katastrophenschutz

Aufgaben:
1. Aufsicht Uber die 6rtlichen Ordnungsbehérden
2. Vollzug des allgemeinen und besonderen Ordnungsrechts, insbesondere

2.1 Gewerberecht

2.2 Handwerksrecht

2.3  Waffenrecht

3. Unterbringungsgesetz

4 Feld-, Forstaufsicht (in Zusammenarbeit mit dem Referat "Landwirtschaft und Weinbau")
5. Jagdrecht

6. Untere Fischereibehdrde

7 Aufsicht Uber die Bezirksschornsteinfegermeister

8. Friedhofe

9. Personenstand und Staatsangehorigkeit

9.1 Vollzug des Personenstandsgesetzes und anderer Vorschriften Giber den Personenstand
9.2 Vollzug des Staatsangehdrigkeitsrechts

9.3 Vollzug des Namensanderungsrechts

10. Vollzug des Wehrpflichtgesetzes

11.  Zivile Verteidigung

12.  Zivilschutz

13. Brand- und Katastrophenschutz

14. Vollzug des Rettungsdienstgesetzes

15. Leistungsgesetze

16. Geheimschutzbeauftragte

Referat 31 - Auslanderrecht

Aufgaben:

1. Vollzug des Ausléandergesetzes

2. Vollzug des Asylverfahrensgesetzes

3. Zuweisung und Unterbringung der aufzunehmenden Personen nach § 1 Landes-

aufnahmegesetz
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Referat 32 - StraRenverkehr, Verkehrswirtschaft

Aufgaben:

1.

11
1.2
13
14
15

NogsWNE

Zustandigkeit der StralRenverkehrsbehdrde bzw. der unteren Verwaltungsbehdrde nach
dem StralRenverkehrsgesetz und der Stral3enverkehrs-Ordnung und StralRenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung, insbesondere

Bestimmung der Anbringung von Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufsicht Uber die unteren Verkehrsbehotrden

Grol3raum- und Schwertransporte

Auswertung der Unfallsteckkarte (Unfallschwerpunkte)

Mitwirkung in Planfeststellungsverfahren und Bauleitplanung

Fihrerscheinwesen

Vollzug des Fahrlehrergesetzes

Vollzug des Personenbefdrderungsgesetzes

Vollzug des Guterkraftverkehrsgesetzes

Vollzug der Gefahrgutverordnung/Stral3e

Sonstige Aufgaben der Stral3en- und Verkehrsaufsicht

OPNV mit Schillerbeférderung (zusammen mit Referat 23)

Referat 33 - Kfz-Zulassung

Aufgaben:

1.

Zustandigkeiten der unteren Verwaltungsbehdrde nach der StralRenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (soweit nicht Referat 32 zustéandig)
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Abteilung 4: Kreisjugend- und Sozialamt

Referat 40: Planungsaufgaben

Aufgaben:

1. Grundsatzfragen der Sozial- und Jugendverwaltung, Sozial- und Jugendhilferecht
2. Sozial- und Jugendhilfeplanung

3. Bedarfs- und Forderungsplanung

3.1 Soziale Einrichtungen

3.2 Einrichtungen der Altenhilfe und Altenpflege

3.3 Kindertagesstatten

3.4  Mitwirkung bei der Regional- und Bauleitplanung

4. Zusammenarbeit mit Verbanden der freien Wohlfahrt und der freien Jugendhilfe
5. Koordination der Ausschussarbeit

5.1 Sozialhilfeausschuss, sozialerfahrene Personen

5.2 Jugendhilfeausschuss

6. Jugendschutz

7. Zentrale Rechnungsstelle

7.1  Statistiken

7.2  Abrechnung mit dem Land, den Delegationstragern und sonstigen Dritten
7.3 Haushaltsplanung und Uberwachung

o

Referat 41: Sozialhilfe und soziale Sonderaufgaben

Aufgaben:

Wahrnehmung von Aufgaben des drtlichen Sozialhilfetragers, soweit nicht delegiert
Wahrnehmung von Aufgaben des lberortlichen Sozialhilfetrédgers, soweit delegiert
Ausiibung der Fachaufsicht tiber Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden
Arbeitsgemeinschaft der drtlichen Sozialhilfetrager
Angelegenheiten der Vertriebenen, Fliichtlinge und Zugewanderten einschliellich
Aussiedler
6. Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
7.  Miet- und Lastenzuschisse nach dem Wohngeldgesetz
8.  Erziehungs- und Ausbildungshilfen
8.1 Ausbildungsférderung nach dem BAf6G
8.2 Erziehungsbeihilfe nach dem BVG
8.3 Ausbildungshilfe nach dem Garantiefond
9. Vollzug des Landesaufnahme- und des Asylbewerberleistungsgesetzes
10.  Versicherungsamt
10.1 Aufsicht Uber die gesetzlichen Krankenkassen
10.2 Aufsicht Uber die Verwaltung der privaten Versicherungsunternehmen von geringer
wirtschaftlicher Bedeutung
11.  Aufgaben der Kriegsopferfiirsorge nach dem Bundesversorgungs- und Soldaten-
versorgungsgesetz
12.  Einrichtungen der Kriegsopfer- und Schwerbehindertenbetreuung sowie sonstige
Betreuungsmafinahmen
13.  Vollzug des Landespflegegeldgesetzes

agrwNE

Y Bei groRen Kreisverwaltungen empfiehlt sich ggf. eine Aufteilung des Referates in Referat 41 a:

Nr. 1 -4, 13 (Sozialhilfe) und Referat 41 b: Nr. 5 - 12 (Soziale Sonderaufgaben).
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Referat 42; Verwaltung Jugendamt

Aufgaben:

1. Vorbereitung der Wahl der Jugendschéffen sowie der Beisitzer fur Ausschisse und
Kammern fir Kriegsdienstverweigerung

2. Mitwirkung bei der Aufsicht Uber Einrichtungen fur Minderjahrige

3. Vollzug des Kindertagesstattengesetzes, Personalkosten und Elternbeitrage

4. Vollzug des Erziehungsgeldgesetzes und der Verwaltungsvorschrift Landesfamiliengeld

5. Jugendpflege

5.1  Foérderung von Einrichtungen und Aktivitaten

5.2  Bildungs- und Freizeithilfen, kulturelle, musische, politische und internationale Jugend-
bildung

5.3  Kinder- und Jugenderholung

5.4  Vollzug des Jugendbildungsgesetzes

5.5 Zusammenarbeit mit den freien Tragern der Jugendarbeit sowie sonstigen Stellen und
Behorden

6. Padagogischer Jugendschutz

7. Wirtschaftliche Jugendhilfe

Referat 43: Betreuung, Vormundschaft, Pflegschaften

Aufgaben:

1. Betreuungsbehérde

2. Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
2.1 Vaterschaftsfeststellung

2.2 Verfolgung von Unterhaltsanspriichen

2.3 Mindelgeldverwaltung

2.4  Beratung und Unterstitzung bei der Austibung der Personensorge
2.5 Geltendmachung von Erb- und Ersatzanspriichen
2.6  Prozessvertretungen

2.7  Amts- und Rechtshilfe

3. Beurkundungen und Beglaubigungen

4. Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
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Referat 44: Erziehungshilfe, Jugendschutz, Familien- und Mitterberatung 5[|

Aufgaben:

1. Allgemeine Forderung der Erziehung in der Familie

1.1  Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung

1.2 Beratung und Unterstiitzung bei der Ausiibung der Personensorge

1.3 Gemeinsame Wohnformen fur Mutter/Vater und Kinder

1.4  Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

1.5 Unterstitzung bei notwendiger Unterbringung zur Erfullung der Schulpflicht

2. Familienrechtsangelegenheiten

2.1  Pfleger und Beisténde, z.B. Prozesspflegschaften, Unterhaltsbeistandschaften

2.2  Ehemindigkeitserklarungen

2.3 Regelung der elterlichen Sorge

2.4  Personensorgerecht

2.5 Namenserteilungen

3. Vermittlung oder Bereitstellung von Tagespflege

4. Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe fiir seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

4.1  Erziehungsberatung

4.2  Soziale Gruppenarbeit

4.3  Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer

4.4  Sozialpddagogische Familienhilfe

4.5  Erziehung in einer Tagesgruppe

4.6  Vollzeitpflege

4.7  Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen

4.8 Intensive sozialpddagogische Einzelbetreuung

4.9  Eingliederungshilfe fur seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

5. Hilfe fir junge Volljahrige

6. Andere Aufgaben der Jugendhilfe

6.1 Vorlaufige MaBhahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

6.2  Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

6.3 Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen ohne Zustimmung des Personen-
sorgeberechtigten

6.4  Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und in Einrichtungen

6.5  Erteilung einer Pflegeerlaubnis

6.6  Beteiligung an der Erlaubnis fiir den Betrieb einer Einrichtung

7. Adoptionswesen

8. Gerichtshilfe

8.1  Familiengerichtshilfe

8.2  Vormundschaftsgerichtshilfe

8.3  Jugendgerichtshilfe

% Bei grofRen Kreisen empfiehlt sich eine Aufteilung in zwei Referate mit einer geographischen Auf-

gabenteilung.
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Abteilung 5: Bauen und Umwelt

Referat 50 - Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht, Bauférderung

Aufgaben:

1. Vollzug baurechtlicher Vorschriften, insbesondere Baugesetzbuch und Landesbau-
ordnung, soweit nicht ein anderes Referat zustandig ist

Bauaufsicht

Vorbeugender Brandschutz

Bauberatung

Forderung des Wohnungsbaus und der Wohnungsmodernisierung
Dorferneuerung

Wettbewerb "Unser Dorf soll schéner werden"

Denkmalpflege

©ONoOOA~LN

Referat 51 - Kreiseigenes Bauwesen

Aufgaben:

1. Baumalinahmen

2. Bautechnische Uberwachung und Unterhaltung kreiseigener Gebaude

3. Arbeitssicherheit und Unfallschutz - Allgemein -

4. Energiebeauftragter

5. Prufung von Darlehens- und Zuschussantragen, Kostenvoranschlagen, Baufortschritts-

anzeigen, Verwendungsnachweisen und Schlussabrechnungen bei 6ffentlichen Bauten
Kreisstral3en

o

Referat 52 - Umweltschutz, Landespflege

Aufgaben:

Wasserwirtschaft

Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz
Untere Landespflegebehdrde

Untere Wasserbehdrde

Untere Abfallbehérde (Landesabfallgesetz)
Immissionsschutz

Altdl und sonstige wassergefahrdende Stoffe
Beseitigung verbotswidrig gelagerter Stoffe

NG MLONPE

Referat 53 - Abfallwirtschaft

Aufgaben:

1. Durchfiihrung der Abfallbeseitigung im Landkreis

1.1  Gebihrenfestsetzung und -erhebung

1.2 Uberwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs
1.3  Einrichtung von Mulldeponien

1.4 Sonstige Abfallbeseitigungsanlagen

1.5 Beseitigung von Sonderabféllen

1.6 Vertrage mit Abfuhrunternehmen
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Abteilung 6: Lebensmitteliiberwachung, Veterinarwesen

Referat 60 - Lebensmitteliberwachung, Tierschutz

Aufgaben:

1. Vollzug lebensmittelrechtlicher Vorschriften (z.B. Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
sténdegesetz)

2. Vollzug hygienerechtlicher Vorschriften (z.B. Hygieneverordnung)

3. Vollzug des Fleisch- und Gefligelfleischhygienegesetzes

4. Preis- und Handelsklassen-Uberwachung

5. Mitwirkung beim Vollzug der Gewerbeordnung, der Handwerksordnung und des Gast-
stattengesetzes

6. Mitwirkung bei Personalangelegenheiten der amtlichen Tierarzte, Fleischkontrolleure und
Gefligelfleisch-Kontrolleure

7. Vollzug des Tierseuchengesetzes

8. Vollzug des Tierkdrperbeseitigungsgesetzes

9. Mitwirkung bei den Tiergesundheitsdiensten

10.  Mitwirkung beim Vollzug des Tierzuchtgesetzes

11.  Vollzug des Tierschutzgesetzes und sonstiger tierschutzrechtlicher Vorschriften

12.  Mitwirkung beim Vollzug des Arzneimittelgesetzes

13.  Vollzug des Bundesseuchengesetzes

Referat 61 - Landwirtschaft, Weinbau

Aufgaben:

1.
2.

©o~N oA

Forderung der Landwirtschaft sowie des Wein-, Obst- und Gartenbaues

Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehdrde (z.B. Vollzug des Grundstiicksverkehrs-
gesetzes)

Anbauregelungen im Weinbau, Weinuberwachung

Mitwirkung bei agrarstrukturellen Planungen

Ernteermittlung und sonstige Erhebungen

Fordermal3nahmen der EU, des Bundes und des Landes

Vollzug der Milchgarantiemengenverordnung

Forderung der Tierzucht

Mitwirkung beim Vollzug forst- und waldbaurechtlicher Vorschriften
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Rechnungs- und Gemeindeprifungsamt GEI

Aufgaben:

1.
2.

3.
3.1
3.2
3.3
4.
5.

Prufung der Jahresrechnung des Landkreises mit allen Unterlagen

Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprifungen, dabei Prifung automatisierter Daten-
verarbeitungsverfahren

Aufgrund besonderen Auftrags des Landrats u.a.

Laufende Uberwachung der Kreiskasse

RegelméaRige und unvermutete Kassenprifungen

Prufung der Vergabe von Auftragen

Sitzungen des Rechnungsprifungsausschusses

Uberdértliche Priifung der Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung der kreisangehérigen
Gemeinden und Verbandsgemeinden sowie der sonstigen landesunmittelbaren
juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts

Uberdértliche Kassenpriifungen bei den kreisangehérigen Gemeinden und Verbands-
gemeinden sowie der sonstigen landesunmittelbaren juristischen Personen des
offentlichen Rechts

6)

Dem Landrat unmittelbar unterstellt.
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Arbeitsplatzbeschreibung
1. Abteilung:
2. Referat:
3. Stelleninhaber/in:
(Name, Vorname) (geb. am) (Bes.Gr./Verg.Gr.)
4. Schul- und Berufsausbildung:
5. Abgelegte Angestellten-, Verwaltungs- oder Fachprifungen:
6. Seit wann wird das Arbeitsgebiet wahrgenommen?
(Monat/Jahr)

7. Teilzeitbeschaftigt

ja nein Falls ja, Stunden wdchentlich
8. Befristung des Arbeitsverhaltnisses?

ja nein Falls ja, bis
9. Anerkannte Schwerbehinderung? V.H.

ja nein Falls ja, Grad der Erwerbsminderung
10. Nebentatigkeit?

ja nein Falls ja, Std./wéchentlich/monatlich
11. Ehrenamtliche Tatigkeit wahrend der

Arbeitszeit? ja nein Falls ja, Std./wéchentlich/monatlich

12. Beschreibung zu 10.:

Beschreibung zu 11.:
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Aufstellung der auszufilhrenden Tétigkeiten D

Anlage 2
Seite 2

Lfd. Sachgebiet 2) °) | Anzahl der am Arbeitsplatz zu | Zeit-
Nr. (Aufgabengebiet) bearbeitenden Falle 4) anteil
in % S)
19.. 19.. 19..

FuBBnoten siehe Informationsblatt (Anlage 3)
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13. Beider Wahrnehmung der Tatigkeiten bestehen in folgendem Umfang Bindungen durch Vorschriften

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(z.B. Dienstanweisung):

Ist die Aufgabenerledigung mit Aul3endienst

verbunden? ja nein Falls ja, Arbeitszeitanteil in %

Zur Unterstitzung der Sachbearbeitung sind folgende besondere technische Arbeitsmittel vorhanden
Bezeichnung (z.B. Telefaxgeréat, Name der Software): eingesetzt nur vorhanden

Bestehen Arbeitserschwernisse? |:| |:|

Falls ja, welche: ja nein

Bestehen Arbeitsriickstande? |:| |:|

Falls ja, ja nein

Ursache:

Umfang:

Wurden in den Jahren 1996 und 1997 Mehrarbeits-/Uberstunden geleistet? |:| |:|
Falls ja, ja nein
Umfang: .. Std. Std.

Art der Abgeltung (Freizeitausgleich oder Vergutung):

Welche Vorschlage zur besseren Erledigung der Aufgaben konnen gemacht werden? 6)

Ort Datum

Unterschrift Stelleninhaber/in Unterschrift unmittelbare/r Vorgesetzte/r
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Information zur Arbeitsplatzerhebung
fur Zwecke der Prifung und Hinweise
fur das Ausfillen des Vordrucks "Arbeitsplatzbeschreibung”

Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter,

der Rechnungshof Rheinland-Pfalz beginnt demnachst mit einer Wirtschaftlichkeitsprifung (8 90
Nr. 3 und 4 LHO). Hierbei wird untersucht, ob

- die Verwaltungsorganisation zweckmafig ist,
- der Personal- und Sachaufwand angemessen ist,

- die Aufgaben wirtschaftlicher oder wirksamer erflillt werden kénnen.

Vorschlage und Empfehlungen zur Verbesserung der Organisation, des Personaleinsatzes und
der Arbeitsablaufe setzen voraus, dass der Ist-Zustand genau bekannt ist. Der Rechnungshof
hat daher gebeten, anhand des beigefiigten Erhebungsbogens Arbeitsplatzbeschreibungen fiir
alle in die Untersuchung einbezogenen Arbeitsplatze erstellen zu lassen. Es hat sich als zweck-
mafig erwiesen, dass der Vordruck vom jeweiligen Inhaber des Arbeitsplatzes ausgefillt wird
und die Angaben von dem unmittelbaren Vorgesetzten bestatigt werden.

Bei den ortlichen Erhebungen wird ein Mitarbeiter des Rechnungshofs die Arbeitsplatzbeschrei-
bung im Einzelnen mit lhnen erértern. Dabei haben Sie ggf. auch Gelegenheit, auf Besonder-
heiten lIhres Arbeitsplatzes hinzuweisen.

Fur das Ausfillen des Vordrucks bitten wir, folgende Hinweise zu beachten:
(FuBnoten des Vordrucks Arbeitsplatzbeschreibung)

1) Die Tatigkeiten sind méglichst erschopfend aufzufiihren.

2) Die Aufgaben sind stichwortartig aufzufihren. Der Geschéftsverteilungsplan kann als
Grundlage fir die Aufgabenerfassung dienen. Werden Aufgaben aus verschiedenen Refe-
raten wahrgenommen, bitte die Aufgaben nach Organisationseinheiten getrennt angeben.

3) Es st anzugeben, in welchen Zeitabstanden die einzelnen Téatigkeiten wahrzunehmen sind
(t = taglich, w = wdchentlich, m = monatlich, v = vierteljahrlich, h = halbjahrlich, j = jahrlich).
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4) Z.B. Anzahl der Personalfdlle (Beamte, Angestellte, Arbeiter); Anzahl der Antrage auf

5)

6)

Schulerbeférderung; Anzahl der Auslander, der BuR3geldbescheide, der Fuhrerschein-
antrage, der Waffenbesitzkarten, der Jagdscheine; Anzahl der Antrdge auf Gewéhrung
von Wohngeld (Erst- und Weitergewahrungsantrage); Anzahl der Neu- und Wieder-
holungsantrdge auf Leistungen nach dem BAf6G; Anzahl der Amtsvormundschaften,
Pflegschaften und Beistandschaften; Anzahl der Bauantrage, der Antrage auf Gewahrung
offentlicher Hilfen (6ffentliche Baudarlehen, Aufwendungsdarlehen, Zuschisse und Dar-
lehen im Modernisierungsprogramm); Anzahl der Antrage auf Genehmigung nach dem
Grundstlickverkehrsgesetz; Anzahl der eingetragenen Hofe, der Neuantrdge auf Eintra-
gung in die Hoferolle, der Ubergabevertrage, der Grunderwerbsteuerfalle, der Jagdsteuer-
veranlagungen; Anzahl der Einnahme- und Ausgabebuchungen, der Soll-Stellungen, der
Zahlungsvormerkungen, der Uberweisungstrager, der Mahnungen, der Vollstreckungs-
auftrage. Sollten exakte Zahlenwerte nicht zu ermitteln sein, gentigen ausnahmsweise
auch Schatzwerte.

Zu den Ihnen obliegenden Aufgaben ist der jeweilige Vomhundertsatz anzugeben, mit dem
Sie diese Tatigkeiten im Verhaltnis zu lhrer Gesamtarbeitszeit wahrnehmen. Die Ermitt-
lung der Vomhundertsétze kann Schwierigkeiten bereiten, insbesondere bei weniger haufi-
gen Arbeiten und bei Aufgabengebieten mit stark schwankenden Belastungen. Sind die
Werte mit einem vertretbaren Aufwand nicht zu ermitteln, geniigen nachvollziehbare
Schéatzwerte. Die Summe aller Vomhundertséatze muss bei Vollzeitkraften 100 % und bei
Teilzeitkraften dem Anteil ihrer Arbeitszeit an der regelmé&Rigen Arbeitszeit entsprechen
(z.B. 50 oder 75 %).

Wir wollen Sie mit dieser Frage dazu anregen, bei der Suche nach Méglichkeiten zur Ver-
einfachung und Verbesserung der Arbeitsorganisation mitzuwirken.

Den Belangen des allgemeinen Personlichkeits- und des Datenschutzes wird Rechnung ge-
tragen.

Mit freundlichen Gri3en
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Landkreis: Stand: ...............

Organisation und Personalbedarf der Landkreise
Fragenkatalog

m:

Lfd. |Frage: Beantwortung
Nr.

1 Zahl der Fraktionen im Kreistag?
(Namen und Mitglieder)

2 Ortliche Besonderheiten, die bei der
Bewertung von Organisation und Per-
sonalbedarf zu bericksichtigen sind

- Art
- Grund der Beriicksichtigung

3 Einschéatzung der Leistungsféahigkeit der
Kreisverwaltung aufgrund der Personal-
ausstattung

4 Sind in absehbarer Zeit grundlegende
Anderungen in der Verwaltungsgliederung O O
oder -organisation zu erwarten oder geplant? ja nein

Wenn ja, welche?

D Soweit Platz nicht ausreicht, bitte Anlage zu Ifd.Nr. beifligen.



Rechnungshof
Rheinland-Pfalz

6-7110-377

Lfd.

Nr.

Frage:

Beantwortung b,

Anlage 4
Seite 2

Wurden Aufgaben des Landkreises auf
sonstige Stellen Ubertragen (z.B. Verbands-
gemeinden/verbandsfreie Gemeinden,
Verbande, Gesellschaften oder private Dritte.
Mogliche Bereiche z.B. Sozialhilfe, Bauauf-
sicht, Kfz-Zulassung, Abfallbeseitigung,
Wirtschaftsférderung, Fremdenverkehrs-
angelegenheiten)?

- Welche Aufgaben an wen?

- In welchem Umfang?

Bestehen Auf3enstellen der Kreisverwaltung?

- Wo und fur welche Aufgaben?

- Stellenausstattung

Unterhélt der Landkreis eigene 6ffentliche
Einrichtungen z.B. Krankenh&user, Alten-
und Pflegeheime, Béader, Museen u.a.?

- Wenn ja, welche?

Beamte:

Angestellte:

nein
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Lfd.

Nr.

Frage:

Anlage 4
Seite 3

Beantwortung b,

10

11

Nimmt die Kreisverwaltung Aufgaben fir Dritte
wahr?

Wenn ja,

- welche?
- in welchem Umfang?
- auf welcher Grundlage?

- in welcher Hohe werden Kosten erstattet?

In welchen Bereichen beschéftigt der Land-
kreis Arbeiter?
(Bitte Bereich und Zahl angeben)

Wurde die Ubertragung dieser Aufgaben an
private Dritte bereits gepruft?

Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

In welchen Abteilungen/Referaten hat die
Kreisverwaltung in den letzten 3 Jahren
eigene Organisations- und Personalbedarfs-
prufungen vorgenommen oder vornehmen
lassen?

Welche Altersstruktur liegt bei den
Beschéftigten vor?

ja nein

ja nein

Zahl

bis 25  |von 26 bis 40 |41 bis 55 | uber 55

- Jahre -
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Lfd. |Frage: Beantwortung b,

Nr.

12 Ausfall an Arbeitstagen durch Krankheit im 19.... Arbeitstage = %
Durchschnitt bei den Beschéftigten der
Kreisverwaltung (ohne Reinigungskréfte) 19.... Arbeitstage = %

13 In welchem Umfang werden bei der Anzahl = % (Anteil der
Kreisverwaltung Schwerbehinderte Beschaéftigten)
beschaftigt?

14 Wie ist die Arbeitszeit festgelegt?

Wie wird die Arbeitszeit erfasst?
15 Ist eine Kantine vorhanden? O O
ja nein
Wenn ja, welche Regelungen bestehen tber
Besuchszeiten?

16 Wie ist der Schreibdienst organisiert und
ausgestattet?

17 Besteht ein Botendienst? O O

ja nein

Wenn ja, wie ist er organisiert?
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. 1),
Lfd. |Frage: Beantwortung
Nr.
18 Fernsprechanlage?
- eingehende Gesprache
Durchwahlmadglichkeit a
Handvermittlung a
- ausgehende Gesprache
Durchwahlmadglichkeit a
Handvermittlung a
Code-Wahlmaoglichkeit a
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
19 Offnungs-/Besuchszeiten der Kreisverwaltung?
20 Wie ist die Aktenregistratur organisiert? (z.B.
zentral, abteilungsweise, Mischform)
21 Besteht eine Konzeption fir den Einsatz von O a
ADV? ja nein
Wenn ja, von wem wurde sie erstellt?
22 Sonstiges?
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Personalbedarf in den Abteilungen und Referaten *
Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Ordn. [Jahr der Prifung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Nr. |Einwohner am 30.06. des Priifungsjahrs 105.418| 113.739| 120.604| 120.863| 144.145[192.360{ 207.004
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte
Abteilung 1
- Zentrale Aufgaben und Finanzen -
1. Abteilungsleitung 1,000 0,90 1,00 0,90 1,00f 1,00f 1,00
1.1 |Referatsleitung 0,25/ 0,15 0,20/ 0,20/ 0,50 0,55 0,60
1.2 |Sachbearbeitung 33,45| 26,75| 31,80| 27,00| 39,40| 42,15| 44,70
1.3 |Schreibdienst und Hilfssachbearbeitung
(Mischarbeitsplatz) 0,60| - 0,30 0,50 0,70 1,70 0,10
1.4 |Ortlich bedingter Mehrbedarf ) 050| - - - - 0,80 0,40
1.5 Zentraler Schreibdienst 2) 1,00 0,50 1,00 1,00 1,50 1,00 2,00
36,80 28,30 34,30| 29,60| 43,10| 47,20| 48,80
Referat 10
- Biroleitung, Gleichstellungsstelle,
Birgerberatung -
10. Referatsleitung 0,10f 0,10f 0,10/ 0,10{ 0,20 0,20 0,20
10.1 |Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der
Verwaltungsfiihrung, soweit nicht im Einzelnen 0,10{ 0,10 0,10, 0,20f{ 0,20| 0,20f 0,10
anderen Referaten zugewiesen
10.2  |verfassung und Verwaltung des Landkreises ¥ 0,30 025 0,70 0,25( 0,10 1,20{ 0,50
10.3 |Sammlung des Kreisrechts 0,05 0,05/ 0,05/ 0,05/ 0,05/ 0,05 0,05
104 Krelstag., Krelsau.sschuss und sonstige 070| 080| 090| o040 065 180 0095
Ausschusse, Kreisvorstand
10.5 |Mitgliedschaft beim Landkreistag Rheinland-Pfalz,
sonstigen Verbanden, Vereinen, Institutionen,
Organisationen (soweit kein anderes Referat 010} 0,101 005 0,05/ 005 0105 005
zustandig ist)
10.6 |Repréasentation, Ehrungen und Partnerschaften 0,40 0,95 0,45 0,30 0,70 1,00[{ 0,90
10.7 |Allgemeiner Dienstbetrieb 0,10 0,10f 0,25/ 0,05/ 0,55| 0,45 0,45
10.8 |Zentrale Dienste 6,60/ 3,45| 4,65 5,45 7,60 7,25 6,75
davon
Poststelle, Botendienst 3,30 1,80 2,85 2,35 3,00 3,05 3,05
Druckerei, Vervielfaltigungen 0,85 0,40 0,65 1,10 1,00 1,00 1,00
Reqistratur, Archiv, Verwaltungsbuicherei, Mikroverfilmung 1,45 0,25 0,15 1,00 1,00 1,20 1,50
Gesprachsvermittlung und Besucherauskunft 1,00 1,00 1,00 1,00 2,60 2,00 1,20
10.9 |Dienstreisen und Dienstfahrzeuge 0,20 0,25/ 0,201 0,20 0,20 0,25 0,40
10.10 |Bewirtschaftung der Verwaltungsgebaude 0,20 0,40 0,30/ 0,20 0,40 0,50 0,45
10.11 |Beschaffung und Unterhaltung von Inventar, 0,30 0,50 0,70] 0,20 0,75 0,75 0,80
Birobedarf
10.12 |Zusammenarbeit mit anderen Behérden
(Allgemeines) 0,05 0,10f 0,05/ 0,05/ 0,05/ 0,05( 0,05
10.13 D|e_nstbesprechung(_an (Lan(_jrate, Birgermeister, 05| o010 o020 o00s| 00s| 00s| 010
Kreisvorstand, Abteilungsleiter)
10.14 |Gleichstellungsstelle 0,700 0,50 1,50f 0,85 1,000 1,65 0,75
10.15 |Datenschutzbeauftragte 0,05( 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
10.16 Bera.t.ung de_r Burggr, msbesond(_a_re Uber die 010 035 01s| o01s| 025| 025 030
Zustandigkeit der einzelnen Behoérden
10.17 |Presse- und Offentlichkeitsarbeit
10.18 |Amtsblatt des Landkreises 0,45 1,40 0,90 0,60 1,35 1,05 2,20
10.19 |Verwaltungsberichte
10.20 (|nteressen auslandischer Einwohner ¥ 0,05| 0,05 0,550| 0,5( 0,05 0,05 0,05
* 10,70f 9,60 11,80 9,20| 14,20| 16,80| 15,10

Die Ful3noten sind fur jede Abteilung im Anschluss an die Darstellung des Personalbedarfs erlautert.




Rechnungshof Anlage 5
Rheinland-Pfalz Seite 2
6-7110-377
Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Ordn. |Jahr der Priifung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Nr. |Einwohner am 30.06. des Prifungsjahrs 105.418|113.739|120.604| 120.863| 144.145| 192.360| 207.004
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte
Referat 11
- Organisation und Datenverarbeitung -
11. Referatsleitung - 0,05 - - 0,05/ 0,10, 0,10
11.1 |Organisationsgrundlagen der Verwaltung (insbe-
sondere Verwaltungsgliederungsplan, Geschéfts- 0,20 0,10{ 0,25/ 0,15/ 0,25 0,15 0,25
verteilungsplan, Dienstordnung, Aktenplan)
11.2 |Organisations- und Geschéftsprifungen, Arbeits-
untersuchungen, Personalbedarfsermittlung, Aus- 0,25 0,25/ 1,35/ 0,25/ 0,40 1,25 1,30
wertung von Gutachten und Prufungsberichten
11.3 |Stellenbewertung 0,15 0,35/ 0,10, 0,20 0,40| 0,15 0,35
11.4 |Mitwirkung beim Personaleinsatz 0,05 0,10{ 0,10, 0,10 0,20| 0,10 0,20
11.5 |Verwaltungsreform, Verwaltungsvereinfachung * 0,05| 165 0,05 005 0,10 040 0,40
11.6 |Automatisierte Datenverarbeitung
11.7 Prufgng und F.relgabe von AD"V-Programmen in 1,70 3,00 300 190 310 520 380
Verbindung mit Rechnungsprifungsamt und
Fachabteilungen
11.8 [Vordruckwesen, Einsatz von Arbeitsmitteln 0,20 0,15 0,05/ 0,05 0,10 0,25[ 0,20
2,60 5,30 4,90 2,60| 4,50 7,60 6,60
Referat 12
- Personalverwaltung -
12. Referatsleitung - - - - 0,05 0,10 0,10
12.1 Grundsatzfragen der Personalwirtschaft, 025 020 035 025 015 o040 o040
Personalentwicklungskonzept
12.2  |personalvertretung, Berufsverbande © - - - - - - -
12.3 |Stellenplan, Stellenbesetzung 0,40 0,25 0,50f 0,30 0,15 0,30 0,35
12.4 |Personalangelegenheiten 0,90( 1,00f 0,90 1,20, 2,00, 1,35 1,30
12.5 |Besoldung, Vergiitung, L6hne, sonstige
. 1,15( 1,10{ 1,35 0,80 0,85 2,10 2,25
Entschadigungen
12.6 Be|h||fen' Unterstutzungen 7 0,25 0,05 0,25 0,20 0,30 0,05 0,60
12.7 |Nebentétigkeiten 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10, 0,15 0,15
12.8 |pisziplinarsachen ©? - - - - - - -
12.9 [Federfiihrung in Dienstaufsichtsbeschwerden © - - - - - - -
12.10 |Aus- und Fortbildung 0,20, 0,20 0,20 0,15 0,30 0,60[ 0,30
12.11 |Arbeitszeitregelung 0,75 0,30f 0,65 0,40, 0,35 0,70, 0,70
12.12 |Arbeitsschutz, soweit nicht Referat 51 zustandig ist| 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
4,000 3,20, 4,30 3,40[ 4,30f 5,80 6,20
Referat 13
- Grundsatzplanung, Kreisentwicklung -
13. Referatsleitung 0,051 - - - 0,05 0,05/ 0,10
13.1 " Ikreisentwicklung * } 055 045 020 055 020 050 1,60
13.2 |Landes- und Regionalplanung
13.3 (Interkommunale Zusammenarbeit ** - 0,10 - - - - 0,90
13.4  |wirtschafts- und Fremdenverkehrsforderung *V 530, 1,95 0,20 0,75 3,15 2,85 5,40
590, 2,50, 0,40 1,30 3,40 3,40 8,00




Rechnungshof Anlage 5

Rheinland-Pfalz Seite 3
6-7110-377
Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Ordn. |Jahr der Prifung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Nr. |Einwohner am 30.06. des Prifungsjahrs 105.418|113.739|120.604| 120.863| 144.145| 192.360| 207.004
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte
Referat 14

14.

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9

14.10
14.11

14.12
14.13
14.14
14.15
14.16

15.

151
15.2
15.3

154

155

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)

- Allgemeine Finanzverwaltung, wirtschaftliche
Einrichtungen -

Referatsleitung - - - - 0,05 0,05 0,05
Finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen 0,10( 0,10f 0,15 0,15 0,20, 0,25/ 0,50
Finanz- und Haushaltsplanung 0,30f 1,00f 0,80f 0,50, 0,30, 0,85 0,65
Ausfiuihrung des Haushaltsplanes 0,45( 0,20f 0,75 0,90, 1,90, 1,05 0,60
Aufstellung der Jahresrechung 0,20( 0,25 0,30f 0,20, 0,20, 0,30 0,25
Schuldenverwaltung 0,05( 0,05 0,15 0,20, 0,104 0,15/ 0,20
Finanzausgleich (Finanzuweisungen, Umlagen) 0,05 0,05 0,05 0,100 0,05 0,207 0,15
Vermdgens- und Liegenschaftsverwaltung 0,20( 0,15 0,20f 0,104 0,30, 0,50 0,60
Versicherungen 0,20( 0,20f 0,40 0,25 0,30, 0,40 0,60
Finanzstatistik *? - - - - - - -
Kreissteuern ** 0,10, 0,10, 0,10f 0,20, 0,10 0,10[ 0,20
Stundung, Niederschlagung und Erlass von 015 010| 025 o010 020 o020 030
Forderungen

Sonstige Aufgaben (z.B. Verwaltung v. Stiftungen) - - - - - 0,05 0,05

Wirtschaftliche Unternehmen
Gewahrtrager der Sparkasse

- 0,30, 0,20 0,05 0,10 0,20f 0,20f 0,15
Beteiligung an Gesellschaften

Mitgliedschaft in Zweckverbanden

2,10 2,40 3,20, 2,70 3,80 4,20 4,30
Referat 15
- Kreiskasse -
Referatsleitung 0,10 - 0,10( 0,10 0,10f 0,05 0,05
Abwicklung des Zahlungsverkehrs 1,55/ 0,70 2,55| 0,50 1,85 0,85 0,40
Buchfiihrung, Belegwesen 2,60 1,85 1,90 2,000 2,20 2,05 3,10
Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von 0,10( 0,05 0,104 0,104 0,104 0,15/ 0,15
Wertgegenstanden

Vorbereitung der Jahresrechnung, kassenmafiger 0,65( 0,40f 0,30f 0,20, 0,40, 0,30 0,25
Jahresabschlul

Mahn- und Vollstreckungsverfahren 3,40 0,90 245 510 515 1,50 1,15
8,40 3,90, 7,40 8,000 9,70( 4,90, 5,10

Wahrnehmung berortlicher Fremdenverkehrsaufgaben, Leitung der Ausbildung der Rechtsreferendare im Vorbereitungs-
dienst, Verwaltung eines gebihrenpflichtigen Besucherparkplatzes.

Bedarf fur die gesamte Verwaltung.

EinschlieBlich der Angelegenheiten des Landrats.

Die im Verwaltungsgliederungsplan aufgefuhrten Aufgaben wurden aufgrund § 40 a Landkreisordnung erganzt.

LK 2: Es wurden verstarkt neue Steuerungsmodelle genutzt.

Der Bedarf ist in Ordn. Nr. 12.4 enthalten.

LK 2 und 6: Die Bearbeitung der Beihilfeantrdge war gegen Kostenerstattung ubertragen.

Andere Bezeichnung gegentber dem Verwaltungsgliederungsplan aufgrund des Landesgesetzes zur Neuregelung des Dis-
ziplinarrechts.

LK 7: Es wurden in hohem Umfang Beratungs- und Koordinierungsleistungen fir die Ansiedlung von Gewerbebetrieben
angeboten.

LK 2 und 7: Uberregionale Zusammenarbeit mit Gemeinden der européaischen GroRregion Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz-
Wallonie und einem Planungsverband.

EinschlieRBlich der Wahrnehmung von Aufgaben fiir Wirtschaftsférderungsgesellschaften, Verkehrsvereine, Rheinhessen-Infor-
mation GmbH, Strukturférderungs- bzw. Strukturentwicklungsgesellschaften, Verein "Erholungsgebiete in den Rheinauen”.

Der Bedarf ist in Ordn. Nr. 14.6 enthalten.

Ohne die 1997 entfallene Veranlagung zur Grunderwerbsteuer

LK 1, 3 und 5: Der VollstreckungsauRendienst war fir die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen und die Beitreibung von
Forderungen der Abfallwirtschaftseinrichtung zustandig. LK 4 zusétzlich: Die Kreiskasse nahm auch die Vollstreckungs-
aufgaben fir die kreisangehorigen Stadte und Gemeinden wahr (gegen Kostenerstattung). LK 2, 6 und 7: Der Vollstreckungs
aulRendienst war gegen Kostenerstattung auf die Gemeinde-, Verbandsgemeinde- oder Stadtverwaltungen tUbertragen.




Rechnungshof Anlage 5
Rheinland-Pfalz Seite 4
6-7110-377
Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Ordn. |Jahr der Priifung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Nr. |Einwohner am 30.06. des Prifungsjahrs 105.418|113.739|120.604| 120.863| 144.145| 192.360| 207.004
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Kréfte | Krafte [ Krafte
Abteilung 2
- Rechtsangelegenheiten, Schule und Kultur -
2. Abteilungsleitung 0,50 0,50 0,50/ 0,60/ 0,70 0,70 0,70
2.1 Referatsleitung - - - 0,051 - 0,05 0,05
2.2 |Sachbearbeitung 10,90 10,30 9,30 13,35| 12,50| 16,75| 16,45
2.3 |Schreibdienst und Hilfssachbearbeitung
(Mischarbeitsplatz) 0,40 0,40 0,40/ 0,40/ 0,60 0,80 0,60
2.4 |Ortlich bedingter Mehrbedarf - - - 0,40 2,50 - -
11,80| 11,20( 10,20| 14,80| 16,30| 18,30| 17,80
Referat 20
- Kommunalaufsicht -
20. Referatsleitung - - - - - - -
20.1 |Rechtsaufsicht Uber die Ortsgemeinden, ver-
bandsfreien Gemeinden (mit Ausnahme der
grofen kreisangehdrigen Stadte) und Verbands-
gemeinden
20.2 |Rechtsaufsicht im Bereich der kommunalen
Finanzen und der wirtschaftlichen Betatigung
20.3 |Grenzéanderungen, Vermbgensauseinander-
setzungen, Namen, Wappen und Flaggen der 1,70 2,2| 2,00] 190| 120| 230 220
Gemeinden und Verbandsgemeinden
20.4 |Zweckverbande (Bildung, Auflésung und Rechts-
aufsicht) und andere Formen kommunaler Zu-
sammenarbeit
20.5 |Stiftungsaufsicht nach dem Landesstiftungs-
gesetz
20.6 |Wahlen
1,70 2,20f 2,00 1,90| 1,20 2,30 2,20
Referat 21
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten -
21. Referatsleitung - - - - - - -
21.1 [Kreisrechtsausschuss 2,15 2,000 1,90 2,30, 2,65 3,00 2,50
21.2 |Angelegenheiten der Rechtspflege - Schoffen
etc.
21.3 Ortsgencht.e.,Schledsmanner 015 010 o020 o080 o015 090 060
21.4 |Rechtsstreitigkeiten, Prozessvertretungen
21.5 |Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften
21.6 | Rechtsfragen von grundsatzlicher Bedeutung
2,30 2,10 2,10 3,100 2,80 3,90 3,10
Referat 22
- Zentrale BuRgeldstelle -
22. Referatsleitung - - - - - 0,05 0,05
22.1 |Erlass von BuR3geldbescheiden fir die gesamte 1,701 3,10 1,95 2,20( 2,20 5,10f 5,20
Kreisverwaltung
22.2 |Erteilung von Verwarnungen mit Verwarnungs- 0,80 0,60 0,55 1,00f 2,20| 0,75 0,75
geld, soweit nicht andere Referate zustandig
2,50 3,70, 2,50, 3,10, 4,30 5,90 6,00




Rechnungshof Anlage 5
Rheinland-Pfalz Seite 5
6-7110-377
Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Ordn. [Jahr der Prufung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Nr. |Einwohner am 30.06. des Prifungsjahrs 105.418|113.739|120.604| 120.863| 144.145|192.360| 207.004
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Kréafte
Referat 23
- Schule und Sport -
23. Referatsleitung - - - 0,05 - - -
23.1 |Schultragerschaft des Landkreises
23.2 |Verwaltung der Sonderschulen, Realschulen,
Gymnasien, Berufsbildenden Schulen, Schul- 130|075 155| 295 235 235 245
zentren ?
23.3 |AuRerschulische Benutzung von Schulanlagen® 0,15 - 0,15 0,20f 0,05 0,05 0,15
23.4 |schullandheime ¥ - - - - - - -
23.5 [Jugendverkehrsschulen * - - - - - - -
23.6 [Lernmittelfreiheit 0,10f 0,20 0,20 0,15/ 0,10 0,20( 0,20
23.7 |Sonstige staatliche Schulverwaltungs- - - - - - - -
angelegenheiten ¥
23.8 Kreismedienzentrum 5) 1,50 1,00 0,40 1,60 0,05 1,00 0,60
23.9 |Vollzug des Sportférderungsgesetzes
23.10 Bund§51ugendsp|ele, Kreissportfeste, sonstige 055 015 020 015 o055 010 1,00
sportliche Veranstaltungen und Ehrungen
23.11 |Sportausschuss und Sportstéttenbeirat
3,60 2,10] 2,50| 5,10| 3,10| 3,70 4,40
Referat 24
- Kultur -
24. Referatsleitung - - - - - - -
24.1 |Zentral wahrzunehmende Aufgaben fir die kul-
turellen Einrichtungen der Kreise (Kreisvolks-
hochschule, Kreismusikschule, Museen,
.. . 6)
Buchereien) o 0,80 0,20 0,20 020 1,0 1,00] 0,80
24.2 |Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz
24.3 |Heimatpflege, Heimatmuseum
24.4 |Theater- und Konzertveranstaltungen
24.5 |Kunstpflege
0,80f 0,20, 0,20f 0,20, 1,10, 1,00 0,80
1) Betrieb von Sport- und Freizeiteinrichtungen.
2) EinschlieBlich der integrierten Gesamtschule. LK 2: Den Schulen waren im Rahmen der Budgetierung Aufgaben (z.B.
Gebaudereinigung) Uibertragen, die in den anderen Landkreisen die Verwaltung wahrnahm.
3) LK 2: Die Aufgabe war den Schulen bertragen.
4) Der Bedarf ist in den Ordn. Nr. 23.1 und 23.2 enthalten.
5) EinschlieBlich des Bedarfs der Kreisbildstelle. LK 5: Gemeinsame Einrichtung mit zwei kreisfreien Stadten.

6)

Ohne Zeitanteile fur die Verwaltung von eigenen Kreismusikschulen oder Kreisvolkshochschulen.




Rechnungshof Anlage 5
Rheinland-Pfalz Seite 6
6-7110-377
Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Ordn. |Jahr der Priifung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Nr. |Einwohner am 30.06. des Prifungsjahrs 105.843|113.662[121.981[122.334|146.328|192.360| 209.151
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte
Abteilung 3
- Ordnung und Verkehr -
3. Abteilungsleitung 0,70/ 0,80/ 0,80 0,90/ 0,90 1,00( 1,00
3.1 Referatsleitung 0,20 0,15 0,20f 0,20f 0,30 0,85 0,80
3.2 [Sachbearbeitung 22,40 25,45 26,20| 28,90 31,20| 47,45| 39,10
3.3 |Schreibdienst und Hilfssachbearbeitung
(Mischarbeitsplatz) 0,40| - 0,50 0,20 0,20 0,50 0,20
3.4 |Ortlich bedingter Mehrbedarf 0,80 0,20 - 0,90 - 1,10 -
24,50 26,60 27,70| 31,10| 32,60| 50,90| 41,10
Referat 30
- Ordnungsbehdrde, Katastrophenschutz -
30. Referatsleitung 0,05 - - - 0,05( 0,10f 0,15
30.1 |Aufsicht Uber die 6rtlichen Ordnungsbehdrden
30.2 |Vollzug des allgemeinen und besonderen 1,301 1,15 1,10f 1,25 1,50 1,45 2,00
Ordnungsrechts
davon
Handwerksrecht 0,25 0,05 0,15 0,15 0,10 0,10 0,20
30.3 |Unterbringungen nach dem Landesgesetz fir
. 2) 0,15 0,10f 0,25/ 0,10/ 0,10 0,40( 0,50
psychisch kranke Personen
30.4 |Feld-, Forstaufsicht (in Zusammenarbeit mit dem
Referat "Landwirtschaft und Weinbau") 0,45 0,55 045 040/ 0,60 0,45 0,60
30.5 |Jagdrecht
30.6 |Untere Fischereibehdrde 0,15 0,05/ 0,05 0,20f 0,15 0,25 0,20
30.7 |Aufsicht Uber die Bezirksschornsteinfegermeister 0,25 0,15/ 0,10/ 0,15/ 0,20 0,25 0,20
30.8 |Friedhofe ¥ - - - - - - -
30.9 |Personenstand und Staatsangehdrigkeit 0,80 1,00/ 0,80 1,20f 0,90| 1,15 1,75
davon
Vollzug des Personenstandsgesetzes 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,45 0,45
30.10 |Vollzug des Wehrpflichtgesetzes 0,05 0,05/ 0,05 0,05/ 0,20 0,15 0,10
30.11 |Zivile Verteidigung
3012 | Zivilschutz 0,10 0,10f 0,05/ 0,05/ 0,10 0,20 0,15
30.13 |Brand- und Katastrophenschutz 1,701 1,60| 1,10| 1,45 2,05 1,70 2,80
30.14 |Vollzug des Rettungsdienstgesetzes ¥ 0,20/ 0,15 0,05 0,05 0725 050 0,45
30.15 [Leistungsgesetze - - - - - - -
30.16 |Geheimschutzbeauftragte - - - - - - -
520 4,90 4,000 4,90 5,90 6,60 8,90
Referat 31
- Auslanderrecht -
31. Referatsleitung - - 0,05( 0,05 0,10f 0,20 0,15
31.1 Vo||zug des Aus]éndergesetzes 6) 1,60 2,30 4,00 5,10 4,90 10,25 5,55
31.2 |Vollzug des Asylverfahrensgesetzes” 1,10] 1,65 1,00f 1,95 3,000 1,000 1,15
31.3 |Zuweisung und Unterbringung der aufzunehmen- 0.20| 005 00s| 020 o010 00s| 025
den Personen nach § 1 Landesaufnahmegesetz
2,90| 4,00{ 5,100 7,30] 8,10] 11,50{ 7,10




Rechnungshof Anlage 5

Rheinland-Pfalz Seite 7
6-7110-377
Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Ordn. |Jahr der Prifung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Nr. |Einwohner am 30.06. des Prifungsjahrs 105.843|113.662[121.981[122.334|146.328|192.360| 209.151
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte
Referat 32
- StralBenverkehr, Verkehrswirtschaft -
32 Referatsleitung 0,05/ 0,05/ 0,05/ 0,05/ 0,05/ 0,25( 0,20

32.1 |Zustandigkeit der StraRenverkehrsbehdorde, der
Fahrerlaubnisbehdrde bzw. der unteren Verwal-
tungsbehoérde nach dem StralRenverkehrsgesetz,
der StraRenverkehrs-Ordnung, der StraRenver- 3,55 3,35 3,75 4,75 4,75 9,70( 5,60
kehrs-Zulassungs-Ordnung und der Fahrerlaubnis-

Verordnung 8

davon

GrofRraum- und Schwertransporte 0,05 0,15 0,15 0,30 0,10 0,15 0,15
32.2 |Vollzug des Fahrlehrergesetzes 0,20 0,05/ 0,20/ 0,10/ 0,05 0,15 0,10
32.3 |Vollzug des Personenbeférderungsgesetzes 0,20 0,20f 0,20 0,20 0,15 0,15 0,40

32.4 |Vollzug des Guterkraftverkehrsgesetzes % - - - - - - -

32.5 |Vollzug der Gefahrgutverordnung Stral3e

32.6 |Sonstige Aufgaben der Stral3en- und Verkehrs- 0,05 0,05 0,05 0,05/ 0,05 0,05 0,05
aufsicht
32.7 |OPNV mit Schiilerbeforderung 195 250] 2,35] 1,55/ 0,95 3,00 3,25
6,00 6,20, 6,60 6,70, 6,00 13,30 9,60
Referat 33
- Kraftfahrzeugzulassung -
33. Referatsleitung 0,10( 0,10f 0,10f 0,10f 0,10, 0,307 0,30
33.1 |Zustandigkeiten der unteren Verwaltungsbehérde
nach der StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 8,10 9,60 10,00/ 9,50| 10,60 15,70| 14,00

(soweit nicht Referat 32 zustandiqg) 10

33.2 |Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen
. 11) 0,30/ 0,80 0,60/ 0,60/ 0,80 0,90 -
(Aussendienst)

8,50( 10,50 10,70f 10,20 11,50 16,90| 14,30

1) Gesonderte Stellen oder Stellenanteile fuir die Kontrolle von gebrauchten Fahrzeugen bei der Zulassungsstelle, Ausgabe roter
Kennzeichen an einen Fahrzeughersteller, Vorhaltung mehrerer Fihrerscheinstellen und Zulassungsstellen im Landkreis.

2) LK 6, 7: Nach dem Landesgesetz fir psychisch kranke Personen waren die Kreisverwaltungen auch fur das Gebiet der gro3en
kreisangehorigen Stadte zustandig.

3) Der Bedarf ist in Ordn. Nr. 30.2 enthalten.

4) LK 1, 5, 6 und 7: Der Zustandigkeitsbereich erstreckte sich auf das Gebiet anderer Landkreise und kreisfreier Stadte.

5) Der Bedarf ist in den Ordn. Nr. 30.11 und 30.12 enthalten.

6) LK 6: Die Aufgaben wurden besonders intensiv wahrgenommen.

7) LK 5: Zur Zeit der Prufung war der Aufgabenumfang tberdurchschnittlich.

8) Die Bezeichnung wurde wegen der Neuregelung durch die Verordnung zur Zulassung von Personen zum StralRenverkehr -

Fahrerlaubnis-Verordnung - angepasst.
9) Infolge Aufgabenverlagerung sind die Landkreise seit 1. Juli 1998 fir die Aufgabe nicht mehr zustandig.
10) Ohne den Bedarf fiir den Aussendienst bei der zwangsweisen Stillegung von Fahrzeugen.

11) Ergadnzung der im Verwaltungsgliederungsplan enthaltenen Aufgaben. LK 7: Die zwangsweise Stillegung von Fahrzeugen war
gegen Kostenerstattung auf die Verwaltungen der verbandsfreien Gemeinden, Stadte und Verbandsgemeinden tbertragen.




Rechnungshof Anlage 5
Rheinland-Pfalz Seite 8
6-7110-377
Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Ordn. [Jahr der Priifung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Nr. |Einwohner am 30.06. des Prufungsjahrs 105.418) 113.739| 120.604 [ 120.863| 144.145| 192.360| 207.004
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Kréafte
Abteilung 4
- Kreisjugend- und Sozialamt -
4, Abteilungsleitung 1,00( 1,00f 1,00/ 1,00/ 1,001 1,00 1,00
4.1 Referatsleitung 0,95| 0,85/ 0,80/ 0,85 1,05 1,30 1,10
4.2 Sachbearbeitung 47,85| 41,35| 40,90| 41,05| 54,85| 67,00 55,30
4.3 Sc_hre|bd|e|jst und Hilfssachbearbeitung 140 - 130 070| 150 140 0.40
(Mischarbeitsplatz)
4.4 |Ortlich bedingter Mehrbedarf 180 - 1,00{ 1,00 0,50 9,50 1,00
53,00 43,20| 45,00| 44,60| 58,90| 80,20 58,80
Referat 40
- Planungsaufgaben -
40. Referatsleitung - - - - - - -
40.1 |Grundsatzfragen der Sozial- und Jugend-
verwaltung, Sozial- und Jugendhilferecht 0301 0,20 0301 040 025 0,70 0.75
40.2 Sozial- und Jugendh||fep|anung 2) 0,50 0,95 0,35 0,15 0,40 0,85 0,25
40.3 |Bedarfs- und Férderungsplanung 0,30 0,15( 0,25/ 0,30 0,10 0,15 0,35
40.4 [Zusammenarbeit mit Verb&nden der freien
Wohlfahrt und der freien Jugendhilfe 005 015 035 035 0201 020 025
40.5 [Koordination der Ausschussarbeit 0,15 0,1f 0,30( 0,20f 0,25 0,40 0,15
40.6 |Jugendschutz ¥ 0,05| 0,05/ 0,05 0,05 - 0,20 0,05
40.7 Zentrale Rechnungsste"e 4) 1,15 1,30 1,40 1,55 3,30 1,50 0,70
2,50| 2,90| 3,00 3,00 4,50 4,00 2,50
Referat 41
- Sozialhilfe und soziale Sonderaufgaben -
41. Referatsleitung 0,35/ 0,35/ 0,30/ 0,30 0,40 0,45 0,45
41.1 |Wahrnehmung von Aufgaben des ortlichen
Sozialhilfetragers, soweit nicht delegiert %
11,45/ 10,35 9,10 9,15 11,95| 14,35 13,40
41.2 |Wahrnehmung von Aufgaben des Uberértlichen
Sozialhilfetragers, soweit delegiert
davon
Heranziehung Unterhaltspflichtiger © 050, 1,800 050 1,000 1,80 1,50 1,10
Kostenerstattungen (88 103 ff BSHG) 0,65] 0,50 0,50 0,30 0,40 0,60 0,85
41.3 |Auslbung der Fachaufsicht Gber Verbands-
. . . 7 0,15 0,30f 0,10f 0,20 0,05/ 0,50 0,30
gemeinden und verbandsfreie Gemeinden
41.4 |Arbeitsgemeinschaft der ortlichen
Sozialhilfetrager ¥ i i i i i i i
41.5 |Angelegenheiten der Vertriebenen, Flichtlinge und
Zugewanderten einschlief3lich Aussiedler 0401 0,30 065 1,05 040 0,20 1,20
41.6 |Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 0,30 0,20 0,30f 0,25 0,25 0,35 0.30
41.7 [Miet- und Lastenzuschisse nach dem 250 410 2200 270 200 310 450
Wohngeldgesetz
41.8.1|Ausbildungsfoérderung nach dem Bundesausbil-
dungsférderungsgesetz (BAfoG) und Aufstiegsfort- 0,60/ 0,60/ 0,50 0,30 0,30 0,65 1,00
bildungsférderungsgesetz (AFBG) 9
41.8.2|Erziehungsbeihilfe nach dem BVG *° - - - - - - -
41.8.3| Ausbildungshilfe nach dem Garantiefonds - - - - - - -
41.9 |Vollzug des Landesaufnahme- und des
. 12) 0,10 0,05 0,05 0,20 5,00, 1,80 0,50
Asylbewerberleistungsgesetzes
Ubertrag: 15,85 16,25( 13,20 14,05 20,35| 21,40 21,35




Rechnungshof Anlage 5
Rheinland-Pfalz Seite 9
6-7110-377
Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Ordn. [Jahr der Priifung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Nr. |Einwohner am 30.06. des Prufungsjahrs 105.418| 113.739| 120.604 [ 120.863| 144.145| 192.360| 207.004
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Kréfte | Krafte | Kréfte
Ubertrag: 15,85 | 16,25 | 13,20 | 14,05 | 20,35 | 21,40 | 21,35
41.10 |Versicherungsamt 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
41.11 |Aufgaben der Kriegsopferfiirsorge nach dem
Bundesversorgungs- und Soldatenversorgungs-
13)
gesetz _ 0,50 050 050 030 050 040 0,80
41.12 |Einrichtungen der Kriegsopfer- und Schwerbe-
hindertenbetreuung sowie sonstige Betreuungs-
mafnahmen
41.13 |Vollzug des Landespflegegeldgesetzes und des
. 14) 0,40 0,20f 0,25 0,30 - 0,45 0,30
Landesblindengeldgesetzes
16,80| 17,00 14,00 14,70 20,90| 22,30 22,50
Referat 42
- Verwaltung Jugendamt -
42. Referatsleitung 0,20/ 0,15 0,20/ 0,15 0,20 0,20 0,25
42.1 |Vorbereitung der Wahl der Jugendschdéffen sowie
der Beisitzer fur Ausschiisse und Kammern fur - - - - - - -
Kriegsdienstverweigerung ™
42.2 |Mitwirkung bei der Aufsicht Uber Einrichtungen fir
Minderjahrige * ) ) ) ) ) ) )
42.3 |Vollzug des Kindertagesstéattengesetzes,
L. 16) 1,80 1,55/ 2,000 1,60 1,10 2,30 1,90
Personalkosten und Elternbeitrage
424 |volizug des Bundeserziehungsgeldgesetzes *” 1,45 1,70p 250 2,00 200| 285 2,25
42.5 |jugendpflege *® 2,45 0,60 2,101 1,25| 2,40 0,90 4,90
42.6 Padagog|scher Jugendschutz 19) 1,00 0,10 0,10 0,20 - 0,65 0,10
42.7 |Wirtschaftliche Jugendhilfe 2,70] 2,00f 2,50| 1,30 2,70 3,50 2,50
9,60| 6,10 9,40| 6,50| 8,40| 10,40 11,90
Referat 43
- Betreuung, Vormundschaft, Pflegschaften -
43. Referatsleitung 0,15 0,15 0,104 0,15 0,15 0,20 0,15
43.1 Betreuungsbeh@rde 20) 1,50 0,50 1,20 1,50 2,25 1,05 0,70
43.2 |Vormundschaften, Pflegschaften,
Beistandschaften 3,95 4,20 2,00f 3,000 3,50 5,45 3,50
43.3 |Beurkundungen und Beglaubigungen
43.4 |Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes 200 2,75 2,000 1,95 2,00 3,10 2,85
7,60 7,60 5,30 6,60 7,90 9,80 7,20
Referat 44
- Erziehungshilfe, Jugendschutz, Familien-
und Mitterberatung -
44, Referatsleitung 0,25 0,20 0,20 0,25 0,30 0,45 0,25
44.1 Allgememe_ Forderung der Erziehung 115| 170 145 130 o095 160 1,05
in der Familie
44.2 |Familienrechtsangelegenheiten 1,95 2,051 1,30 1,80 2,55/ 3,00 2,30
44.3 [Vermittlung / Bereitstellung von Tagespflege 2 1,50 0,20 0,10 0,20 - 0,50 0,05
44.4 |Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe fur
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche * 530] 250] 435 520 785 10,80 510
44.5 |Hilfe fur junge Volljahrige % - 0,10 0,30 - - 075 -
44.6 |Andere Aufgaben der Jugendhilfe 0,45/ 0,20 0,20f 0,30] 0,65 0,85 0,25
44.7 |Adoptionswesen 0,50 0,40 0,60 0,60f 0,70 0,80 0,50
44.8 |Gerichtshilfe 1,20 1,25 150 1,45 1,200 3,05 2,80
12,30 8,60( 10,00 11,10 14,20| 21,80 12,30
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6-7110-377
1) Gesonderte Stellen fur Schuldnerberatung, Modellprojekt Madchenarbeit im landlichen Raum, hauptamtliche Geschéfts- fiihrung

2)
3)
4)

5)

10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)
19)
20)
21)
22)

23)

des Kreisjugendrings, Kinderschutz, Mutter-Kind-Betreuung, einkommensabhéngige Festsetzung der Elternbeitrage fir alle
Kindertagesstéatten im Landkreis, Zustandigkeit fur die Ausbildungsférderung bei einer Ausbildung im Ausland, Controlling.

Der Bedarf berticksichtigt den unterschiedlichen Stand der Jugendhilfe- und Altenhilfeplanung.
LK 5: Der Bedarf ist in Ordn. Nr. 42.5 enthalten.

LK 5: Die Aufgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt nahm der Landkreis selbst wahr

LK 4: Die Aufgaben der Krankenhilfe waren delegiert.

LK 2: EinschlieBlich der Hilfe zum Lebensunterhalt fiir zwei Delegationsgemeinden. LK 5: EinschlieBlich der nicht delegierten Hilfe
zum Lebensunterhalt.

LK 1, 3 und 6: Die fachaufsichtliche Prifung der Sozialhilfeausgaben bei den Delegationsnehmern war dem Rechnungs-
prifungsamt Ubertragen.

Der Bedarf ist in den Ordn. Nr. 41.1 und 41.2 enthalten.

Die im Verwaltungsgliederungsplan aufgefiihrten Aufgaben wurden um den Vollzug des Aufstiegsfortbildungsférderungs-gesetzes
erganzt.

Der Bedarf ist in Ordn. Nr. 41.11 enthalten.
LK 1 bis 6: Der Bedarf ist in Ordn. Nr. 41.5 enthalten. LK 7: Der Bedarf ist in Ordn. Nr. 41.8.1 enthalten.

LK 5: Der Landkreis nahm die Aufgaben selbst wahr. LK 6: Einschliellich der Abrechnung der Leistungen bei Krankheit,
Schwangerschaft und Geburt.

LK 4: Die Aufgaben der Kriegsopferfiirsorge waren teilweise delegiert.

Die im Verwaltungsgliederungsplan aufgefiihrten Aufgaben wurden um den Vollzug des Landesblindengeldgesetzes ergénzt.
LK 5: Der Bedarf ist in den Ordn. Nr. 41.1 und 41.2 enthalten.

Der Bedarf wurde nicht ermittelt, da die Aufgaben nicht standig und in geringem Umfang anfallen.
LK 3 bis 6: Einschlie3lich der Fachberatung fur Kindertagesstatten.

Die im Verwaltungsgliederungsplan aufgefiihrten Aufgaben wurden um den Vollzug der Verwaltungsvorschrift Landes-familiengeld
bereinigt.

Die Bedarfsspanne ergibt sich aus der unterschiedlichen Wahrnehmung von Jugendpflege auf der ortlichen Ebene.

LK 1: EinschlieR3lich Drogenberatung. LK 5: Der Bedarf ist in Ordn. Nr. 42.5 enthalten.

Der Bedarf wird wesentlich von der Anzahl der von der Behérde selbst betreuten Personen bestimmt.

LK 1: Besonders intensive Bemuhungen, Pflegeplatze in Familien vorzuhalten. LK 5: Der Bedarf ist in Ordn. Nr. 44.1 enthalten.
LK 6: Neben dem Allgemeinen Sozialdienst wurden auf etwa neun Stellen Fachkréfte fir soziale Spezialdienste beschéftigt.

LK 1, 4, 5, 7: Der Bedarf ist in Ordn. Nr. 44.4 enthalten.
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Rheinland-Pfalz Seite 11
6-7110-377
Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Ordn. |Jahr der Prufung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Nr. |Einwohner am 30.06. des Prufungsjahrs 105.418| 113.739| 120.604| 120.863| 144.145| 192.360| 207.004
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte
Abteilung 5
- Bauen und Umwelt -
5. Abteilungsleitung 0,70 0,80 0,80, 0,80/ 0,90 0,90 1,00
5.1 Referatsleitung 0,20 0,20/ 0,20, 0,20 0,30| 0,30 0,85
5.2 Sachbearbeitung 21,40| 24,60| 22,30| 22,90| 29,90| 30,70( 40,95
5.3 Schreibdienst und Hilfssachbearbeitung
. . 1) 0,90 0,20/ 1,701 0,50| 1,20| 1,00 0,80
(Mischarbeitsplatz)
5.4 |Ortlich bedingter Mehrbedarf ? - - - - 1,40 1,20
23,20| 25,80| 25,00| 24,40| 33,60| 34,10| 43,60
Referat 50
- Allgemeine Bauverwaltung, Bauaufsicht,
Bauférderung -
50. Referatsleitung 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,50
50.1 |Vollzug baurechtlichter Vorschriften, insbesondere
Baugesetzbuch und Landesbauordnung, soweit 1,35/ 1,15 o0,80] 1,35 2,35| 2,001 2,15
nicht ein anderes Referat zustandig ist ¥
50.2 |Bauaufsicht ¥ 9,001 9,05 9,25 9,75| 12,70| 11,90 15,75
50.3 |Vorbeugender Brandschutz 1,00( 1,00 1,00/ 1,00f 1,001 1,00] 2,00
50.4  [Bauberatung ® - - - - - - -
50.5 Forderu_n_g des Wohnungsbaus und der Wohnungs- 100 100 o060| 09| o080 035 150
modernisierung
50.6 |Dorferneuerung 1,55 2,00 0,40 0,70 0,501 0,65 1,50
50.7 |Wettbewerb "Unser Dorf soll schéner werden" 0,05 0,05/ 0,10, 0,05 0,05 0,10( 0,10
50.8 |Denkmalpflege 0,45/ 1,00/ 1,201 0,20 0,50| 1,00f 0,75
50.9 |vollzug des Wohnungseigentumsgesetzes © 025| 0,20 0,20 0,30 0,70| 0,40( 0,25
14,80| 15,60| 13,70| 14,40( 18,80 17,60| 24,50
Referat 51
- Kreiseigenes Bauwesen -
51. Referatsleitung - - - - - - 0,10
51.1 |Baumalinahmen
51.2 |Bautechnische Uberwachung und Unterhaltung 1,000 1,85 1,85/ 1,95 2,000 3,75 3,55
kreiseigener Gebaude
51.3 |Arbeitssicherheit und Unfallschutz -Allgemein - ” - - - - - - -
51.4 Energiebeauﬂragter 8) 0,10 0,15 0,30 0,05 0,15 - 0,15
51.5 |Prifung von Darlehens- und Zuschussantragen,
Kostenvoranschlagen, Baufortschrittsanzeigen,
Verwendungsnachweisen und Schlussabrech- ) 025/ 0201 005 - 005 -
nungen bei offentlichen Bauten K
51.6 Kreisstralen 10) 0,50 0,75 0,45 0,35 0,35 0,50 1,50
1,60| 3,00] 2,80 2,40| 2,50| 4,30 5,30
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6-7110-377
Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Ordn. |Jahr der Prifung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Nr. |Einwohner am 30.06. des Prufungsjahrs 105.418| 113.739| 120.604| 120.863| 144.145| 192.360| 207.004
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aufgabenbereich Krafte | Kréafte | Krafte | Krafte | Kréafte | Krafte | Krafte
Referat 52
- Umweltschutz, Landespflege -
52. Referatsleitung 0,05 0,05| 0,05 0,05 0,10( 0,10f 0,25
52.1 |wasserwirtschaft *? - - - - - - -

52.2

52.3
52.4

52.5
52.6
52.7

52.8
52.9

2)

3)

10)

11)
12)
13)

14)

Aufgaben nach d. Wassersicherstellungsgesetz 1) - - - - - - -

Untere Landespflegebehdrde 2,65| 3,05 3,10/ 3,10 4,50 4,30 4,60
Untere Wasserbehorde 12) 1,60 1,75 2,00 2,20 3,30 2,00 5,00
Untere Abfallbehérde (Landesabfallgesetz) 0,60 1,00( 0,55 0,65| 0,55 2,40 1,50
Immissionsschutz 0,30 0,35/ 0,30, 0,30| 0,45| 0,30 0,65
Altdl und sonstige wassergeféahrdende Stoffe o - - - - - - -

13) - - - - - - -

Beseitigung verbotswidrig gelagerter Stoffe

Vollzug der Altautoverordnung - - - - - - -
5,20 6,20 6,00/ 6,30 8,90 9,10| 12,00

LK 3: Zur Zeit der Priifung war noch kein Baugenehmigungsprogramm im Einsatz.

Gesonderte Stellen fir die Geschéaftsfihrung fir Gewasserzweckverbdnde und einen Naherholungsverein sowie die Be-
schaftigung von Umweltberatern.

Es sind folgende Aufgaben zugeordnet: Grundsatzaufgaben, Bauleitplanung, allgemeine Bauverwaltungsaufgaben, Gebiih-
renrecht, Haushaltsangelegenheiten, Fiihrung des Baulastenverzeichnisses, Schriftverkehr mit ibergeordneten Dienststellen unc
dem Birgerbeauftragten.

EinschlieBlich Genehmigung und Ablehnung von Bauantragen und Bauvoranfragen, Datenerfassung, Abteilungsregistratur,
Bautuberwachung, Erlass bauaufsichtlicher Verfiigungen, Mitwirkung in Widerspruchs- und Klageverfahren, Einleitung von
Ordnungswidrigkeitsverfahren, Abgabe von Stellungnahmen, z.B. zu Bauleitplanen, zu Antrdgen nach dem Bundes-
immissionsschutzgesetz, zu Antragen auf Zuwendungen zu Vorhaben des Bundes und der Lander, zu Antréagen auf Ge-wéhrung
von Wohnungsbauférderungsmitteln und auf die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem
Wohnungseigentumsgesetz. LK 6: Es wurde ein Fachingenieur firr Statik beschéftigt.

Der Bedarf ist in den Ordn. Nr. 50.1 und 50.2 enthalten.

Ergénzung der im Verwaltungsgliederungsplan enthaltenen Aufgaben.

Der Bedarf wurde nicht ermittelt.

LK 6: Die Aufgabe wurde von einer Energie-Dienstleistungs-Gesellschaft wahrgenommen.

LK 1 und 5: Der Bedarf ist in Ordn. Nr. 50.2 enthalten. LK 7: Die Aufgaben nahm das Rechnungsprifungsamt wahr.

LK 7: Fur den Landkreis waren zwei StraBen- und Verkehrsamter zusténdig. Die Kreisverwaltung war mit dem Grunderwerb
befasst.

Der Bedarf ist in Ordn. Nr. 52.4 enthalten.
LK 7: Uberdurchschnittlich viele Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren.
Der Bedarf ist in Ordn. Nr. 52.5 enthalten.

Erganzung der im Verwaltungsgliederungsplan enthaltenen Aufgaben. Der Bedarf ist in Ordn. Nr. 52.5 enthalten.
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Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Ordn. [Jahr der Prifung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Nr. |Einwohner am 30.06. des Priifungsjahrs 105.418| 113.739| 120.604| 120.863| 144.145[192.360{ 207.004
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte
Abteilung 6
- Lebensmitteliberwachung, Veterinarwesen -
6. Abteilungsleitung 0,50 0,50 0,50 0,50({ 0,50| 0,50 0,50
6.1 |Referatsleitung 0,05 0,15 0,05/ 0,05( 0,05 0,05 0,10
6.2 |Sachbearbeitung 11,05| 12,75| 9,85 8,05 8,45 10,35| 12,30
6.3 Schrelbdler?stund Hilfssachbearbeitung 0,10 010| o020 030 o040 o020 o020
(Mischarbeitsplatz)
6.4 |Ortlich bedingter Mehrbedarf - - - - 080| - -
11,70| 13,50| 10,60f 8,90| 10,20 11,10| 13,10
Referat 60
- Lebensmitteliiberwachung, Tierschutz -
60. Referatsleitung 0,05 0,10{ 0,05/ 0,05( 0,05 0,05 0,10
60.1 |Vollzug lebensmittelrechtlicher Vorschriften (z.B.
Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz)
60.2 |Vollzug hygienerechtlicher Vorschriften (z.B.
Fleischhygiene-Verordnung)
60.3 [Vollzug des Fleisch- und Geflligelfleisch- 430( 4,35 3,85 3,95 4,10 4,90| 5,90
hygienegesetzes
60.4 |Preis- und Handelsklassen-Uberwachung
60.5 |Mitwirkung beim Vollzug der Gewerbeordnung, der
Handwerksordnung und des Gaststattengesetzes
60.6 |Mitwirkung bei Personalangelegenheiten der 0,75 1,40 0,50, 0,30 0,35 0,40 0,30
amtlichen Tierarzte, Fleischbeschaukontrolleure
und Geflugelfleisch-Kontrolleure 2)
60.7 [Vollzug desT!ers?uchenge.s.etzes 105 o085 070| o080| 105 080 0095
60.8 |Vollzug des Tierkdrperbeseitigungsgesetzes
60.9 |Mitwirkung bei den Tiergesundheitsdiensten
60.10 |Mitwirkung beim Vollzug d. Tierzuchtgesetzes
60.11 |Vollzug des Tierschutzgesetzes und sonstiger
tierschutzrechtlicher Vorschriften 065 060 090/ 060 105 085 0,95
60.12 |Mitwirkung beim Vollzug des Arzneimittel-
gesetzes
60.13 |Vollzug des Bundesseuchengesetzes * - - - - - - -
6,80 7,30| 6,000 5,70f 6,60 7,001 8,20
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6-7110-377
Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Ordn. [Jahr der Prifung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Nr. |Einwohner am 30.06. des Prifungsjahrs 105.418]113.739|120.604| 120.863| 144.145|192.360| 207.004
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Kréafte
Referat 61
- Landwirtschaft, Weinbau -
61. Referatsleitung - 0,051 - - - - -
61.1 |Forderung der Landwirtschaft sowie des Wein-,
Obst- und Gartenbaues
61.2 |Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehérde
(z.B. Vollzug des Grundstiickverkehrsgesetzes)
61.3 |Anbauregelungen im Weinbau, Weiniber- 0301 035 050/ 025 020 055 045
wachung
61.4 |Mitwirkung bei agrarstrukturellen Planungen
61.5 |Ernteermittlung und sonstige Erhebungen
61.6 |Fordermaflinahmen der Europaischen Union, des
Bundes und des Landes 4,00 4,700 3,40 2,15 1,70[ 2,85 3,40
61.7 |Vollzug der Zusatzabgabenverordnung *
61.8 [Forderung der Tierzucht ® - 0,50 - - - - 0,35
61.9 |Mitwirkung beim Vollzug forst- und waldbau- - - - - - - -
rechtlicher Vorschriften ©
4,30 5,60 3,90 2,40 1,90 3,40] 4,20
1) Uberpriifung von Getrankeschankanlagen.
2) LK 2: Im Landkreis wurden die meisten Tiere geschlachtet und etwa 50 Fleischbeschaukontrolleure beschéftigt.
3) Der Bedarf ist in den Ordn. Nr. 60.1 bis 60.5 enthalten.
4) Andere Bezeichnung gegeniiber dem Verwaltungsgliederungsplan aufgrund der Verordnung zur Durchfiihrung der Zusatz-
abgabenregelung.
5) Tierzuchtberatung wird nicht in allen Landkreisen angeboten.

6)

Der Bedarf ist in den Ordn. Nr. 61.1 bis 61.5 enthalten.



Rechnungshof Anlage 6
Rheinland-Pfalz

6-7110-377 Personalbedarf

Verwaltung von Kreiseinrichtungen

Landkreis: 1 2 3 4 5 6 7
Jahr der Priifung: 1996 | 1998 | 1998 | 1997 | 1996 | 1999 | 1997
Einwohner am 30.06. des Priifungsjahrs 105.418( 113.739] 120.604 | 120.863| 144.145 192.360| 207.004
1 2 3 4 5 6 7 8
Aufgabenbereich Krafte | Krafte | Krafte | Krafte | Kréafte | Krafte | Krafte
Kreisvolkshochschule V 2,00 - - 2,60 7,20 - 0,40
Kreismusikschule (ohne Musikschullehrer) 2,401 2,40 2,20 - 2,40 - -
Museen, Galerien 0,40 - - - - - -
Abfallwirtschaftsbetrieb ? 7,001 6,70 8,50 8,90 - 10,10| 13,50

1) LK 5: Einschlie3lich padagogischer Krafte.

2) LK 5: Die Einrichtung war in die Priifung nicht einbezogen.
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6-7110-377
Arbeitszeitwerte fir Sachbearbeitertatigkeiten
Ifd. Zu Tatigkeitsbereich Bestimmung des mBz U | Anhalts- Bemerkungen
Nr. | Ordn. "Falles" je Fall in wert
Nr. Minuten | Falle je
(ohne Kraft
Zu- (mlt Zu-
schlag) | schlag)
1 2 3 4 5 6 7
1 |11.6 Wahrnehmung von Aufgaben zur technikunterstitzten Informationsverarbeitung Anzahl der mit 50 Zu Spa]te 6: .
Informationstechnische Infrastruktur der Verwaltung planen und dokumentieren, Hard- und Soft- Arbe|tsp|atzco_m- bis N".:ht einbezogen sind:
. o . . putern oder Bild- -Die Beschaffung und Nutzung der tech-
ware nach Bedarfsermittiung auswahlen, beschaffen und zur Nutzung einrichten, Haushaltsmittel : N . e o
X ; . . . ) schirmendgeraten 70 nischen Geréate in den kreiseigenen
bewirtschaften, Anwender bei der Nutzung der Informationstechnik unterstitzen, Zugriffsrechte ausgestatteten Schulen
einrichten und tiberwachen, Fehler bei der Hard- und Softwarenutzung analysieren und beseitigen Arbei u L .

. ) itsplatze -die Einrichtung und Pflege einer Inter-
oder deren Beseitigung veranlassen, Schulungsbedarf der Anwender ermitteln, ggf. Schulungs- netprasentation des Landkreises
maf3nahmen durchfiihren, Ausfiihrung von Vertragen Uberwachen und Aufgaben der System- -Programmierungen groReren Um’fangs
administration wahrnehmen, soweit diese nicht auf die Fachabteilungen Ubertragen sind. ’

2 12 Personalverwaltung (ohne Bearbeitung von Reisekosten- und Beihilfeantragen) Anzahl der Perso- 120 Zu Spalte 4: _ _ _
Grundsatzfragen der Personalwirtschaft klaren, Personalangelegenheiten wahrnehmen, insbeson- nalfalle %gsiigﬁgifﬂﬁ ;Itgﬁ gr\:' ?rj]ogfaﬁsmf:r:'eti
dere Einstellungen, Ernennungen, Beférderungen, Eingruppierungen, Abordnungen, Verset- _Landesbedienstete: 1 ’
zungen und Umsetzungen vorbereiten, Daten fiir die Festsetzung von Besoldungen, Vergitungen Zeitarbeitskrafte: 1 '
und Léhnen ermitteln und erfassen (ohne Vergiitungen des Fleischbeschaupersonals E), Auszah- -Auszubildende, Anwérter, Praktikanten: 1
lungen veranlassen (ggf. Uber einen beauftragten Dritten), Antrége auf Genehmigung von Neben- -Ehrenamtlich Beschéftigte: 0,5
tatigkeiten bearbeiten, in Dienstordnungsangelegenheiten mitwirken, Aus- und Fortbildungsmaf3- -Beschéftigte Dritter: 0,5
nahmen des Personals einleiten, Arbeits- und Fehlzeiten erfassen, Personalvertretung und -geringfiigig Beschéftigte, ABM- und Hono-
Gleichstellungsstelle in Personalangelegenheiten beteiligen, Dienstaufsichtsbeschwerden feder- rarkrafte: 0,5 '
fuhrend bearbeiten, Haushaltsmittel fir Personalausgaben bewirtschaften, Arbeitsschutzmai3- -Versorgungsempfanger: 0,1.
nahmen fur die Beschaftigten veranlassen, Personalakten und Statistiken fiihren. '

3 125 Erstattung von Reisekosten Anzahl der Antrage 13 Zu Spaltg 5: .
Beschaftigte beraten, Antrédge entgegennehmen und auf Vollsténdigkeit prifen, Unterlagen nach- ME.;Z be man_ueller _Sachbgarbeltung. Der

: - 4 . : . Zeitbedarf verringert sich bei Antragstellung
fordern, Angaben in den Antrédgen mit den Belegen abgleichen, Reisekostenvergiitungen berech- : L L

- ) ) . und Sachbearbeitung mit einem automatisier-
nen und festsetzen oder Antrédge ablehnen, Kassenanordnungen fertigen, Unterschriften einholen, :
. ) . - " ten Verfahren auf acht Minuten.
Unterlagen zur Zahlung weiterleiten, Jahresfahrleistungen tiberwachen, Akten fiihren.
1) Mittlere Bearbeitungszeit.
2)

Der Bedarf hierfur ist in der Fachabteilung beriicksichtigt. Die Vergitung des Fleischbeschaupersonals wird in der Fachabteilung berechnet.
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Ifd. Zu Tatigkeitsbereich Bestimmung des mBz Anhalts- Bemerkungen
Nr. | Ordn. "Falles" je Fallin wert
Nr. Minuten | Félle je
(Ohne Kraft
Zu- (mit Zu-
schlag) | schlag)
1 2 3 4 5 6 7
4 12.6 Bearbeitung von Antragen auf Beihilfe Anzahl der Antrage 35 Zu Spalte 5:
Antragsteller beraten, Antragsvordrucke ausgeben, Antrage entgegennehmen, registrie- ggj:iﬁg%aiigergr%;tfégeme Uberwiegend
ren und auf Vollsténdigkeit prifen, Angaben in den Antragen mit den beigefligten Belegen '
abgleichen, Beihilfefahigkeit der Aufwendungen ermitteln, Beihilfen berechnen, festsetzen
oder ablehnen, Belege entwerten, Bescheide unterzeichnen oder zur Unterschrift vor-
legen, Kassenanordnungen fertigen, Unterschriften einholen, Unterlagen weiterleiten, Listenein-
trage erganzen, Beihilfeakten fiihren.
5 |21.1 Bearbeitung von Widerspruchsverfahren durch die Geschéftsstelle des Kreis- | Anzahl der regis- 450
rechtsausschusses trierten Wider- bis
. . . . . spruche
Widerspruchsfuhrer beraten, Widerspriche zur Niederschrift aufnehmen, Widerspriiche P 550
registrieren und priifen, Eingdnge bestatigen, Abhilfeprifungen und Stellungnahmen ver-
anlassen, Unterlagen nachfordern, ggf. Erledigung der Verfahren ohne Kreisrechtsaus-
schusssitzung prifen, Sitzungstermine und Tagesordnungen festsetzen, Beisitzer bestim-
men, Beteiligte laden, Protokolle und Widerspruchsbescheide an Beteiligte versenden,
Verwaltungsgebiihren und Auslagen festsetzen, Kassenanordnungen fertigen, Beisitzer-
vergutungen abrechnen, Verfahrensergebnisse in der Datenbank eintragen, Fachakten
zuriickgeben, Akten flihren.
6 211 Wahrnehmung der Aufgaben als Vorsitzende(r) des Kreisrechtsausschusses Anzahl der vor 350 Zu Spalte 6:
N . . . . . - dem Kreisrechts- . Es ist beriicksichtigt, dass die Vorsitzen-
e s e oS ar e i  ausseruss ver.
. d'I%t' Widora g » B9 P handelten Ealle 400 | sich vor der Verhandlung erledigen (z.B.
oder diktieren, Widerspruchsbescheide fertigen. durch Riicknahme).
7 221 Bearbeitung von BuRBgeldverfahren in StraBenverkehrsangelegenheiten Anzahl der regis- 35
Ordnungswidrigkeitsanzeigen registrieren und priifen, Verursacher oder Halter ermitteln, trierten BuBgeId-
. . . .. | verfahren in Stras-
ggf. Betroffene anhdren, BuRgelder festsetzen, BuR3geldbescheide und Einstellungsverfii-
. . ; " ” L senverkehrsange-
gungen erlassen, Einspriiche bearbeiten, iber Antrdge auf Akteneinsicht und Stundung legenheiten
entscheiden, Fahrverbote festsetzen, Einziehung der Fihrerscheine veranlassen, Ge-
richtstermine wahrnehmen, Betroffene beraten, Akten flihren.
8 22.1 Bearbeitung sonstiger BuRgeldverfahren Anzahl der regis- 80

Ordnungswidrigkeitsanzeigen registrieren und priifen, ggf. Betroffene und Fachabteilun-
gen anhoéren, Bul3gelder festsetzen, BuRgeldbescheide und Einstellungsverfiigungen er-
lassen, uber Antrdge auf Akteneinsicht und Stundung entscheiden, Einspriuche bearbei-
ten, Gerichtstermine wahrnehmen, Betroffene beraten, Akten fiihren.

trierten sonstigen
Buf3geldverfahren
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Ifd. Zu Tatigkeitsbereich Bestimmung des mBz Anhalts- Bemerkungen
Nr. | Ordn. "Falles" je Fallin wert
Nr. Minuten | Félle je
(Ohne Kraft
Zu- (mit Zu-
schlag) | schlag)
1 2 3 4 5 6 7
9 22.2 Bearbeitung von Verwarnungsgeldverfahren Anzahl der regis- 9 Zu Spalte 5:
ord idriakeit . istri d oriif v h itteln. V. _ | trierten Verwar- Sofern die eingesetzte Software Uberge-
r nunglde| ngbetl sanz?jlgerll( reglsdrleren udn p\;u ?nl’q ergrs?cller ;rrm eln, verwar nungsgeldverfah- leitete Verwarnungen in BuRgeldverfah-
pgngsg_(? arjﬂft ogsus rucken und versenden, veriahren enstellen, 2ahlungseingange | oy ohne in BuR- ren in der Statistik bei Verwarnungen
uberpruten, en tuhren. geldverfahren ausweist, erhoht sich die mBz je Fall auf
Ubergeleitete Ver- 11 Minuten.
warnungen Es ist darauf zu achten, dass ubergeleite-
te Verfahren nicht doppelt gezahlt wer-
den.
10 |23.6 Bearbeitung von Antrégen auf Erteilung von Lernmittelgutscheinen Anzahl der aus- 15 Zu Spalte 5:
Antrage erfassen, Angaben Uberprufen, fehlende Unterlagen anfordern, Hohe der Gut- ?n?g:%inght?rIQ- gg.r Bemessung der mBz liegen zu Grun-
scheinbetrdge festsetzen, Lernmittelgutscheine ausstellen und unterschreiben, tGber Ab- no - x
; . . L e . - 30 % unvollstandige Antrage
lehnungen entscheiden, in Widerspruchs- und Klageverfahren mitwirken, Statistiken ferti- o
Akten fah - 10 % Ablehnungen
gen, en fuhren. - weniger als 1% Widerspriiche.
11 |30.2 Erteilung, Erweiterung und Versagung von Waffenbesitzkarten Anzahl der Ertei- 30
Antragsteller beraten, Antrdge entgegennehmen, erfassen und auf Vollsténdigkeit priifen, Unter- i:?ugr? (; eunnd Erwei-
lagen nachfordern, Auskiinfte bei Registerbehérden, Polizeibehérden und anderen Stellen (z.B.
Schiitzenvereine) einholen, Waffenbesitzkarten erteilen oder Antrage ablehnen, Kartei- oder Da-
s - Anzahl der Ver-
teieintrage vornehmen, Verwaltungsgebiihren und Auslagen festsetzen, Kassenanordnungen 45
. . sagungen
fertigen, Akten fiihren.
12 |30.2 Eintragung und Austragung von Waffen in Waffenbesitzkarten Anzahl der Ein- 11
. . ) . und Austragungen
Antragsteller beraten, Anzeigen Uber den Waffenerwerb oder die Waffenverau3erung entgegen- in d
" . . . er Waffenbe-
nehmen, erfassen und priifen, Waffen in den Waffenbesitzkarten ein- und austragen, andere sitzkarte
Behorden benachrichtigen, Verwaltungsgebiihren und Auslagen festsetzen, Kassenanordnungen
fertigen, Akten fiihren.
13 | 305 Ersterteilung und Verlangerung von Jagdscheinen Anzahl der erteilten 30
o R Jagdscheine
Antragsteller beraten, Antrdge entgegennehmen, registrieren und auf Vollstéandigkeit priifen, ggf. gaschet
Unterlagen nachfordern, Jagdscheine ausfertigen oder Verlangerungsvermerke eintragen, Kartei- Anzahl der verlan- 10

oder Dateieintrage erganzen, Jagdscheingebiihren, Jagdabgabe und Auslagen festsetzen, Kas-
senanordnungen fertigen, Jagdabgabe an die Landeskasse abfiihren, Akten fiihren.

gerten Jagdscheine
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Ifd. Zu Tatigkeitsbereich Bestimmung des mBz Anhalts- Bemerkungen
Nr. | Ordn. "Falles" je Fallin wert
Nr. Minuten | Félle je
(Ohne Kraft
Zu- (mit Zu-
schlag) | schlag)
1 2 3 4 5 6 7
14 |30.9 Bearbeitung von Antréagen auf Einblirgerung von Ausléandern mit Niederlassung im | Anzahl der einge- 150 Zu Spalte 5:
Inland (8§ 8 Staatsangehdrigkeitsgesetz) birgerten Perso- Vorlaufiger Wert, weil sich nach den Er-
. . . nen hebungen bei den Priifungen die Rechts-
Interessenten beraten, Antrdge entgegennehmen, erfassen und priifen, Kenntnisse der lage ab 1. Januar 2000 wesentlich gean-
deutschen Sprache feststellen und dokumentieren, Kopien fertigen und beglaubigen, ggf. dert hat.
Unterlagen nachfordern, Anhdrungsverfahren einleiten und auswerten, Inhaltsverzeich-
nisse und Vermerke erstellen und mit den Unterlagen an die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion weiterleiten, sonstige Stellen von den Einbirgerungen unterrichten,
Statistik und Akten fihren.
15 |30.9 Bearbeitung von Antragen auf Einbirgerung von Ehegatten Deutscher (§ 9 Staats- | Anzahl der einge- 400 Zu Spalte 6:
angehérigkeitsgesetz) und auf erleichterte Einbiirgerung fiir Auslander (§ 85 Aus- | blrgerten Perso- Vergleiche Spalte 7 bei Ifd. Nr. 14.
landergesetz) nen
Interessenten beraten, Antradge entgegennehmen, erfassen und prifen, Kenntnisse der
deutschen Sprache feststellen und dokumentieren, Kopien fertigen und beglaubigen, ggf.
Unterlagen nachfordern, Anhérungsverfahren einleiten und auswerten, Gber Antrage ent-
scheiden, Einbirgerungszusicherungen fur die Entlassung aus der bisherigen Staatsan-
gehorigkeit erteilen, Verwaltungsgebihren festsetzen, ggf. Zustimmung der Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion einholen, Einblrgerungstermine mitteilen, in Widerspruchs-
und Klageverfahren mitwirken, sonstige Stellen von den Einbirgerungen unterrichten,
Kassenanordnungen fertigen, Statistik und Akten flhren.
16 |31.1 Aufgaben der Ausléanderbehérde Auslander mit 500 Zu Spalte 4:
Beraten, Aufenthaltsgenehmigungen erteilen, verlangern oder versagen, Duldungen erteilen und | - Asylantrag bis Grundlage ist die nach den Unterlagen
verlangern, Uber aufenthaltsbeendende MaRnahmen entscheiden und deren Durchfilhrung ver- | - Asylfolgeantrag 600 der Verwaltung nachgewiesene Zahl der
anlassen, mit anderen Behorden bei den Uberpriifungen von Betrieben hinsichtlich der illegalen | - abgelehntem Asylbewerber und fur die sonstigen Aus-
Beschaftigung zusammenarbeiten, Zu- und Wegziige von Auslandern erfassen, Umver- | Asylantrag mit lander die Zahl nach der jahrlichen Be-
teilungsantrage von Asylbewerbern bearbeiten, Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren einleiten, | Duldung standsstatistik des Bundesverwaltungs-
Verwaltungsgebihren festsetzen, Statusmitteilungen erstellen und weiterleiten, Auslanderdateien 1.500 [|amts.
verwalten, in Widerspruchs- und Klageverfahren mitwirken, Auskinfte an andere Behorden und | Zahl der sonstigen bis
Stellen erteilen und von diesen anfordern, Akten fiihren. Auslander 1.600
17 |311 Zustimmung der Auslanderbehorde zu Visaerteilungen und Entgegennahme von | Anzahl der Zustim- 30 Zu Spalte 3:

Verpflichtungserklarungen

Antrage erfassen, Unterlagen auf Vollstandigkeit priifen, feststellen, ob Bedenken gegen
die Zustimmungen bestehen, hierzu ggf. Verpflichtungserklarungen von Garantiegebern
entgegennehmen, Unterschriften beglaubigen, Stellungnahmen zur finanziellen Leis-
tungsfahigkeit der Garantiegeber abgeben, Zustimmungen zur Visumserteilung gegen-
Uber dem Bundesverwaltungsamt erklaren und ablehnen, Verwaltungsgebihren festset-
zen, Kassenanordnungen fertigen, Akten fiihren.

mungen / Ableh-
nungen und Anzahl
der ohne Zustim-
mungsverfahren
entgegengenom-
menen Verpflich-
tungserklarungen

Verpflichtungserklarungen zur Haftung fur
die Ausreisekosten und fur den Lebens-
unterhalt.
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Ifd. Zu Tatigkeitsbereich Bestimmung des mBz Anhalts- Bemerkungen
Nr. | Ordn. "Falles" je Fallin wert
Nr. Minuten | Félle je
(Ohne Kraft
Zu- (mit Zu-
schlag) | schlag)
1 2 3 4 5 6 7
18 |32.1 Bearbeitung von Fahrerlaubnisangelegenheiten Anzahl der Antrage 2.500 [Zu Spalte 6:
Fahrerlaubnisse erstmalig erteilen, Geltungsdauer verlangem, Umfang der Fahrerlaubnisse be- | auf erstmalige Er- Erfasst sind folgende Vorgénge:
grenzen, hierzu insbesondere Antrage auf Volistandigkeit priifen, ggf. Unterlagen nachfordern, | teilung, Erweiterung - Ersterteilung und Erweiterung einer
Registereintrage abfragen, Filhrerscheine bei der Bundesdruckerei anfordem, nach Eingang | 0der Verlangerung Fahrerlaubnis ) _
priifen, ob die Angaben in den Fithrerscheinen mit den Antragsdaten tibereinstimmen, ggf. Berich- | €N€" Fahrerlaubnis - Ersterteilung und Verlangerung einer
tigungen veranlassen, Unterlagen an die fiir die Abnahme der Fahrerlaubnisprifung zusténdige Fahr_erlaub_ms zur Fahrgastk_)eforderung
Stellen abgeben, nach Aushandigung der Fiihrerscheine Daten in das 6rtliche Fahrerlaubnisregis- ) Ertellung einer Fahrerlaubnis aufgrund
. ' : . . . - . einer auslandischen Fahrerlaubnis
ter el.ngeben,. threrschelne aufgrynd einer Dlenstfahrerlaubnls ertellen,. auslanolllsche Fahrer- - Erteilung einer Fahrerlaubnis aufgrund
laubnisse registrieren, Fahrerlaubnisse an die Inhaber einer Fahrerlaubnis aus einem anderen einer Dienstfahrerlaubnis
Staat erteilen, Antrage auf Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeforderung bearbeiten, Verwaltungsgebuh- - Erteilung einer Fahrerlaubnis als Ersatz
ren festsetzen, Kassenanordnungen fertigen, Daten an das Zentrale Fahrerlaubnisregister tber- - Erteilung einer vorlaufigen Fahrerlaubnis
mitteln, Akten fihren. - Erteilung eines internationalen Fihrer-
scheins.
19 |321 Umtausch von Fihrerscheinen
Antragsteller beraten, Antrage entgegennehmen und auf Vollstandigkeit priifen, ggf. Kartei- | Anzahl der Antrége 20 Zu Spalte 5:
kartenabschriften von einer anderen Fahrerlaubnisbehorde anfordern und auswerten, Vorlagen | auf Umtausch Sind Karteikartenabschriften oder Akten
zur Herstellung von Kartenfiihrerscheinen ausdrucken, mit Lichtbildern versehen und von den An- bei anderen Behorden anzufordern, er-
tragstellern unterschreiben lassen, Kartenfithrerscheine bei der Bundesdruckerei anforderm, nach héht sich die mBz auf 25 Minuten.
Eingang prifen, ob die Angaben in den Fihrerscheinen mit den Antragsdaten tbereinstimmen,
ggf. Berichtigungen veranlassen, Antragsteller benachrichtigen und Kartenfiihrerscheine aushan-
digen, bisherige Fihrerscheine einziehen und entwerten, Verwaltungsgebihren festsetzen, Kas-
senanordnungen fertigen, ortliches Fahrerlaubnisregister erganzen und Daten an das Zentrale
Fahrerlaubnisregister Gibermitteln, Akten fuihren.
20 |321 Bearbeitung von Antragen auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis Erteilte
Antragsteller beraten, Antrage entgegennehmen und auf Vollstandigkeit Gberpriifen, Registeraus- | Fahrerlaubnisse
kiinfte einholen und mit Akten auswerten, z.B. Uber frihere Entziige von Fahrerlaubnissen, | - ohne mMPU Bl 40
personliche Eignung zur Fihrung von Kraftfahrzeugen priifen, ggf. Antragsteller anhéren und die
Erteilung von Fahrerlaubnissen ablehnen, andernfalls Vorlagen zur Herstellung von Kartenfihrer- | - mit MPU 90
scheinen ausdrucken, mit Lichtbildern versehen und von den Antragstellern unterschreiben las-
sen, Kartenfiihrerscheine bei der Bundesdruckerei anfordern, nach Eingang prifen, ob die Anga- | - Versagte
ben in den Fihrerscheinen mit den Antragsdaten Ubereinstimmen, ggf. Berichtigungen veranlas- | Fahrerlaubnisse 120
sen, Antragsteller benachrichtigen und Kartenfiihrerscheine aushéndigen, Verwaltungsgebiihren
festsetzen, Kassenanordnungen fertigen, értliches Fahrerlaubnisregister ergénzen, Daten an das
Zentrale Fahrerlaubnisregister und das Verkehrszentralregister Gibermitteln, in Widerspruchs- und
Klageverfahren mitwirken, Akten fihren.
3) Medizinisch-Psychologische Untersuchung.
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21 |321 Anordnung der Teilnahme an Aufbauseminaren wegen der Begehung von Straftaten oder | Anzahl der ange- 30
Ordnungswidrigkeiten bei Inhabern einer Fahrerlaubnis auf Probe ordneten Teilnah-
. ) . . men an Aufbau-
Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamts Uber Eintrage im Verkehrszentralregister und dem Zen- Seminaren
tralen Fahrerlaubnisregister erfassen, Einwohnermeldedaten Uberpriifen, ggf. Unterlagen zu Fahr-
erlaubnissen bei den erteilenden Behdrden anfordern, Dateien ergénzen, Mafl3nahmen festlegen
und gegenuber Fihrerscheininhabern anordnen, Verwaltungsgebihren festsetzen, Kassenanord-
nungen fertigen, Teilnehmernachweise der Fahrschulen erfassen, Daten an das Zentrale Fahrer-
laubnisregister und das Verkehrszentralregister tibermitteln, Akten fiihren.
22 |32.7 Ubernahme von Kosten der Schiilerbeférderung und fiir Fahrten zu Kindertages- | Anzahl der zu be- 3.900 |Zu Spalte 6:
statten im 6ffentlichen Personennahverkehr (OPNV) férdernden Schiler bis Es ist beriicksichtigt, dass nicht fir alle
- . . . | und Kindergarten- Kinder/Schuler in jedem Jahr ein Antra
Antrage auf Ubernahme der Fahrkosten und Antrage auf Erlass des Eigenanteils bearbei- kinder im O?fent- 4.200 | gestellt werden mujss 9
ten und ggf. bescheiden, Fahrstrecken ermitteln, Fahrausweise bestellen, Fahrausweise lichen Personen- ' ’
auf Vollstandigkeit und Richtigkeit kontrollieren und an die Schulen weiterleiten, Fahrprei- nahverkehr
se mit Verkehrstragern abrechnen, Ersatzkarten beschaffen, Kassenanordnungen ferti-
gen, Zahlungseingadnge (Eigenanteile) Uberwachen, Fahrkarten einziehen, in Wider-
spruchs- und Klageverfahren mitwirken, Statistik und Akten fuihren.
23 |331 Zulassung von Fahrzeugen zum Stral3enverkehr Summe der jahr- 7.000 Zg Spalte 6: . i
Antragsteller beraten, Fahrzeuge neu zulassen, wieder zulassen, umschreiben und stilllegen, ||che_r_1 GeschaLts- bis N:;Qt;:rtﬁlgbfé 32: CLGJT’YIVVZE?IFE;rsgebUh-
Kennzeichen zuteilen, Halter- und Fahrzeugdaten in den Fahrzeugnachweisen andern, Zwangs- \lsorgalllgzesauSST Aelrr 7.500 ren
mafnahmen bei der Nichtbefolgung von Halterpflichten einleiten, Fahrzeuge zur Fahndung aus- atel Q_ ) ' d en' AuRendienst zur zwangsweisen
schreiben, Verwertungsnachweise oder Verbleibserklarungen auswerten und an die zustandige qles Iandeselnhen- Stilllegung von Fahrzeugen und
Ordnungsbehorde weiterleiten, Verwaltungsgebiihren festsetzen, Kassenanordnungen fertigen, | lichen automati- - die Leitung der Zulassungsstelle
Halterauskiinfte erteilen, Fahrzeugdaten mit dem Kraftfahrt-Bundesamt abgleichen, in Wider- | Sierten Zulas- :
spruchsverfahren mitwirken, Akten flihren. sungsverfahrens
mit Ausnahme des
Geschaftsvorgangs
KBA-Ablage"
24 331 Zwangsstilllegungen von Fahrzeugen (Auf3endienst) Anzahl der Auf- 1.200 | Zu Spalte 6:
Auftrage prifen, MaRnahmen treffen um die Fahrzeugscheine einzuziehen und die amtlichen trage bis c?:r;:léfémte gi?:?\d;ul—?:lgﬂf-suﬁ?wzzz;be?:
Kennzeichen zu entstempeln, Ergebnisse auf den Auftrdgen vermerken, Unterlagen an die Zulas- 1.500 | ten, worin auch die Spanne begriindet

sungsstelle zurtickgeben, Akten fiihren.

liegt.
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Sozialhilfe fir Hilfeempfanger in Einrichtungen bei vollstation&rer Unterbringung
25 |411 Neuantrage Anzahl der Neu- 320 Zu Spalte 5:
und Beteiligte beraten, vorrangige Hilfeleistungen (z.B. ambulante Hilfe, Selbsthilfe durch antrage Wird Hilfe o uberr_eglonalenn Emr-ICh_
41.2 ) . . . . . tungen gewéhrt und ist der Uberdrtliche
Angehdrige) abklaren, Angaben zur Priifung der persénlichen und wirtschaftlichen Ver- N R a1 :
o ) . . g Trager der Sozialhilfe zustédndig, mindert
haltnisse der Hilfe Suchenden entgegennehmen, Daten am Bildschirm erfassen, medizi- sich die mBz auf 300 Minuten
nische Gutachten einholen, Hilfebedirftigkeit prifen, Kostenibernahmen erklaren, Barbe- ’
trage festsetzen, Kostenbeitrage ermitteln und anfordern, Unterhaltspflichtige Uber die
Hilfegewahrungen informieren, Fragebdgen zur Feststellung der wirtschaftlichen Verhalt-
nisse Ubersenden, Unterhaltspflichten tberprufen E, vorrangige Anspriiche beantragen
oder Uberleiten, Darlehensvertrage abschlieRen, dingliche oder sonstige Sicherungen der
Darlehensforderungen tGberwachen, ggf. Anhérungen nach § 24 SGB X durchfiihren und
Sozialhilfeleistungen ablehnen, in Widerspruchs- und Klageverfahren mitwirken, Statistik
und Akten fiihren.
26 |411 Laufende Falle (Zahlfalle) Anzahl der Zahl- 220 Zu Spalte 5:
und Alle Aufgaben erledigen, die nach Erteilung von Kostenlibernahmen anfallen, insbeson- falle wird Hilfe n uberr_eglonalenn Emr-ICh_
41.2 > - - . tungen gewéhrt und ist der Uberdrtliche
dere Heimrechnungen prifen, Abwesenheitstage erfassen, Erstattungsanspriiche und N R a1 :
: . . L > . Trager der Sozialhilfe zustéandig, mindert
sonstige vorrangige Leistungen (z.B. Beihilfen) geltend machen, Anspruche aus privat- ; : -
. . . o sich die mBz auf 190 Minuten.
rechtlichen Vertragen ermitteln und geltend machen, Kostenbeitrdge anpassen, Barbe-
trage neu festsetzen und deren Verwendung prifen, Lebensbescheinigungen einholen,
Einkommen aus Vermégen (Zinsen) ermitteln und den Einsatz fordern, wirtschaftliche
Verhaltnisse von Unterhaltspflichtigen uberprufen (i.d.R. alle zwei Jahre), Aufgaben im
Zusammenhang mit der Anderung von Pflegestufen wahrnehmen, einmalige Beihilfen und
Krankenhilfe gewéhren, bei der Einnahmeuberwachung mithelfen, Akten fuhren.
27 |41.1 Eingestellte Zahlfalle Anzahl der einge- 180 Zu Spalte 5:
und Alle Aufgaben wahrnehmen, die nach Einstellungen der Sozialhilfe zu erledigen sind, ins- stellten Zahiflle wird Hilfe - uberr_eglonale__n Emr.ICh-
41.2 " : = - tungen gewahrt und ist der Uberértliche
besondere Bestattungskosten Ubernehmen, mit den Einrichtungen abrechnen, sonstige .. o A :
. . - e . Trager der Sozialhilfe zustéandig, mindert
soziale Leistungstrager von den Hilfeeinstellungen unterrichten, Erben und Nachlasse er- : : .
. 2 A . sich die mBz auf 150 Minuten.
mitteln, Sozialhilfeaufwendungen zusammenstellen, Kostenersatze geltend machen, Til-
gungen von darlehensweise gewahrter Sozialhilfe betreiben, zu Unrecht gewahrte Sozial-
hilfe (z.B. wegen verschwiegenem Vermdogen) zuruckfordern, in Widerspruchs- und Kla-
geverfahren mitwirken, Abschlussvermerke fertigen, Hilfedateien berichtigen, Statistik und
Akten fuhren.
4) Abgabe an das Sachgebiet Heranziehung Unterhaltspflichtiger erst nach der Feststellung einer grundsatzlichen Unterhaltsfahigkeit.
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28 411 Sozialhilfe fur Hilfeempfanger bei teilstationarer Unterbringung in einer Werkstatt | Anzahl der Zahl- 220
und fur Behinderte, Tagesforderstatte oder Einrichtung fiir betreutes Wohnen falle
41.2 Beteiligte beraten, Angaben zu den persénlichen und wirtschaftlichen Verhéltnissen der
Hilfe Suchenden und ggf. der Eltern entgegennehmen, Daten am Bildschirm erfassen,
medizinische Gutachten einholen und auswerten, Hilfebedurftigkeit prufen, Kostenuber-
nahmen erkléaren, laufend anfallende Aufgaben erledigen, insbesondere berechnete Un-
terbringungskosten Uberprifen, ggf. einsetzbares Einkommen und Kostenbeitrage verein-
nahmen, Unterhaltspflichtige Uber die Hilfegewahrung unterrichten und ihre wirtschaft-
lichen Verhéltnisse ermitteln (liegt Unterhaltsfahigkeit grundsétzlich vor, Abgabe der Un-
terlagen an das Sachgebiet Heranziehung Unterhaltspflichtiger), nach Beendigung der
Sozialhilfe Kostenersatzanspriiche tUberprufen, ggf. Erben und Nachlasse ermitteln, So-
zalhilfeaufwendungen zusammenstellen und Kostenersatze geltend machen, in Wider-
spruchs- und Klageverfahren mitwirken, Statistik und Akten fihren.
29 |411 Leistungen fur Kinder in Einrichtungen zur Frihférderung und in Sonderkinder- Anzahl der Kinder, 60
und garten fir die im Laufe
41.2 Antrage der Einrichtungen uber beabsichtigte MaBnahmen der Friihférderung oder Anzei- f&ﬂgser‘l]ae%?:cﬁls
gen Uber die Aufnahme in Kindergéarten entgegennehmen, Daten am Bildschirm erfassen, werden
begrindende Unterlagen fir FruhférderungsmafBnahmen auswerten (z.B. gutachtliche
Stellungnahmen), ggf. Stellungnahmen des Gesundheitsamts einholen, Leistungsumfang
festlegen, Kostenanerkenntnisse erteilen, in Rechnung gestellte Behandlungs- und Be-
treuungskosten Uberpriifen, Akten fihren.
30 | 415 Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Bundesvertriebenengesetz Anzahl der Antrége 180

(88 15, 100 BVFG)

Angehdrige und Antragsteller beraten, Vordrucke zur Beantragung eines Aufnahmebe-
scheids beim Bundesverwaltungsamt und auf Erteilung der Bescheinigungen ausgeben,
Antrage auf Ausstellung einer Bescheinigung entgegennehmen und registrieren, ggf.
Unterlagen nachfordern, Aufnahmeakten des Bundesverwaltungsamts anfordern, Ge-
spréache mit den Antragstellern Gber die Kenntnisse der deutschen Sprache fuhren und
dokumentieren, Anspruchsvoraussetzungen abschliel3end prifen, Bescheinigungen aus-
fertigen oder Erteilungen ablehnen, Registriernachweise ergénzen, Behdrden und Dienst-
stellen unterrichten, in Widerspruchs- und Klageverfahren mitwirken, Statistik und Akten fuh-
ren.

auf Ausstellung
von Bescheini-
gungen
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31 |41.6 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz Anzahl der Antrage 90

Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz wahrnehmen, insbesondere Antrag-
steller beraten, Antragsvordrucke ausgeben, Antrédge auf Allgemeine Leistungen, Einzel-
leistungen, Sonderleistungen, Verdienstausfallentschadigung und Harteausgleich entge-
gennehmen, Anspruchsvoraussetzungen priifen, Leistungen bewilligen oder ablehnen,
Leistungen zur Zahlung anordnen (Bundeskasse), zu Unrecht bezogene Leistungen zu-
rickfordern, in Widerspruchs- und Klageverfahren mitwirken, Leistungsnachweise erganzen,
Statistik und Akten fuhren.

32 |41.7 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz Anzahl der Erst- 800
und Wiederho-

Alle mit dem Vollzug des Wohngeldgesetzes zusammenhangende Aufgaben bearbeiten, lungsantrage auf bis
insbesondere Antragsteller beraten, Vordrucke ausgeben, Antrage auf Wohngeld entge- Mietzuschuss und 900
gennehmen und Antragsdaten am Bildschirm erfassen, ggf. Unterlagen nachfordern, An- Lastenzuschuss
trage wegen fehlender Mitwirkung manuell ablehnen, Berechnungsdaten am Bildschirm
eingeben, Bescheide priifen und versenden, Kassenanordnungen fertigen, Anderungsmit-
teilungen der Wohngeldempfanger bearbeiten, Uberzahlte Wohngeldbetrage zuriickfor-
dern, in Widerspruchs- und Klageverfahren mitwirken, Amtshilfe leisten, Betriebsmittel anfor-
dern und abrechnen, Statistik und Akten flhren.

33 [41.8.1 |Leistungen nach dem Bundesaushildungsférderungsgesetz (BAf6G) und dem Auf- | Anzahl der Erst- 600
stiegsfortbildungsforderungsgesetzes (AFBG) und Wieder-

holungsantrage
Antragsteller beraten, Vordrucke ausgeben, Antrage auf Férderung entgegennehmen, re- (BAfd%) g

gistrieren und auf Vollstandigkeit prifen, ggf. Unterlagen nachfordern, Ablochbelege (BA-
f6G) signieren und versenden oder entsprechende Daten (AFBG) am Bildschirm einge- [ und

ben, Bescheide prifen und versenden, ggf. Berechnungen manuell vornehmen, Wieder- | o ani der Erst-
holungsantrage und Anderungsmitteilungen bearbeiten, Berichtigungen vornehmen und | .4 Folgeantrage
Vorbehaltsleistungen Uberwachen, Anhérungen durchfiihren, Leistungen zurlickfordern, (AFBG)

Uiber Stundungsantrage und Niederschlagungen entscheiden, in Widerspruchs- und Klage-
verfahren mitwirken, Statistik und Akten fiihren.

34 [41.13 |Landespflegegeld- und Landesblindengeldleistungen Anzahl der Emp- 70

Angehdrige und Antragsteller beraten, Antrdge entgegennehmen, amtsérztliche oder ver- fanger

sorgungsérztliche Gutachten einholen, Anspruchsvoraussetzungen prifen, Bewilligungs-
oder Ablehnungsbescheide fertigen, in Widerspruchs- und Klageverfahren mitwirken, laufen-
de Auszahlungen der Leistungen veranlassen, Anderungsmitteilungen bearbeiten, Le-
bensbescheinigungen anfordern, ggf. Leistungen einstellen, Akten fiihren.
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35 |42.3 Ubernahme von Elternbeitragen fir Kindertagesstatten Anzahl der Antrage 65 Zu Spalte 5:
Eltern beraten, Antrage entgegennehmen, ggf. Unterlagen nachfordern, anrechenbare | auf Ubernahme Der mBz liegt ein Anteil von 40 bis 60 %
Einkommen und mafRgebende Einkommensgrenzen ermitteln, Bewilligungs- und Ableh- | des Elternbeitrags Antragsteller, die Hilfe zum Lebensunter-
nungsbescheide erteilen, in Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren mitwirken, die Trager halt beziehen, zugrunde.
der Einrichtungen und deren Rechnungsstellen unterrichten, tbernommene Elternbeitra-
ge abrechnen, Kassenanordnungen fertigen, Akten fuhren.
36 (424 Erziehungsgeldleistungen Anzahl der Erst- 1.150 [ Zu Spalte 4:
Alle Aufgaben zur Gewahrung von Erziehungsgeld wahrnehmen, insbesondere Eltern und | Und Zweitantrage bis | Zwischen Erst- und Zweitantragen wird
Arbeitgeber Uber Erziehungsgeldleistungen und Uber Erziehungsurlaub beraten, Vor- 1.250 | nicht unterschieden.
drucke ausgeben, Erst- und Zweitantrdge auf Erziehungsgeld entgegennehmen und re- Vorlaufiger Wert, weil sich die Rechtslage
gistrieren, ggf. Unterlagen nachfordern, Daten am Bildschirm eingeben, Ausdruck der Be- ab 2001 geandert hat.
scheide und der Kassenanordnungen veranlassen, Bescheide unterzeichnen und versen-
den, Anderungsmitteilungen bearbeiten, Vorlage der Bescheinigungen des Arbeitgebers
im 16. Lebensmonat des Kindes iberwachen, zu Unrecht gewéhrte Leistungen zuriickfor-
dern, in Widerspruchs- und Klageverfahren mitwirken, Statistik und Akten fiihren.
37 (427 Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe Anzahl der Zahl- 175 Zu Spalte 3:
Beteiligte beraten, Antrage auf Gewahrung wirtschaftlicher Hilfen auf- oder entgegenneh- | félle B Einbezogene Hilfearten des SGB VIII:
men, Art und Umfang der Hilfen mit dem sozialen Dienst abklaren, Daten erfassen, Zu- -sozialpédagogisch begleitete Wohnform
standigkeit prufen, Hilfeplane auswerten, Kostenzusagen oder Bewilligungsbescheide er- (8 13 Abs. 3)
teilen, Krankenversicherungsschutz sicherstellen, Unterlagen beschaffen um Kosten-/Un- -Betreuung und Versorgung in Notsitua-
terhaltsbeitrage ggf. berechnen, festsetzen und anfordern zu kénnen, sonstige Ersatzleis- tionen (§ 20)
tungen ermitteln und geltend machen, einmalige Beihilfen bewilligen, Kostenabrechnun- -Unterbringung zur Erflllung der Schul-
gen prifen, Kassenanordnungen fertigen, an Hilfeplangesprachen und Erziehungskonfe- pflicht (8 21)
renzen teilnehmen, Erstattungsanspriiche mit anderen Jugendhilfetragern abrechnen, Hil- -Tagespflege (8§ 23)
feleistungen einstellen, beteiligte Stellen hieriiber unterrichten, in Widerspruchs- und Klage- -Erziehung in einer Tagesgruppe (8 32)
verfahren mitwirken, Dateien und Leistungsnachweise erganzen, Statistik und Akten fiihren. -Vollzeitpflege (8 33)
-Heimerziehung und sonstige betreute
Wohnform (§ 34)
-Intensive sozialpadagogische Einzelbe-
treuung (auch Schutzhilfe, § 35)
-Eingliederung seelisch behinderter Kin-
der und Jugendlicher (§ 35a Abs.1 S.2
Nr. 2-4)
-Hilfe fur junge Volljahrige (8 41)
-Inobhutnahme (§ 42)
-Vorlaufige Unterbringung (§ 43).
5)  Damit ist auch der Arbeitszeitaufwand fiir neu hinzukommende Falle und solche, in denen die Hilfe endete berucksichtigt. Nicht eingerechnet sind Arbeitszeitanteile fur Abrechnungen mit

dem Landesamt fiir Soziales, Jugend und Versorgung. Diese Aufgabe obliegt der zentralen Rechenstelle (Referat 40).




Rechnungshof Anlage 7
Rheinland-Pfalz Seite 11
6-7110-377
Ifd. Zu Tatigkeitsbereich Bestimmung des mBz Anhalts- Bemerkungen
Nr. | Ordn. "Falles" je Fallin wert
Nr. Minuten | Félle je
(Ohne Kraft
Zu- (mit Zu-
schlag) | schlag)
1 2 3 4 5 6 7
38 (42.7 Wirtschaftliche Leistungen fur sonstige JugendhilfemalBnahmen Anzahl der betreu- Zu Spalte 3:
Hilfe Suchende beraten, Unterlagen zur Ubernahme der Kosten entgegennehmen, Zu- ;e;hrﬁlgg.er in Mag- Eér;bseéogc\e/r:ﬁ.Jugendhllfemaﬁnahmen
standigkeit prifen, arztliche Gutachten und Stellungnahmen von Schulen anfordern und ’ - . .
: . - ; < 2 . -Soziale Gruppenarbeit (8 29)
mit den Hilfeplanen auswerten, befristete Kostenibernahmen erklaren, Erziehungsbe- o - p
: i, : ) . ) Frihforderung 60 -Erziehungsbeistandschaft (§ 30)
rechtigte Uber genehmigte MalRnahmen unterrichten und zur Mitarbeit auffordern, Hono- o - AR
A hlieR v tlich abrech Rech freien Tra -Sozialpadagogische Familienhilfe (§ 31)
rarvertrage schlieen, Honorare monatlich abrechnen, Rechnungen von freien Tragern Sonstige Ma- -Ambulante Eingliederungshilfe fiir see-
der Jugendhilfe prifen, Kassenanordnungen fertigen, bei Fortfihrung der MaBnahmen : . : :
- . - . « . . .~ | nahmen 80 lisch behinderte Kinder und Jugendliche
Hilfen weiter bewilligen, Honorarvertrage verlangern, bei Beendigung der Mafinahmen Hil- (§ 35a Abs.1 S. 2 Nr.1 -Friihforderung-)
fen einstellen, Abschlussberichte anfordern, Statistik und Akten fiihren. R ’ ’
39 |43.2 Fihrung von Amtsvormundschaften und Pflegschaften sowie tbernommene Bei- | Anzahl der am En- 350 Nicht erfasst ist der Arbeitszeitaufwand
standschaften aus Amtspflegschaften und Beistandschaften nach dem bis | de des Jahres ge- bis | fur die ab 1. Juli 1998 beantragten Bei-
31. Dezember 1998 geltenden Recht fuhrten Amtsvor- standschaften.
mundschaften und 400

Amtsvormundschaften:

Alle Aufgaben eines Vormunds (88 1773 ff. BGB) wahrnehmen, einschlie3lich der rechtli-
chen Vertretung der Minderjahrigen, mit den Vormundschaftsgerichten zusammenarbei-
ten, den Vormundschaftsgerichten Uber die Fihrung der Vormundschaften berichten, bei
Beendigung der Vormundschaften Abrechnungen erstellen und Abschlussberichte ertei-
len, Akten fuhren.

Pflegschaften:

Erganzungspflegschaften (88 1909 ff. BGB) im Rahmen des Ubertragenen Wirkungskrei-
ses fihren, samtliche Aufgaben und rechtliche Vertretungen wahrnehmen, mit den Vor-
mundschaftsgerichten zusammenarbeiten, den Vormundschaftsgerichten tber die Fih-
rung der Pflegschaften berichten, Akten fiihren.

Beistandschaften:

MaRnahmen zur Feststellung von Vaterschaften durchfiihren, Unterhaltsanspriiche gel-
tend machen, die dafir erforderlichen Sachverhalte ermitteln, Erklarungen der Vater tGiber
die Anerkennung der Unterhaltsanspriche beurkunden, Unterhaltszahlungen tberwa-
chen, die Weiterleitung eingegangener Betrdge veranlassen, Mundelgelder verwalten, be-
raten und ggf. gemeinsame Sorgeerklarung beurkunden, Antrage auf Beendigung von
Beistandschaften entgegennehmen, Abrechnungen bei Beendigung der Beistandschaft
erstellen, Unterlagen Uber die Fihrung von Beistandschaften an andere Jugendamter
abgeben, Akten fihren.

Pflegschaften so-
wie der Beistand-
schaften, die am

1. Januar 1999 aus
friheren Amts-
pflegschaften und
Beistandschaften
Ubernommen wur-
den.
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3

4

5

40

41

42

43.4

43.4

43.4

Bearbeitung der Antrage auf Unterhaltsvorschussleistungen - Neuantrage -

Antragsteller beraten, Antrage entgegennehmen und registrieren, ggf. Unterlagen nach-
fordern, unterhaltspflichtige Elternteile von der Antragstellung unterrichten und zur Unter-
haltszahlung anhéren, auf gesetzlichen Ubergang der Unterhaltsanspriiche hinweisen,
Anspruchsvoraussetzungen abschlieRend klaren, Bewilligungs- oder Ablehnungsbeschei-
de fertigen, unterhaltspflichtige Elternteile tiber die Bewilligung und den Ubergang der Un-
terhaltsanspriiche benachrichtigen, sonstige Stellen (z.B. Beistand, Sozialamt, Rechtsan-
walt) Uber die Bewilligungen informieren, Kassenanordnungen fertigen, Leistungs-
nachweise erganzen, in Widerspruchs- und Klageverfahren mitwirken, Akten fihren.

Bearbeitung der Zahlfalle nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit laufenden Zahlféllen wahrnehmen, insbesondere
Unterhaltsvorschussleistungen monatlich auszahlen, unterhaltspflichtige Elternteile bera-
ten, wirtschaftliche Verhéltnisse Uberprifen, Unterhaltsbetrdge ermitteln und festsetzen,
Unterhaltspflichtige zur Zahlung auffordern, mit den Unterhaltspflichtigen verhandeln, bei
Nichtzahlung Mahnbescheide beantragen und Unterhaltsklagen erheben, Strafverfahren
einleiten, an Gerichtsterminen teilnehmen oder auswartigen Behérden Vollmacht zur Ver-
tretung erteilen, vorliegende Unterhaltstitel nach § 727 Zivilprozessordnung umschreiben
lassen, Ratenzahlungen bewilligen, Forderungen stunden, niederschlagen oder erlassen,
Anspruche gegen Dritte geltend machen (z.B. Abzweigungsbetrage und Steuererstattun-
gen), Anspruchsvoraussetzungen regelmafig Uberpriifen, Ordnungswidrigkeiten ahnden,
Unterhaltsvorschussleistungen einstellen, bei ungerechtfertigtem Bezug zuriickfordern
oder anpassen, Zahlungseingadnge Uberwachen, Unterhaltsvorschussleistungen und
Kostenersatze mit dem Land abrechnen, Statistik und Akten fihren.

Wahrnehmung von Aufgaben nach Einstellung der Unterhaltsvorschussleistungen

Unterhaltspflichtige Elternteile und sonstige beteiligte Stellen (z.B. Sozialamt, Arbeitsamt,
Rentenversicherungstrager, Arbeitgeber) von den Einstellungen benachrichtigen, die fir
die gesamten Leistungszeitrdume noch offenen Ersatzanspriiche zusammenstellen, bei
Leistungseinstellungen infolge Umzugs innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz Sachver-
halte in Vermerken zusammenfassen und mit den Akten an das zustandige Jugendamt
weiterleiten, bei sonstigen Umziigen Sachverhaltsdarstellungen den zustandigen Jugend-
amtern Ubermitteln E, ggf. vollstreckbare Ausfertigungen der Unterhaltstitel zuriickgeben,
Akten abschlieRen.

6)

Die bisherigen Akten sind wegen der Zustandigkeit fir den Riickersatz weiter zu fiihren.

Anzahl der Antrage

Anzahl der Zahl-
falle

Anzahl der einge-
stellten Zahlfélle

80

120

30
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Nr.
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Tatigkeitsbereich

Bestimmung des
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mBz

je Fall in
Minuten
(ohne
Zu-
schlag)

Anhalts-
wert
Falle je
Kraft
(mit Zu-
schlag)

Bemerkungen

3

4

5

43

44

45

43.4

50.1

50.2

Aufgaben zum Rickersatz von Unterhaltsvorschussleistungen

Alle Aufgaben erledigen, die nach Leistungseinstellungen zur Geltendmachung von For-
derungen aus Unterhaltsvorschussleistungen anfallen, insbesondere Anschriften, Arbeit-
geber und wirtschaftliche Verhaltnisse der unterhaltspflichtigen Elternteile ermitteln, Un-
terhaltsanspriiche festsetzen und geltend machen, Verjahrungsfristen unterbrechen, mit
den Ersatzpflichtigen verhandeln, Vollstreckungsmaflinahmen einleiten, Zahlungseingéan-
ge Uberwachen, Ratenzahlungen bewilligen, Forderungen stunden, niederschlagen oder
erlassen, Einnahmen mit dem Land abrechnen, Akten fuhren.

Fuhrung des Baulastenverzeichnisses

Beteiligte beraten, Antrage zur Eintragung, Anderung oder Léschung einer Baulast entge-
gennehmen, ggf. Unterlagen nachfordern, Verpflichtungserklarungen vorbereiten, Termi-
ne zur Unterzeichnung von Verpflichtungserklarungen vereinbaren, Verpflichtungserkla-
rungen entgegennehmen, Eintragungsverfigungen fertigen und unterzeichnen, Baulasten
im Verzeichnis eintragen, Beteiligte und Behoérden iber die Eintragungen unterrichten,
Verwaltungsgebihren festsetzen, Kassenanordnungen fertigen, Akten fiihren.

Baugenehmigungsverfahren - Aufgaben der Ingenieure-

Interessenten im nicht gebuhrenpflichtigen Umfang *) beraten, Antrdge und Unterlagen
auf Vollstandigkeit sichten, Erfassungsdaten (z.B. Bauklasse, Bezeichnung des Bauvor-
habens) ergédnzen oder berichtigen, Eingangsbestatigungen in Verbindung mit der et-
waigen Nachforderung von Unterlagen erteilen, Vorhaben ggf. bauplanungsrechtlich beur-
teilen, Stellungnahmen von Fachbehérden (z.B. untere Landespflegebehérde, Regional-
stelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Gewerbeaufsichtsamt, Stras-
sen- und Verkehrsamt) anfordern, Auftrage zur Prifung statischer Nachweise an frei-
schaffende Priifingenieure fir Baustatik erteilen, Fristen mit technischen Hilfsmitteln Giber-
wachen, Baugenehmigungsantrage/Akten bis zur Entscheidung im Biro fiuhren, Prifver-
merke anbringen, Bau-/Teilbaugenehmigungen und Bauvorbescheide erteilen, Ableh-
nungsbescheide im Entwurf fertigen, Verwaltungsgebiihren und Auslagen festsetzen, Ge-
buhrenrechnungen von Priifingenieuren nachrechnen, in Widerspruchs- und Klage-
verfahren mitwirken, Abnahmen bei besonderen Bauwerken durchfiihren, Unterlagen von
Vorhaben im Freistellungsverfahren durchsehen und ggf. MalRnahmen einleiten.

7

Anzahl der
Ruckersatzféalle

Anzahl der Antrage
auf Eintragung,
Anderung und
Léschung

einer Baulast

Anzahl der Bauan-
trage

100

65

450
bis
500

Zu Spalten 3 und 4:

Erfasst werden Félle, in denen nach Ein-
stellung der Unterhaltsvorschussleistun-
gen Forderungen noch bestehen und gel-
tend zu machen sind.

Zu Spalte 4:

Summe der

- Antrage im umfassenden Verfahren,
- Antrége im vereinfachten Verfahren,
- Nachtrage (Tekturen),

- Freistellungsverfahren und

- Bauvoranfragen.

Beratungen im gebiihrenpflichtigen Umfang sind im Anhaltswert nicht enthalten. Sofern hierfur ein Bedarf besteht, ist der dafiir notwendige Personalaufwand durch die Erhebung von Ver-
waltungsgebiihren zu decken.
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mBz

je Fall in
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Zu-
schlag)

Anhalts-
wert
Falle je
Kraft
(mit Zu-
schlag)

Bemerkungen

3

4

5

46

47

48

49

50.2

50.5

52.3

52.4

Hilfstatigkeiten im Baugenehmigungsverfahren

Antréage im Baugenehmigungsprogramm erfassen, Bauakten anlegen, Unterlagen vorsor-
tieren und an die Sachbearbeiter weiterleiten, umfangreiches Schriftgut oder umfangrei-
che Baugenehmigungen fertigen (Texte, die nicht als Bausteine erfasst sind), erstelltes
Schriftgut ausdrucken und Sachbearbeitern zur Unterschrift zuleiten, Unterlagen der Bau-
genehmigungen zusammenstellen und zum Postversand herrichten, Kassenanordnungen
fertigen, Statistiken fiihren, Baugenehmigungen anderen Behorden und Stellen bekannt
geben, Baugenehmigungsakten nach der Entscheidung tUber den Bauantrag in die Abtei-
lungsregistratur Gibernehmen und bis zur Aufnahme im Archiv weiterfiihren.

Erteilung und Anderung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz

Antrage auf Erteilung und Anderung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen bearbeiten,
insbesondere Antragsteller beraten, Antrdge entgegennehmen, Aufteilungspléane mit ge-
nehmigten Bauplédnen abgleichen, bei bestehenden Geb&uden von der Bauaufsichtsbe-
horde feststellen lassen, ob die Angaben mit den Ortlichkeiten tibereinstimmen, Antrage
abschlieRend prifen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen ausfertigen, Bauzeichnungen
als Aufteilungsplane kennzeichnen und Bestatigungsvermerke anbringen, Verwaltungsge-
buhren festsetzen, Kassenanordnungen fertigen, Unterlagen aushandigen oder Ubersen-
den, Akten fuhren.

Bearbeitung von Antrégen auf Erteilung einer landespflegerischen Genehmigung oder des
landespflegerischen Benehmens

Antragsteller beraten, Antrage erfassen und prifen, ggf. Unterlagen nachfordern, Riicksprachen
mit anderen Fachstellen halten, Ortsbesichtigungen durchfiihren, vor ablehnenden Entscheidun-
gen Antragsteller anhoren, Uber die Antrdge entscheiden, Verwaltungsgebuhren, Auslagen und
ggf. Sicherheitsleistungen festsetzen, Kassenanordnungen fertigen, in Widerspruchs- und Klage-
verfahren mitwirken, bei Genehmigungen Auflagen auf Vollzug kontrollieren, Méngel den Betroffe-
nen mitteilen und ggf. die Beseitigung veranlassen, Statistik und Akten fihren.

Erteilung und Versagung des wasserrechtlichen Einvernehmens

Antragsteller beraten, Antrédge erfassen und priifen, ggf. Unterlagen nachfordern, wasserwirt-
schattliche Fachbehérden und andere Stellen beteiligen, unter Berlicksichtigung der fachlichen
Stellungnahmen Einvernehmen erteilen oder versagen, Verwaltungsgebihren und Auslagen
festsetzen, Kassenanordnungen fertigen, Statistik und Akten fiihren.

Anzahl der Bau-
antrage

Anzahl der Antrage
auf Erteilung und
Anderung der Ab-
geschlossenheits-
bescheinigung

Anzahl der Antrage

Anzahl der Ertei-
lungen und Ver-
sagungen

50

100

60

230

Zu Spalte 4:
Vgl. Spalte 7 zu Ifd.Nr. 45.

Zu Spalte 5:

Ohne AuRenerhebungen, die bei Bedarf
von den Baukontrolleuren vorzunehmen
sind.

Zu Spalte 5:
Ohne etwaige Aul3endienstzeiten.
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Ifd. Zu Tatigkeitsbereich Bestimmung des mBz Anhalts- Bemerkungen
Nr. | Ordn. "Falles" je Fallin wert
Nr. Minuten | Félle je
(Ohne Kraft
Zu- (mit Zu-
schlag) | schlag)
1 2 3 4 5 6 7
50 [(61.2 Bearbeitung von Antrdgen nach dem Grundstiickverkehrsgesetz Anzahl der Ge- 20
Antrdge entgegennehmen und erfassen, ggf. Unterlagen nachfordern, Daten mit der nehmigungen
Landwirtschaftlichen Betriebsdatenbank abgleichen, Stellungnahmen von Fachbehérden Anzahl der erteilten 9
anfordern, Verdffentlichungen in Amtsblattern veranlassen, Kaufinteressenten und Vertre- 7 -
. , ; ; . eugnisse
ter der Landwirtschaftskammer anhéren, Genehmigungen und Zeugnisse erteilen, versen-
den und in das Grundstickverkehrsregister eintragen, Statistik und Akten fiihren.
51 |61.6 Bearbeitung von Antragen auf Gewéhrung von Zahlungen aus landwirtschaftlichen | Anzahl der Antréage 550 Zu Spalte 4:
Forderprogrammen bis Antrége auf Ausgleichszghlungen .ver-
N einfachte* und ,Allgemeine" Regelung,
Antragsteller beraten, Antragsunterlagen versenden, Antrédge entgegennehmen und re- 650 Ausgleichszulage in benachteiligten Ge-
gistrieren, ggf. Unterlagen nachfordern, offensichtlich fehlerhafte Angaben berichtigen, bieten, Mutterkuh- und Mutterschafpra-
Daten in der Landwirtschaftlichen Betriebsdatenbank erfassen, Daten auf Plausibilitat mie F’('jrderprogramm Umweltschonende
prufen, Bewilligungs- und Ablehnungsbescheide priifen und versenden, Auszahlungslis- Lanabewirtschaftung Mittelgebirgspro-
ten kontrollieren und weiterleiten, Vor-Ort-Kontrolle durchfiihren, Vertrage abschlieRen, zu gramm Talauenproéramm Erstauffors-
unrecht gewahrte Leistungen berechnen, zurlickfordern und Sanktionen erlassen, Antrage tungspr’émie Biotopsicheru’ngsprogramm
auf Ubertragung von Pramienanspriichen bescheiden, in Widerspruchs- und Klageverfah- sowie die Anzahl der Antragsteller der
ren mitwirken, Merkblatter erstellen, Akten fihren. Sonderpramie Rindfleischerzeuger und
Schlachtpramien.
Zu Spalte 6:
Grundlage des Anhaltswerts ist ein Auf-
gabenumfang zwischen 1.000 und 3.000
Antrégen jéhrlich.
Berilicksichtigt ist, dass sich Forderpro-
gramme haufig andern und kurzfristig
auch  Sonderprogramme abzuwickeln
sind.
52 |61.6 Bearbeitung von Antréagen auf Gewéahrung von Gasélverbilligung Anzahl der Antrége 25

Antragsteller beraten, Antragsunterlagen versenden, Antrage entgegennehmen und ber-
prufen, ggf. Unterlagen nachfordern, Daten in der Landwirtschaftlichen Betriebsdatenbank
erfassen, Bewilligungs- und Ablehnungsbescheide prufen und versenden, Auszahlungs-
liste kontrollieren und weiterleiten, in Widerspruchs- und Klageverfahren mitwirken, Merk-
blatter erstellen, Akten fiihren.
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Personalbedarf der Rechnungs- und Gemeindeprifungsamter

fur die tberortliche Prifung

Landkreis Personalbedarf
Kréafte (gerundet)
Ahrweiler 2,1
Altenkirchen 2,7
Bad Kreuznach 2,6
Birkenfeld 1,6
Cochem-Zell 1,9
Mayen-Koblenz 2,6
Neuwied 2,4
Rhein-Hunsruck-Kreis 2,3
Rhein-Lahn-Kreis 2,3
Westerwaldkreis 3,3
Bernkastel-Wittlich 2,4
Bitburg-Priim 2,8
Daun 1,7
Trier-Saarburg 2,5
Alzey-Worms 2,4
Bad Durkheim 2,0
Donnersbergkreis 2,0
Germersheim 1,7
Kaiserslautern 2,1
Kusel 1,9
Sudliche Weinstralie 1,9
Ludwigshafen 1,9
Mainz-Bingen 2,2
Sudwestpfalz 2,3

Anlage 8
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	-	die Verwaltungsorganisation zweckmäßig ist,
	-	der Personal- und Sachaufwand angemessen ist,
	-	die Aufgaben wirtschaftlicher oder wirksamer erfüllt werden können.
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